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Lebensverslche,uHg 
bedeutat 

BUNDESllNIIER-VERSICHERUNG 
ZENTRALE: WIEN II, Praterstraße 7, Tel. 24 3511 

An der Schwedenbrücke 

Die Versicherungsanstalt der öster­

reichischen Bundesländer ist stolz, seit 

Jahrzehnten als Vertrauensanstalt der 

Beamten der österreichischen Exekutive 

zu gelten und kann mit Genugtuung 

auf Versicherungsleistungen verweisen, 

die in den Kreisen der Gendarmerie 

höchste Anerkennung gefunden haben. 

Unser versierter Mitarbeiter in Stadt 

und Land steht den Angehörigen der 

Exekutive weiterhin jederzeit gerne in 

allen Versicherungsfragen zur Ver­

fügung. 

Die Komplolsperre Ottenstein der NEWAC 
wird oft das „Kaprun des Waldviertels" genannt. Sie staut fast ebensoviel Wasser aufwie die Kapruner Sperre. Die Stauseen haben den landschaftlichen Reiz des Kamp­
tales noch erhöht und sind zu einem beliebten Ausflugsziel geworden.
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Der anonyme Brief 
Von Gcnd.-Oberleutnant LEOPOLD VITECEK, Gendarmeriezentralkommando 

a) Allgemeines

Un�er dem Titel „Kleine Kriminalität - große Sorgen·•
erschien 111 der „Kriminalistik" 1957 (Seite 167) eine Arbeit
über dieses Thema. Kleine Kriminalität deswegen, weil
anonyme Briefe die breite Oeffentlichkeit nicht beunruhi­
ge�, große Sorgen aber, weil die Ausforschung anonymer
Bnefschre1ber große Schwierigkeiten verursacht. Obwohl
die Wissenschaft modernste Untersuchungstechniken ent­
wickelt hat, konnte sie zur Eruierung anonymer Brief­
schreiber im wesentlichen nichts hervorbringen. Die Sor­
gen des Verfassers entstammen also dem Eingeständnis,
daß unsere Untersuchungstechnfäen nicht ausreichen, er­
folgversprechend gegen an;myme Schreiber einzuschreiten.

Die Delikte, die dUTch anonyme Schreiben begangen
\Verden �onnen, reichen von der Erpressung (§ 98 StG)
uber gefahrliche Drohung (§ 99 StG), Verleumdung (§ 209
StG), falsche Verdächtigung (§ 321 StG) und Ehren­
beleidigungen (§§ 487, 488, 489, 491, 492 StG) bis zu jenen
Delikten, deren Tatbestände durch Druckwerke und Schrif­
ten überhaupt erfüllt werden können.

Zunächst wäre nun die Bedeutung des Eigenschafts­
wortes „anonym" festzuhalten. Der Ausdruck ist der
griechischen Sprache entnommen und bedeutet namen­
los'·, im 'übertragenen Sinne auch „unbekannt". ':oarüber
hinaus wird dieser Auscln1ck auch als Sammelbegriff für
das Pseudonym gelten können, wenn man darunter den
entlehnten, den vorgegebenen Namen, den erfundenen fal­
schen_ Namen oder begriffliche Unterzeichnungen (zum
Beispiel: ,,Jene, die sich nicht täuschen lassen" als Un­
terzeichnung eines anqnymen Schreibens) zusammenfassenkann. 

. Die Bezeichnung „anonymer Briefschreiber" hat derhier zu behandelnde Tätertyp von seinem Werkzeug, demanonymen Bnef. Das Wort Brief wird vom kirchenlateini­schen Kürzel „breve" - kurzes päpstliches Handschreiben- �bg_eleitet. Das deutsche Wort Brief bedeutet eineschriftliche Mitteilung an bestimmte Personen. Ueber die­sen . Begriff hinaus wurde im kriminalistischen Sprach­gebi auch_ ehe Bedeutung des Wortes erweitert denn auchder Erotiker, der unter Verzicht auf Geschrie
,
benes, Pl10-tos und Zeichnungen versendet, wird anonymer Brief­schreiber genannt. Der �nonyme Brief ist eine Waffe und wird auch alssolche 111 „Verletzungsabsicht" angewendet. Wie aber beider._Mordkr_1minalität <;lie �affen variier_en, angefangen von <:er ?ten, die der Sternzeit entstammen könnten, bis zur

1 a�fmierten restlosen Auflösung des Opfers, gibt es auchb:ll11 an?nymen Briefschreiber eine ähnliche Variations­breite, die„ von der primitiven Wandinschrift bis zu lyri­schen Ergussen reicht. Aufschriften auf Mauern stellen die primitivste Formdes anonymen Schreibens dar und sind seit ältester Zeitbekannt; so konnten zum Beispiel bei den Ausgrabungen am _Ma�dalensberg in Kärnten Wandinschriften römischerLeg10nare vorgefunden werden. Die Wände von Telephon­zellen und anderen öffentlichen Orten legen ein bered-

tes Zeugnis davon ab, daß diese Unsitte auch heute noch
weit verbreitet ist. Ob dafür ein Motiv vorhanden ist
und welches Motiv dem Schreiber den Bleistift in die
Hand zwingt, ist nicht leicht zu klären. Tatsache ist aber,
daß derartige Zeichnungen und Inschriften ihrer ganzen
Technik nach Augenblickseingebungen sind. Diese In­
schriften scheinen jedenfalls einer extremen Schreib- und
Demonstrationslust zu entstammen und lassen außerdem
einen starken Verbreitungswillen ahnen.

Eine eingeschränkte Breitenwirkung erzielt die anonyme
Postkarte. Bei ihr verengt sich zwar der Leserkreis, bleibt
aber immer noch groß genug, um andere über Fehler
des Angeschriebenen aufzuklären. Auch hier besteht noch
ein gewisser Verbreitungswille. 

Der anonyme Brief ist überhaupt nicht auf Breiten­
wirkung abgestimmt. Hier wird tatsächlich der Empfän­
ger allein angesprochen. Außerdem steht in den meisten
Fällen die Ausführlichkeit des Briefes in auffälligem Ge­
gensatz zur Kürze der Karte.

Die Länge des Briefes ist aber nach dem Inhalt unter­
schiedlich. Untersuchungen in Deutschland haben ergeben,
daß die Briefe erpresserischen -oder drohenden Inhaltes
die kürzesten waren, dann folgen mit zunehmender Aus­
führlichkeit falsche Verdächtigung, Verleumdung und Briefe
beleidigenden Inhaltes. Alle diese Briefe wurden aber an
Ausführlichkeit bei weitem durch Briefe erotischen In­
haltes übertroffen. Dies erscheint psychologisch begrün­
det. Der erpresserische Brief soll allein durch Inhalt und
Form eine einschüchternde Wirkung haben, um das Opfer
entsprechend gefügig zu machen. Er zeichnet sich daher
durch knappe Befehlsform und brutale Wortwahl aus.
Beim Erotiker trifft das nicht zu. Er muß sich entweder
selbst in ein sexuelles .Hochgefühl steigern oder er nimmt
an, dieses Hochgefühl beim Angeschriebenen auszulösen.
In beiden Fällen tritt die Wirkung nicht sofort ein, son­
dern soll durch die Länge des Briefes ausgelöst werden.
Gekünstelte und zuweilen patqetische Wortwahl sollen
diesen Ergüssen künstlerischen Wert geben. 

Neben den Verbreitungsarten sind die Schriftarten von
Bedeutung. Wir finden Handschriften, handschriftliche
Druckschriften, Maschinschriften und bilclliche Darstel­
lungen, d(e überhaupt auf geschriebene Texte verzich­
ten. Aus der Praxis ist mir ein Fall bekannt, bei dem der
Text eines Erpresserbriefes aus ausgeschnfttenen Dru('.k­
typen zusammengesetzt und mühevoll anei!I1andergeklebt
war.

Um eine Identifizierung zu erschweren oder ganz aus­
zuschließen, werden Handschriften gerne verstellt. Die
Buchstaben werden verschnörkelt, nach links oder rechts
gelegt oder gemalt, um möglichst unpersönlich zu wirken.
Die Verstellung gelingt aber nicht immer, weil der Ver­
fasser im Zuge und in der Erregung des Sclu-eibens in 
sein normales Schriftbild gerät. Bei solchen Briefen kön­
nen zuweilen regelrechte Etappen erkannt werden, \Venn
dem Täter einfällt, daß er seine Schrift verstellen wollte
und wenn er dies vergaß. Zuweilen wird eine Verstel-
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lung der Schrift durch Verwendung ungebräuchlicherBuchstaben erreicht, wenn zum Beispiel die heute nicht 
mehr übliche deutsche Schrift nach Sütterlin verwen­det wird, die gänzlich von der lateinischen Schrift ver­drängt wurde. Bei verwendeten Druckbuchstaben wird die normaleBlockschrift bevorzugt. 

Mit der fortschreitenden Technisierung, wurde selbst­verständlich auch der anonyme Briefschreiber mit derSchreibmaschine bekannt, die nun in seiner VJrstellungden Vorzug aufweist, gänzlich unpersönlich zu sein. Aus jüngster Zeit ist ein Fall - über den noch zu sprechen sein wird - bekannt, bei dem anonyme Mit­teilungen an einen größeren Personenkreis vervielfältigt wurden. 
Ueber die Persönlichkeit der anonymen Briefschreiberist wenig bekannt. Das liegt vor allem daran, daß kaum Sammlungen anonymer Briefe bestehen und daß dieTäter häufig unerkannt bleiben. Man bekommt nur sehrhäufig zu hören, daß anonyme Briefschreiber hysterische Frauen oder arme Irre seien. Man kann auch hier nichtverallgemeinern, denn zweifellos wird ein großer Pro­zentsatz aller anonymen Schreiben von Personen verfaßt,die durchaus im Besitz ihrer geistigen Kräfte sind, trJtz­dem aber keinen anderen Weg finden, sich abzureagie­ren. Man kann wohl eine Erklärung für diese seltsameErscheinung finden, wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daß jedem anonymen Schriftstück ein seelischer Konflikt zugrunde liegt. Der Konfliktstoff staut sich so­lange auf, bis - technisch gesehen - ein Ueberdruck entsteht, der nach Entladung drängt. Dabei kann es jenach der persönlichen Eigenschaft der handelnden Per­sonen zu Kurzschlußhandlungen kommen, oder die be­treffende Person schreibt sich ihre Konflikte „von derSeele". Ausnahmen davon scheinen Erpresserbriefe darzustellen. Sie entstammen nämlich einem wirklichen Motiv. 
Ein interessantes Problem stellen die anonymen Mit­teilungen im Vor- oder Nachspiel von Kapitalverbrechendar. 
In diesem Zusammenhang darf die Flut der anonymenBriefe erwähnt werden, die während der Untersuchungeines Verbrechens an die Sicherheitsdienststellen gerich­tet werden. Nicht selten sind Selbstbezichtigungen dabei. Der Massenmörder Peter Kürten schrieb zum Beispielnach einem seiner Morde an eine Düsseldorfer Zeitungund an die Polizei. Diesem Schreiben war eine Skizzebeigefügt, in der er die Stelle bezeichnete, an der er�ein Opfer begraben hatte. Kürten erhoffte sich, wie erspäter erklärte, bei den Berichten über den Leichen­fund jene sexuellen Sensationen, die letztlich der Grund seiner sämtlichen Untaten waren. Allerdings dürften diese Mitteilungen auch einem übertriebenen Selbstgefühl ent­sprungen sein, die sichtbar seine U eberlegenheit über die Polizei dokumentieren sollten. 

b) Möglichkeiten der Bekämpfung 
Wie schon früher erwähnt wurde, ist es verhältnismäßigschwierig, Schreiber anonymer Briefe auszuforschen. Diesmag auc:h daran liegen, daß sich die Sicherheitsdienst­stellen selten mit anonymen Briefen zu beschäftigen ha-
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die Donaustadt am Alpenrand 
ist wirklich ein Erlebnis! 

Rundfahrten 15.Junl-15.Sept. 
11.00 Uhr (nach Ankunft des Schnell­

schiffes) und 14 Uhr. 
Fremdanverkohrsamt, Hauptplatz 9, 

Tel. 2 68 51 

ben. Wenn nicht gerade mit Mord, Kindesentführung und dergleichen gedroht wird, erstattet der Empfänger nur selten die Anzeige, weil er sich schämt, ein derartiges Schreiben zum Gegenstand eines öffentlichen Verfahrens zu machen. Die einzige Spur, die zu dem Täter führen kann, ist das anonyme Schriftstück. Die wichtigsten Anhaltspunkte daraus sind 
1. Inhalt des Briefes 2. Form, Stil, Orthographie3. Schrift. 
Der Inhalt des Briefes kann insofern von Bedeutung sein, als fast jedem anonymen Schreiben ein Quentchen Wahrheit zugrunde liegt; diese Tatsachen werden dann entstellt oder gewaltig aufgebauscht in dem anonvmen Schr�iben vorgebracht. Da es sich dabei sehr häufig um Geheunmsse der angeschriebenen Person handelt kann der Kreis der „Wissenden" unter Umständen scho'n sehr eingeschränkt und der Täter damit vielfach im Bekannten­kreis des Angeschriebenen entdeckt werden. Wichtige . Anhaltspunkte können sich aus Stil, Form und Rechtschreibung ergeben. Besonders zu beachten wäre d�bei _ _  die_ falsche Schreibweise bestimmter Wörter oder die stand1ge Wiederholung besonderer Floskeln oder be­son�ere,: Ausdrücke (zum Beispiel „irrsinnig", ,,phan­tastisch usw.). Solche Besonderheiten können bereits auf einen bestimmten Täter weisen. c 

Allerdings wird gerade in dieser Richtung hin Vorsicht am Platze sem, :ve1l Stil und Rechtschreibung leichl ver­st�llt werd_en_ konn_en. Emem Gebildeten wird es aber leichter moglich sem, seinem Elaborat einen primiti Anstrich _zu geben. Der Ungebilde_te wird es nur sei�=� - . und le1c�t erkennbar - fertigbrmgen, einen gewandten Stil vorzutauschen. Eine besondere Bedeutung kommt der Schrift und derSchriftart zu. Wenn es sich um handschriftliche Aufzeichnungen 1 _ delt, besteht die Möglichkeit, daß Vergleichsschrifte 1an 
der Handschriftensammlung aufliegen. n m 

Andernfalls muß eine Vergleichsschrift angefertigt wer­den. D� dies unter .. Au�s1cht emes Beamten geschehenmuß, wird der Verdachtige - sofern. er tatsächlich d . Täter_ ist. - versuchen, seme Handschrift so zu verslelle� daß sie mcht erkannt werden _kann. Daher �ollen eiern Ver-' dächtigen neutrale Tex_te d1kt1ert werden, m die nach undnach auffällige Ausdruck_e aus cl�m anonymen Schreibeneingeflochten werden konnen. Die Schreibweise so\ 1 Ausdrücke sowie das gesamte Schriftbild können w\:.�� volle Aufschlüsse ergeben. . . Die wissenschaftliche Vergle1chsarbe1t ist den kriminal­technischen Untersuchungsstellen vorbehalten. 
Wenn das Elaborat mit der �chreibn:iaschine angeferLigtwurde, bestehen beste�fall_s Mo_glichkeiten,_ die Schrift zuuntersuchen. Das Schnftb1ld. einer Schreibmaschine, das

. 1 nur geringfügig und bei langerem Gebrauch ändert s_ic 1 . Id nti"fizierung zu. Dadurch ergeben sich v ' laßt eme e . H d. ·I •rt . er-
. .. r .1 keiten wie bei an sc 1n en. Diese Ve. glle�cll1smobg _1tc �ann ebenfalls nur von Experten vorgeno� -g e1c 1sar e1 -

men werden. · F 11 g 11·1 1 t Abschließend soll nun . noch e;� a 1 �sc I c er werden, 
der sich in jüngster Zeit zuge ragen 1a . 

. M t 11-ndUI·ch wurde jeweils am 19. oder 20 de Drei ona e 1 . .1 d. · s 
Monats eine hektographierte M1tte1llm,g, iep an eine be-
stimmte Person gerichtet war unc . c iese :rson heftig
angriff, an eine größer�_ Personengruppe ver sendet. Der
Text der anonymen Mitteilung war maschmgeschrieben
und vervielfältigt. Die Versendung erfolgte mit der Post Der Text war so verfaßt, daß . sich die 1Vlugl1chke1t einerstrafgerichtlichen Verfolgung nicht ergab. 

Die Type der Schreibmaschine war leicht Iestzuslcllcn Außerdem war es bei der Versendung der zweiten Seri� zu einem Fehler gekommen ... Die _erste . und die clri 1.te Sendung waren ordnungsgemaß mit Briefmarken frei­gemacht worden, und gelangten so . zur Versendung. Die zweite Serie wurde . aber m Form em:r Postwurfsendung direkt am Postamt freigemacht. Da der_ Stempel des Post­amtes die Nummer des Postamtes, .. die Aufgabezeit und das Aufgabedatum enthält, ehe Postamter außerdem Auf­zeichnungen über derartige Sendungen führen, kann der Fall als geklärt angesehen werden. 
Q u e 11 e n : Rolf Höh I e r  : Der anonyme Briefschreiber. F. lVl e i x n e r  : Kriminaltaktik. 0. St eine r und W. c; a i 1 : üer Fa! 1 Kürten. 

Zum Begriff „Kriminologie" 
Eine begriffstechnische Erörterung für die täglidze Kriminalpraxis 

1 V-0n OLGR Dipl.-Volkswirt DDr. TH. C. GöSSWEINER-SAIKO 1 

Motto: ,,Wenn die Begriffe sich verwirren,ist die Welt in Unordnung." 
Konfuzius 

Der möglichst nützliche Einsatz einer wissenschaftlichen Disziplin setzt die Klarstellung ihres begrifflichen In­haltes und ihrer „standörtlichen" Beziehungen voraus. Der Begriff „Kriminologie" erscheint in der Literatur des In- und Ausland2s, wie dies im folgenden noch dar­gelegt werden soll, so verschieden fixiert und gehandhabt - nämlich einmal auffallend eng, dann wieder sehr weitgefaßt -, daß eine Bereinigung der Merkmalsinhalte die­ses Begriffes, zumindest vorerst für die tägliche krimi­
nalistische Praxis des mitteleuropäischen Arbeitsbereiches, tatsächlich vordringlich erscheint. Dieser Zustand hemmtauch im Bereiche dieser wichtigen naturwissenschaftlichenHilfsdisziplin der Strafrechtspflege die immer rascher nJtwendig ,verdende internationale Verständigung. Der vorliegende Aufsatz will daher durch Aufzeigen der iden­tischen Merkmale die Wege zu einem gemeinsamen Ar­beitsbegriff „Kriminologie" ebnen helfen. 

Weder im Altertum nCJch im Mittelalter erfolgte eine systematische wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Gegenstand Verbrechen. Es sei denn, von seilen der nor­mativen Strafrechtswissenschaft bzw. der Jurisprudenz 
1. Die erste naturwissenschaftliche Betrachtungsweise des Verbrechens dürfte wohl die gerichtliche Medizin, ins­besondere die Psychiatrie (damit gleichzeitig mit der So­ziologie, Psychologie, den polizeilichen Wissenschaften und den Erfahrungs- und Wissenssätzen der übrigen benach­barten naturwissenschaftlichen Disziplinen die Wurzeln der Kriminologie bildend), mit sich gebracht haben. Lom­broso verwies noch vor H. Groß mit seinem Hauptwerk ,.L'uomo delinquente" (1878) das Interesse der Oeffent­lichkeit auf dieses begrifflich noch gar nicht feststehende Arbeits- und Forschungsgebiet. Erstmals tauchte der Be­griff „Kriminologie" in der wissenschaftlichen Sphäre im19. Jahrhundert bei Garufalo als Titel seines gleichnami­gen Buches „Criminologia" (1885) auf, womit dieser Autor zum ersten Male das Interesse-' auch auf die realen psy­

chophysischen Phänomene des Verbrechens lenkte 2. In der Folge sprach man zunehmend von einer Kriminologie im engeren und im weiteren Sinne und verstand unter der Kriminologie im weiteren Sinne, in Anlehnung an die Ethymologik der Wurzel „crimen" - ,,Verbrechen", die Lehre von den Verbrechen bzw. eben die Kriminalwissen­schaften schlechthin 3• 

' Die Jurisprudenz selbst muß notw·endig als die erste soziale Wissenschaft angesehen werden, deren Träger denn auch die ersten Menschen gewesen sein müssen, die sich Rechenschaft über ,die Grundsätze geben mußten, die das Zusammenleben von Menschen beherrschen und ermöglichen. Erst dann konnten andere sozial� Wissenschaften (Staats- und Volkswirtschaftslehre usw.) folgen. Die Verbreitung dieser Erkenntnis von der sozialen Funktion jeden Rechtsinstitutes macht die Aufgabe der modernen Rechtspolitik hauptsächlich aus. e Handwörterbuch der Kriminologie und der Strafrechtshilfs­wissenschaften, Berlin-Leipzig 1936, Seite 77 ff. (E. Seelig). s In der jüngeren Vergangenheit haben sich im mitteleuropäischen Raum mit kriminologischen Einzelforschungen unter anderem vor­nehmlich befaßt: Lenz (Grundriß der Kriminologie, 1927), Rohden (Einführung in die kriminologisch-biologische Methodenlehre, 1932), Ottolenghi und die Tullio (Begründer der römischen Polizeischule), Nice-foro (Criminologia, 1941), von Weber (Kriminologische Unter­suchungen 1950), Wulffen (Kriminalpsychologie, 1926), E. Metzger 

Da das kritische· Denken auch der Hauptbestandteil der kriminalistischen Arbeit ist, sind natürlich auch die Grund­sätze der philosophischen Logik unmittelbar auf die kri­
minalistische Praxis anzuwenden (Anuschat: ,,Die Ge­dankenarbeit des Kriminalisten"). Obgleich dieses reine oder kriminalistische Denken (jedes reine Denken ist. auch ein wissenschaftliches Denken und wird damit im gegenständlichen Fach- und Arbeitsbereich auch zum kri­
minal-wissenschaftlichen Denken) nicht jedermanns Sache 
ist, scheint sich auch auf diesem Gebiete doch zunehmend jedermann für zuständig zu halten, und tatsächlich er­fährt diese Besorgnis im Hinblick auf die ständige Ein­richtung der Laienrechtsprechung und dem damit be­förderten Chaos in der Strafzumessung (H. Groß) einige Bekräftigung. Dabei müßte die allüberall zunehmende Fülle an Erscheinungen endlich doch auch hier dazu füh­ren, daß man sich der bewährten Denkmethoden bewuß­ter werde; und je feiner eine Differenzierung in tat­bestandstechnischer und mathematischer Hinsicht vorzu­nehmen ist, eine desto strengere Bindung an die Gesetze der Logik müßte gefordert und vorausgesetzt werden. 

SJ soll nun versucht werden, mit Hilfe dieses sach­
lichen oder reinen Denkens das gegenständliche Problem 
des zweigeteilten Begriffes „Kriminologie" einer für die 
Praxis brauchbaren Abklärung zuzuführen und bei der 

Gelegenheit dessen Inhalt und geometrischen Ort in der 
Tiefe und Ausdehnung zu bestimmen. Die Tragik ist, daß 
sich hauptsächlich zwei Richtungen von Forschern und 
Denkern unabhängig voneinander so intensiv bemüht 
haben, den Begriff „Kriminologie" von ihren verschiede­
nen Standpunkten aus aufzufüllen und darzulegen, daß 
sich bis zum heutigen Tage - trotz unzweifelhaft be­
stehender Ueberschneidungen - noch niemand mit Er­
folg um eine harmonische Zusammenfassung und -passung 
dieser beiden Enden bemühen konnte. Nun vorerst zur 

einen zur österreichisch-romanischen Richtung, und dann 
zur �nderen, zur deutschen Auslegung und Bestimmung 
dieses Begriffes: 

,,Kriminologie" ist die Lehre von den realen Erschei­
nungen der Verbrechensbegehung und -bekämpfung. Nicht 
SolleP.-Sätze (Normen), sondern empirisch erfaßbare Tat­
sachen machen den Gegenstand der Kriminologie aus 
(Lenz-Seelig). 

Als Wissenschaft vom Verbrechen \Steht die Kriminologie 
ebenbürtig neben den Strafrechtswissenschaften (Mergen). So 
wie die Logik als Ordnungswissenschaft notwendiger Be­
standteil einer Reihe von Wissensgebieten }st, eine Um­
kehrung dagegen nicht zwingend ist, ist auch die Krimi­
nologie als Sammelbecken aller der Aufklärung von Ver­
brechen dienlichen Disziplinen, somit als allgemeinere 
(Kriminalpolitik, 1940), Exner (Kriminologie, 1949), R. Heindl-Hage­mann (Kriminalistik, Hefte 5 und 133), A. Hellwig (Kriminologische Wissenschaften und kriminologisch-rechtswissenschaftliche Monats­schrift für Kriminologie, Nr. 13/52), E. Seelig (Ausgestaltung des strafrechtlichen Unterrichtes, Monatsschrift für kriminologische Psy­chologie, 17/G0) usw. Im Jahre 1938 kam es zum l. internationalen Kriminologen-Kongreß in Rom, der der Gesamtlehre neue konstruk­tive Aspekte zugeführt und das kriminalistische Denken, das alle diese Wissenszweige und Arbeitsbereiche zielstrebig zu durchdrin­gen hat und das identisch mit Denkleistungen ist, die derjenige aus­zuüben bzw. zu vollbringen hat, der ein wirkliches oder vermeint­liches Verbrechen aufklären will (H. Walder „Kriminologisches Den­ken", Hamburg), außerordentlich belebt und befruchtet _hat. 
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KLIPPAN 
DIAGON�L- U.DREIPUNKTGURT

mit der doppelten 
EIN HAND-VERSTELLUNG 

KLIPPAN, der Gurt mit den nachweisbaren Er­
folgen. Kluge Kraftfahrer wissen, warum sie 
ihn bevorzugen 

'TE 

Wissenschaft eine Voraussetzung für die engere, nie aller 
umgekehrt. Die Begriffe der engeren Wissenschaft enthal­
ten zwar jeweils die Elemente der weiteren, nicht aber die 
der weiteren Wissenschaft auch die der engeren (W. Ost­
wald, Das System der Kriminologie, Archiv f. Krim., 1921, 
Nr. 73). Im Gegens3tze zur Rechtswissenschaft versucht 
die Kriminologie Einzelwissenschaften, deren sie zur Be­
wältigung ihrer Aufgaben ständig bedarf, zu integrieren, 
ohne sich dabei der Kritik aussetzen zu wollen, die zeit­
weilig an diese Einzeldisziplinen für sich herangetragen 
werden. 

Der Vater und Begründer „unserer Kriminologie" Hans 
Groß, hatte für die Stellung der Kriminalistik im System 
des Strafrechtes eine Vorstellung, die sich im wesent­
lichen auch für die Lage der Gesamtlehre als bleibend 
grundlegend erwiesen hat. Er konstruierte demzufolge 
folgendes Tableau mit allen Eignungen, Unter- und Teil­
gebieten dieser Wissenschaft 4, 3, u. 

4 Aus dem Vorwort zur 4. Auflage des Handbuches des UR Berlin­
München 1942 (Prag 1904); Hans Groß ist 1915, drei Jahre nach 
Eröffnung des kriminologischen Universitätsinstitutes Graz, dem 
ersten fachwissenschaftlichen Forschungsinstitut dieser Art über­
haupt, gestorben. 

5 R. Grassberger, Wien, würdigte in seinem Aufsatz „H. Groß, 
Fondateur de Ja Criminalistique, son oeuvre, ses emules et ses 
continuateurs" (Revue international de criminologie et de Po\ice­
technique Nr. 1/1953/194 ff.) in konstruktiver Weise die grundlege,ide 
Bedeutung dieses „Großsehen Tableaus". 

6 Der Abrundung halber seien an dieser Stelle die wichtigsten 
dieser obzitierten Einzeldisziplinen inhaltlich und abgestellt auf die 
gegenständliche Untersuchung dargelegt: In Ansehung der Krimino­
logie als der Gesamtlehre vom Verbrechen hat die Kriminalbiologie 
als Zweig der allgemeinen Biologie die „kriminellen Lebensäuße­
rungen" zum Gegenstand. Den Begriff des „kriminellen" bezieht 
diese Disziplin aus der normativen Strafrechtswissenschaft. Das 
Verhältnis der Kriminalbiologie zur normativen Strafrechtswissen­
schaft verhält sich damit wie das Wissen vom Sein zum Wissen 

vom Sollen. Das Verbrechen ist also als ein der normativen Straf­
rechtswissenschaft entstammender Sollensbegrlff, als ein Wert­
begriff aufzufassen. Die wichtigste Aufgabe der Kriminalbiologie 
demhingegen ist die Herausarbeitung der kriminogenen Disposi­
tionen (explosive Aggresivität auf dem Boden der Trunksucht usw.). 

Neue Amtsräume 

hat das Gendarmeriepostenkommando in Steinerkirchen 
an der Traun, Bezirk Wels, Oberösterreich, im neuer­
bauten Amtshaus der Gemeinde am 25. September 1962 
bezogen. 

Kriminologie als die L2hre vom Verbrechen 
Allgemeine Erscheinungslehre des Verbrechens 

Krim.-Anthro­
pologie 

__ 1_ 
1 

Krim.-
Objekt. 
Krim.-

Krim.­
Soziologie 

__I_ 

Soziale 
Krim.- Krim.-

Somata-
logie 

Psycho- Statistik Psycho-
logie 

1 

Materielles und formel­
les Strafrecht 

Prag, Neujahr 1904 

logie 

Kriminalpolitik 
1 

Besondere 
Erscheinungslehre 

__1_ 

Subjekt. 
Krimi- Krim.-
nalistik Psycho-

logie 

Pönologie 
H. Groß 

Die Kriminalistik selbst sollte nach Groß in einer spä­
teren Auflage seines Werkes die systematische U'.'l.tertei­
lung in einem I. Teil: ,,Theoretis"che Erscheinungslehre 
des Verbrechens" und in einem II. Teil: ,,Praktische Un­
tersuchungskunde" finden. 

E. Seelig, ein Schüler des Hans Groß 7 ging einen Schritt 

Die Kriminalbiologie ist somit als eine logisch (auch im Sinne von 
systematisch) geordnete Lehre von de_r Pe_rsönlichkeit de� Täters 
und seines Verbrechens als eine 1nd1v1duelle Lebensaußerung 
(Lenz, Kriminalbiologie, Seite 20) anzusehen. So gesehen, muß es
auch kriminalbiologisch feststehen, d_aß e_s keme_ geborenen Ver­
brecher geben kann, sondern nur (biologisch) mmderwert1ge, von 
der Natur benachteiligte und daher labile und deshalb_ auch leichter 
sach- und straffällig werdende Mensch_en: Die Kn�malbiologie 
befaßt sich also, im Gegensatz z�r Kn�1n�lsoz1olog1e, die das

menschliche zusammenleben
_ 

in se1ne:1 knm1nogene1:1 Forn1en _ 
issermaßen den pa tholog1schen Teil . der menschllchen Gesel!­gew 

mfassend _ auf statistischer Basis beobachtet und das Ver­sc
_
haft u 

b die Kriminalität als soziologisches _Ges_c�ehe':1 begreift, br_echen 

�
w.

ersönlichkeit als Objekt der Knmmahtat (die wieder­
mit der_ Taterp . 1 einem statistisch erheblichen Verhalten eines um _gleichzusetzen 

'!um normativen Gesetz). Der _der Kriminalbio­
Bevolke_rungsteiles 

die Wissenszweig ist die Knmmalanthropologie, 
logie . nachstver'.van 

forschung der somatologischen und psychobiolo­
die sich mit der Er 

des Verbrechens zum Leben des einzelnen 
gischen_ Wechsel_w,_rkung

�� körperlichen Erscheinungen im Menschen 
bzw. mit den geistigen 

;j ·brechen beschäftigt und sohm letztlich die 
in Beziehun� auf da� 

;.Jas ist ein Verbrecher?" (Hier neigte schon 
Frage zu klaren hat. 

" thropologischen Schule von Ferri, Garofaio 
H. Groß der modernen an 

u )  Die Kriminalpsychologie versucht da' 
Tarde und Lacass

�
gn

� � Vorgang zu erfassen, untersucht zu di�sen': Verbrechen als 
i5

ee ;sc
P:rsönlichkeit des Täters und dessen seelisch Zwecke die see is

;a� und wendet dabei die In den kriminalistische 
e 

Beziehungen
k \

Ltr 

erückten Ergebnisse der allgemeinen Psychologt Ges1chtswm
d 

ew
atrnehmungslehren usw.) auf Materialien an, Wie s·

e 
(Smnes- un „ t hen Dazu k ie 

dem Kriminalisten zur Verfugung s '.'. 
· . . ommt (laut 

nur
Groß, Vorwort zum 1. Heft des Archivs fur Knmmala_nthropologie 

��d Kriminologie, Leipzig 1898) als spezifisch knmmahstische Auf-
abe die psychologische Untersuchung der wechselnden Wirkungs­

!•eisen zwischen Objekt (Beschuldigter) und SubJekten (Polizei­
beamte, Richter, Staatsanwälte) des Strafverfahrens. Letzten Endes 
aber sind die Kriminalpsycho_logie: -somat_olog1e, -phys1ologie Und 
-anthropologie der Kriminalb10log1e„ zuzuzahlen, da auc? sie sich 
insgesamt mit den geistig�seehsch-korperhchen (ganzhe1thch gesagt. 
mit den menschlichen) Bez1.�hungen des Taler� zu _ sem:m Verbrechen 
befassen. Die Krimmalphanomenolog1e schheßhch ist die Lehre 
vom Verbrechen als einer obJektiven Erscheinung, womit sie 
Erscheinungslehre des Verbrechens s_chl_echthin wird, der die Str:�: 
rechtswissenschaft, die im StG die Junstisch�. Bedeutung der Tat­
sachen vorwegnimmt, womit dieses zur den Burger vor der richter­
lichen Willkür schützenden magna charta l1bertatum dieses Lebens­
bereiches wird, zur Seite gestellt ist. 

1 E. Seelig, Lehrbuch der Kriminologie, Graz 1951. Seite 11. 

weiter und gliederte die Kriminologie „gemäß ihrem Ge­
genstand" in zwei Hauptteile, und zwar präzise in die 
Lehre von den realen Erscheinungen der Verbrechens­
begehung und in die Lehre von den realen Erscheinungen 
der Verbrechensbekämpfung. Zur ersten zählt er die 
Kriminal-Phänomenologie, -ällologie, -psychologie und 
-biologie (die zusammengefaßte Kriminalsomatologie und 
-anthropologie), Kriminalsoziologie und -Statistik. Zum 
zweiten zählte Seelig die kriminalistischen Fächer der 
Kriminaltechnik und -taktik, die gerichtliche Unter­
suchungskunde (Aussagepsychologie usw.), Pönol0gie und 
die Kriminalpädagogik. Die forensischen Grenzwissen­
schaften berichten über die fallweise hieher gehörenden 
Belange der Psychiatrie, Medizin, Chemie und Kciminal­

psychologie (angewandte Psychologie). 
Er bezeichnete die Kriminologie als die real wissen­

schaftliche bzw. empirische Schwesternwissenschaft der 
normativen Strafrechtswissenschaft, wobei diese beiden 
Wissens- und Arbeitsbereiche in einem gegenseitigen Hilfs­
verhältnis zueinander stehen 6• 

Damit löste er übersichtlich die kriminalpolitischen Ge­
biete des materiellen und formellen Strafrechtes aus dem 
großen realwissenschaftlichen Komplex Kriminologie. 

In Zusammenfassung des bisher Gesagten kann auf dem 
Boden der österreichischen Entwicklung und Denktradition 
demnach der Begriff Kriminologie 9 dahin gefaßt werden, 
daß sie das von der Rechtsordnung normierte Verbrechen 
als Gegenstand ihrer Untersuchung dem Inhalte n:ich, 
also materiell bestimmt. Dies ist dahin zu verstehen, daß 
zum Beispiel eine von der Rechtsordnung nicht mehr 
als strafbar erklärte und damit „freigegebene" Verhal­
tensweise (lesbische Liebe, Devisenvergehen usw.) auf­
hört, Gegenstand der kriminologischen Forschung zu 
sein 10. Die wissenschaftliche Aufgabe der Kriminologie be­
steht sohin schlecht gesagt in der Erklärung des Verbre­
chens und seiner Strafe. 

Die Kriminalistik demhingegen beschäftigt sich als Teil­
gebiet der Kriminologie 11 mit der Feststellung und Aus­
wertung des Tatbestandes, mit dem Studium der Realien 
des Strafrechtes und Verwertung der Ergebnisse dieses 
und leistet somit der Rechtswissenschaft auf naturwissen­
schaftlicher Ebene „Handlangerdienste" (Groß). Damit 
wird sie zur Lehre von den Tatsachen des Strafrechtes 
mit anderen Worten, zur Lehre von der AnwendL;ng 
naturwissenscluftlicher Methoden bei der kriminalpoli­
zeilichen Ermittlung 1� und damit zur Ergänzun" des 
Strafprozeßrechtes, die alle außerhalb des Rahme;s des 
materiellen und des formellen Strafrechtes liegenden und 
kriminalistisch erheblichen Ergebnisse sammelt (Groß). 
Im weiteren wird diese gerichtliche (im Sinne von foren­
sisch und damit aller polizeilichen Arbeit Kriterien und 
Ziele gebenden) Wissenschaft unterschieden in eine tech­
nische (Spurenkunde usw.) und in einen spezifisch wissen­
schaftlichen Zweig (gerichtliche Medizin, Chemie, Psy­
chiatrie usw.). 

zur Kriminalistik zählt aber auch noch die Kriminal­
technik und -taktik, das sind die Lehren von der zweck­
mäßigen Erforschung des kriminellen Sachverhaltes und 
der Ueberprüfung und Ergreifung des Täters.· Der große 
Praktiker E. F. Louwage stellte die Kriminalistik als Lehre 
von der Ve_rbrechensbek_ämpfung neben die Kri.minobgie, 
die sich mit dem Studrnm des Verbrechens als Einzel­
oder Massenerscheinung befaßt'". 1-1. 

, Bei der italienischen Schule handelt es sich um eine kriminal­
anthropologische Schule mit Lombroso (gestorben 1909) an der Spitze. 
Diese erhielt durch Garofalo eine soziologische Ergänzung. Bei der 
französischen Schule handelt es sich um eine kriminal-soziologisch 
ausgerichtete Strömung mit Lacassagne, Lyon, als Wortführer. 

, Herkömmlich werden der Kriminologie drei Arbeitsmethoden 
zugezählt, und zwar die eigentliche naturwissenschaftliche, die ver­
stehende und die statistische. 

10 R. Grassberger. Versuch eines kriminologischen Systems zur 
Klassifizierung der strafbaren Handlung. ,,Kriminalstatistik", Ham­
burg 1961, Nr. 11. 

11 Lenz wählte in der Denkschrift über die Ausgestaltung des 
strafrechtlichen Unterrichtes für das Unterrichtsfach „Kriminologie" 
denn auch den Unter- bzw. Arbeitstitel „Kriminalbiologie und ge­
richtliche Untersuchungskunde" (Gerichtszeitung, Wien, Manz, August 
1925, Sondernummer). 

12 Internationale kriminalpolizeiliche Revue, 1900, Nr. 11. 
'" Diese fallweise sogar bei H. Groß anzutreffende Begriffsver­

waschung stellte zuständigermaßen schon Lenz (in seiner Gedenk­
rede über H. Groß, Zeitschrift über die gesamte Strafrechtswissen­
schaft Band 37/1915, Seite 66) dahin fest, daß er sagte: Es wurde 
schon' Groß vor.gehalten, claß das, was er unter dem Namen Krimi-

Dieser Standpunkt erscheint in seiner praktikalen Dar­
stellung bestechend und doch paßt er nicht in die zeit­
gemäß-ganzheitliche Architektonik, wie sie erstrebenswert 
ist und hier auch angestrebt wird. Denn in Anseh,.mg des 
besonderen Untersuchungsgegenstandes ,;Verbrechen" hat 
die Kriminalistik als der zentrale Ort aller jeweils in 
Frage kommenden naturwissenschaftlichen Disziplinen eine 
besondere Methode zu entwickeln, die die jeweils in An­
spruch genommenen Teile der realen Fächer völlig dem 
Dach- bzw. Sammelbegriff Kriminalistik zugeordnet er­
scheinen lassen und in dieser dienenden Rolle diese not­
wendig zur realistischen Basis, zumindest und jedenfalls 

nalistik zusammenfaßt, nicht eine einheitliche selbständige Disziplin 
bildet, sondern verschiedenen Gebieten angehört, wie zum Beispiel 
die Kriminalstatistik eigentlich doch weiterhin der Statistik, von der 
sie kommt und von der sie alle Arbeitsbehelfe mitbringt, angehört 
usw. Zu solchen Kritiken pflegte aber H. Groß nur zu sagen: Die 
Ausnahme von heute ist die Regel von morgen und umgekehrt (Auf­
sätze, Seite 199). 

H In einer sehr zeitgemäßen Uebersicht (Ocffentliche Sicherheit, 
Wien, Februar 1962) findet die Kriminaltechnik als naturwissen­
schaftliche Grundlage der Kriminalistik folgende Darstellung: 

1 
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DAS GROSSE PLUS 

in unserer Zeit :  

Mehr 'IDissen � 

aber zum gege·nstandsmäßig untrennbaren Seitenteil des 
kriminalbiologischen Ueberbaues wird. 

Die entwicklungsmäßig zurückliegenden Untersuchun­
gen einerseits der italienischen Schule, anderseits der 
französischen Schule haben sich noch nicht zu einer alle 
einschlägigen Fragen und Fächer umfassenden krimi­
nologischen Sbffsammlung verstanden, weswegen aus 
ihnen für die ethymologische Belegung des Inhaltes des 
gegenständlichen Begriffes nichts gewonnen werden kann. 

In Deutschland entwickelte der aus Oesterreich stam­
mende große Strafrechtstheoretiker Liszt auf dem Boden 
der statistischen Vorarbeiten des Queeles ein großzügiges 
kriminalpolitisches Programm. In seinem sogenannten IVJar­
burger Programm (1882) forderte Liszt schon die Ein­
beziehung der Kriminalanthropologie, -psychologie und 
-statistik in die Wissenschaft des Strafrechtes. Später 
stellte er der Kriminalbiologie die Kriminalsoziologie ent ­
gegen. Seine Idee, in einer gesamten Strafrechtswissen­
schaft die Kriminologie einzuschließen, mußte aber schon 
an dem Erkenntnis bzw. wissenschaftstheoretischen Wis­
senschaftsunterschied der beiden Disziplinen scheitern. Im­
merhin wirkt dieser Konstruktionsversuch in vielen Fach­
schriftstellern noch immer nach, da in der Literatur im­
mer wieder eine Vermengung dieser beiden Gebiete zu 
beobachten ist. 

E. Metzger sagt zum Beispiel 1 \ daß die KrimirrJlogle
eine strenge Erfahrungs- und Tatsachenwissensch:,ft ist, 
die ihren Ausgangspunkt an festen soziologischen Ge­
gebenheiten nimmt, der die normative Jurisprudenz gegen­
überzustellen ist. Das Verbrechen, ,,die kriminelle Tat·' , 
wird nicht j uristisch wertend, sondern unter deskriptiven 
(beschreibend phänomologisch und kausalen genetisch-ätio­
l ogisch) Gesichtspunkten betrachtet. Metzger drückt die 
deutsche Auffassung vom Merkmalsinhal t der Kriminal )gi e 
am prägnantesten aus. Sie umfaßt nach ihm drei Teil­
gebiete : Kriminalpsychologie, K riminalbiologie und Kriminal­
soziol:.Jgie. Schließlich gipfeln die Erwägungen Metzgers
sogar darin, daß die Kriminologie als ein Teilgebiet der 
Soziologie angehört. Wenn Metzger aber anderseits be­
stimmt, daß die Kriminologie als naturwissenschaftliche 
Disziplin ihren Gegenstand bei  der Gestaltung des Ver­
brechensbegriffes aus den Händen der Strafrechtsvvissen­
schaft empfängt, an'derseits und in Uebereinstimmung mit 
der Zeit die Ansichten Garofalos vom „delitto natunle" 
verwirft, b estimmte er doch selbst, daß dieser Gegen­
stand bzw. diese Aufgabe eine von Zeit zu Zeit ver­
schiedene ist. 

Tatsächlich sind es hauptsächlich deutsche Fachschri ften. 
die für ihren Wirkungsbereich den Begriff Kriminol ogie 
begriffstechnisch so einengten, daß e r  nur die Teilgebiete 
Kriminalpsychologie, -biologie und -soziol ogie umschlie_ßt . 
Die Gebiete der Kriminaltaktik und -technik werden hie­
bei in das mehr polizeil ich-praktische Arbeitsgebie l ver­
wiesen IG, 1 1, 1s. r n. 

15 E. Metzger ,  Kri minologie.  München l !l51 .  Die Ergebnisse . der 
Metzgerschen Unlersuchungen gipfeln bekanntlich in der „ krimi ­
nologischen G rundformel"  krt = aep ' ptu fk rim_inal istisc_he . Tat . 
Anlage und  entwickl ungsbedingte Persön l ichkeit ' Personlicl1kei t 
und  tatgestal tender U mwelt). 

' "  Seelig erachtete demhingegen. ebenso wie seine Vo rgänger 
Lenz und G roß, die Personalunion zwischen Strafrechts lehre und 
I<ri minologie  als äußerst glücklich, da cliesfal ls  das . normativ-dogma­
tische Denken die notwendige na turwissenschaftl tchc kausale Ab­

rundung und Ergänzung erfährt. Vertreter eine_s krimino�ogischen 

Wissenszweiges m üßten nach dieser Forderung mcht nur die natur­

wissenschaft l iche Ausbi ldung des Faches besitzen. sondern auch die 

Bedürfnisse der s trafrechllichen Praxis kennen und sohin auch

juri stisch versiert sein. Diese Forderung e rh ei.scht a l l erdings �ine 

so hohe menschl iche Kapazität.  wie s ie  nur  wenigen I\lcnschen eigen

ist; weswegen die Zahl der Gel ehrten . die in  der Lage sind, _auch

nur zwei große benachbarte oder wei tgehend _ zusammengeh.onge

wechselwirkende Wissensgebi ete ( , . \,Vissenskomb1nate") souveran zu

überschauen, zuneh1nend abni m m t .  P ,·of. Dr. R . Grassberger. Vor­

stand des ic riminnl ogisC'hcn I ns t i t ut es clc r  l 'n 1 ,· C" rsi t ä l \V icn . dür ft < ·

R 

Unsere Leser wissen mehr. Ein Stab erfah rener Redakteure, eine 
g roße Anzahl von Mitarbeitern und eigene Auslandskorrespon­
denten in  a l len g roßen Städten zwischen New Yark und Moskau 
bieten die Gewähr  für  eine inha ltsreiche, o kluel le und vielseitige 
Zeitung. Abonnieren auch Sie 
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F. Exner spricht (Kriminalbiologie in ihren Grundzügen, 
Hamburg 1944) hauptsächlich von Kriminalbiologie und ver­
steht darunter die Lehre vom Verbrechen als Erscheinung 
im Leben des Volkes und des einzelnen. Sie bes teht in 
einem Beschreiben und Begreiflichmachen und ist  so 
eine den Gegenwartsbedürfnissen dienende angewandte 
WissenschafV0

• Ihr Gegenstand ist das durch Normen 
festgesetzte Verbrechen. Der Verbrechensbegriff ist so­
mit ein Rechtsbegriff. Die Kriminalbiologie wird damit 
zur Seins-Wiss:mschaft, deren Gegenstand durch rech�liche 
Bewertung bestimmt ist. 

Bei W. Sauer 21 ist die Kriminologie nur ein gemein­
sames Arbeitsgebiet für Mediziner, Soziologen und Ju­
risten. Soziologisch 22 orientieren sich die Strafgesetze nach 
dem kriminellen Leben. Insbesondere ist die Kriminologie 
die Wissenschaft von der Kriminalität der Einzelmenschen 
und der Kulturvölker, die die nachbarwissenscha ft­
lichen Gebiete, insbesondere die naturwissenschaftlich be­
schreibende Soziologie und die normative Rechtswissen­
schaft (Strafrecht und Ethik), in einem konkreten Fall 
überschneidend verbindet. Damit entwickelt sich die Kri­
minologie von der ätiologischen zur normativen, zur prak­
tisch-politischen (funktio_nalen), zur historisch-genetischen, 
regionalen und schl1eßl1ch zur kulturpolitischen Krimi­
nologie. Bei diesem angenommenen vielfältigen und ra­
schen Trendgefälle hielt es Sauer selbst für besonders 
angezeigt, Typenbildungen nur mit Vorbehalten vorzu­
nehmen. Seiner Scheidung in ei_ne_ rein� methodenstrenge 
und materialbeherrschende Knmmolog1e einerseits und 
in eine methodenfreie_ materialgebund�ne Kriminologie 
(Statistik usw.) anderseits . kommt aber msbesondere me­
thodisch eine große prakt1sch-method1sche Bedeutung zu 
Das auf dem Boden dieser_ Betrachtungsweise konsequent 
weiterentwickelte Wunschb_1ld d�s Au_fgehens der reinen 
in die angewandte . KnmmCJlog1e ,vurde allerdings die 
exakte Wissenschaftl!chke1t fuhlbar und nachteilig an Bo­
den verlieren Jassen. 

Ledig 2:1 kennt mehrere Sch�erpunkte . innerhalb der 
Wissenschaft von Verbrechen, die 1hrerse1ts m der Bio­
logie, Psychologie und anderseits in der Rechtsordnung 
liegen. . . . 

Die Kriminc.>l ogie wende t steh von der normativen Be-
t a htun "sweise des Strafrechtes ab und kehrt sich der 
{eiensw�ise, der Untersuc_hung der Handlungsweise des 
Täters zu. Damit bringt Ledig zu:11 Ausdruc_k, daß w.:ihJ die 
Wesensschau der Kriminolo�1e eme totale 1st, daß aber die  

. . schaftlichen Hilfsgebiete, deren sich die kri vielen wissen . 
.1 b d. t der K · · 

-
. 

1
. t· ehe Praxis Jewe1 s e ien ' . . nmmologie 
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1
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Ganzes, sondern j eweil s n11r mit _eu�em Teil ge-
. ß ls Subdisziplin angehoren. Sie 1st also ein� w1sserma en a d' · 1 , . � 

W. h ft mit fließenden Grenzen, 1e s1c 1 verochiede issensc a . 
u ta d der · d 

-

ner Wissensgebiete bedient, e in ms n • . m er Viel-

schichtigkeit · des Verbrechens al s menschliches Verhal-
ten begründet liegt. 

wohl der letzte sein, der als namhafter Krimino_l.ogc und Ge­
lehrter des St ra frechtes und des Strafprozesses dte osterreichischc 
Schule,  die auch hier über e1_ne ganze 

. 
Reihe solcher einmal iger 

Gel ehrtenpersönlichkeiten verfugle (angefangen_ von H. Groß, über 
Lenz zu Seelig und Grassbe rger), i m  wahren Sinne des Wortes re-
präsentiert .  . . . . _ . 

,; E. Metzger, Kriminologie, Munchen-Berl111 190 1 , . Seite I unct 3. 
i< H. Schneickert, K riminaltaktik, Berhn 1940. Seite I .  
, , ,  D i e  „deutsche . Kri minalbiologie" . umfaßt . die KriminaI-

sornatol o�ie und die Kn minalpsycholog1e. die der Knm inalsoziolo , ·  
gegenübe�·geste l l l  werden. Die Apostrophierung ste l l t  in di ese m F-1: e 

so richt ig die Widersinnigkei t geograph.ischer Begriffsgrenzen inn,�r� 
halb des naturwissenschaftlichen Bereiches heraus. 

·" F Exne, . Kr1mmalb1o!ogie in 1h 1  en Grundzugen, Hamburg I v44 
Sei le 1 1  und 12 

_ , w Sauer , K 1 1 m1nulogie als re111e und angewandte W1ssensch;ift
Bei I m  1950, Seite 1 .  :!, 4 uncl 12 

w. Sauer. Soziologie 1933, Seite VIII der Einführung.
" G. Ledig. Kriminologie .  Ber lin 1 947. Sei t e  17 f f. 

(S<'hluß fol gt )  

Tödlicher Elektrounloll eines Fochmonnes 
Von Gcnd.-Oberlcutnant KURT HOFMANN, Gendarmerie-Erhebungsabteilung beim Landesgendarmeriekommando

für Niederösterreich 

Zunächst glaubte man eher an einen Herzinfarkt denn 
an einen tödlichen Unfall durch elektrischen Strom, als 
man den 54jährigen Röntgentechniker Otto W. tot neben 
dem Schaltkasten im Röntgenraum der Ordination der 
Fachärztin Dr. M. in Leopoldsdorf bei Wien fand. Dies 
um so mehr, da W. in Fachkreisen als hervorragender 
Röntgentechniker galt und ein Fehlgriff bei seiner Ar­
beit ausgeschlossen schien. In letzter Zeit mußte er aller­
dings gelegentlich seine Arbeit wegen plötzlichen Unbeha­
gens unterbrechen, wobei er selbst so wie seine Umgebung 
annahm, es handle sich um eine leichte, vorübergehende 
Herzschwäche. 

Mit Beschluß des zuständigen Bezirksgerichtes Schwe­
chat wurde Dipl.-Ing. M a r e  s c h des Elektro-Pathologi­
schen Institutes der Universität Wien und Chef des Un­
fall-Verhütungsdienstes der allgemeinen Unfall-Versiche­
rungsanstal t als Sachverständiger dem Augenschein bei­
gezogen. 

Es war gerade zwei Monate her, daß man die gesamte 
Röntgenanlage der obligatorischen Wartung unterzogen 
und dabei alle Elemente auf Funktion und Sicherheit 
geprüft hatte. Befund : Einwandfrei in j eder Hinsicht. 

Am 22. Juni, also zwei Tage vor dem Unfall, hatte die 
Fachärztin festgestellt, daß die Fernsteuerung zur photo­
graphischen Aufnahme nicht richtig funktionierte. Man 
konnte zwar vom Schaltkasten her auslösen, nicht aber 
durch den Schalter am Betrachtungsschirm. Dr. 1\/I. rief 
sofort die Herstellerfirma an und ersuchte um ehest­
mögliche Entsendung eines Fachmannes. 

Am 24. Juni 1963 um zirka 7.15 Uhr war Otto w. in
Leopoldsdorf eingetroffen und hatte sich sofort an die
Arbeit gemacht. Frau Dr. M. verbrachte die Wartezeit
in anderen Räumlichkeiten des Hauses. 

Gegen 8 Uhr betrat sie den Röntgenraum um nach­
zusehen, wie . we!t die Arbeit des W. fortgeschritten, da 
ihre Fachordmation bald beginnen sollte. Sie fand den 
Techniker auf dem Fußboden liegend, tot. Wiederbele­
bungsversuche blieben ohne Erfolg. 

Lage der Leiche und Situation im Röntgenraum be­
sagten lediglich, daß yv. \Vährend der Arbeit plötzlich 
zusammengebrochen sem durfte. Auf einem Tisch hatte 
er Werkzeuge und Instrumente liegen, Rückwand und 
Seitendeckel des Schaltkastens waren abgenommen, das 
Verbii:i,dung�kabel vom . Schaltkasten zum Röntgenschirm,
ein v1e!adnges Kabel m emem flexiblen Metallschlauch 
das der Fernsteuerung dient, lag unter seinen Füßen. Di� 
Hände des Tote!l waren zu Fäusten geschlossen und lagen 
mit den �andrucken nach oben neben dem Körper auf 
dem Plastikfußboden. An der Leiche waren sonst keine 
Auffälligkeiten . wahrnehmbar. In ihrer Lage wollte man 
sie bis zum Emtreffen des Gerichtsmediziners nicht ver­
ändern, da __ di� Auff)n_dt_mgssituation oft sehr wichtige
Hinweise fur die med1zm1sche Beurteilung bietet. 

Bis zum Eintreffen des gerichtsmedizinischen Sach­
verständigen in den frühen Nachmittagsstunden widmete 
man sich der genauen Untersuchung des Unfallsortes. 

Am Hochspannungstransformator, der abseits im Raum 
installiert und besonders sicher abgeschirmt ist war von 
W. offensichtlich nichts unternommen worden. ' Eine Un­
tersuchung dieses Transformators, der die Röntgenröhre 
mit Betriebsstrom versorgt, war auch nicht nötig, da die 
Röhre selbst tadellos funktioniert hatte. 

Dipl.-Ing. Maresch machte mm die entscheidende Ent­
deckung: Neben den Füßen des Mechanikers lag auf dem 
Fußboden ein rotes Prüfkabel mit zwei Bananensteckern
an den Enden, deren .einer auf dem freien Messingstift
eine Art Fingerabdruck zeigte. In dunkelgrauer bis schwar­
zer Färbung war eine geringe Substanzablagerung deut­
lich zu erkennen. Oxydation nach Berührung mit schwei­
ßiger Hand konnte ausgeschlossen werden. Es handelte 
sich um eine typische Strommarke am elektrischen Leiter. 

Zu dieser Spur auf dem Bananenstecker des Prüfkabels 
gehörte unbedingt eine korrespondierende Strommarke an 
der Hand eines Opfers. War W. dieses Opfer? Der erste 
konkrete Hinweis war damit gegeben. 

Der gerichtsmedizinische Sachverständige Doz. Dr. B o 1 t z 
l ieß die Leiche umdrehen und untersuchte deren Hände : 
Auf dem Kleinfinge.rballen der rechten Hand zeigte sich 
eine ausgeprägte Strommarke (siehe Bild), die in ihren 
äußeren Merkmalen mit dem Metallstift und der ein­
gelassenen Blattfeder des Bananensteckers genau überein­
stimmte. Der endgültige Beweis dieser Uebereinstimmung 
wurde später durch die histologische Untersuchung des 
Hautgewebes im Bereich der Strommarke erbracht. 

Durch die Obduktion konnten keine weiteren Str::im­
marken gefunden werden. 

Nach Rekonstruktion der offenbar letzten Manipulatio­
nen des Verunglückten dürfte als zweiter Leiter der 
Metallschlauch des Fernsteuerungskabels in Betracht kom­
men. Ein Fehler in der Fernsteuerung, der dieses Kabel 
dient, war Anlaß der Reparatur. Das System der F ern-

Die Sirommarke auf dem Kleinfingerballen der rechten Hand

steuerung und damit auch die Funktion dieses Kabels 
muß überprüft werden, während es unter Spannung steht. 
Eine Ader dieses Kabels führt 220 Volt. 65 Volt elek­
trische Spannung können bereits tödlich wirken. 

Das elektrische Meßgerät lag auf dem Tisch. Das Kabel 
der Fernsteuerung reicht gerade bis dorthin. Mit dem 
Prüfkabel wollte W. nun die Verbindung zwischen Meß­
gerät und Fernsteuerungsleitung herstellen. Da das Ka­
bel der Fernsteuerung im Metallschlauch sofort wieder 
vom Tisch herabgleiten würde, am Tisch selbst aber keine 
Möglichkeit es zü fixieren vorhanden ist mußte er es 
in der Hand festhalten. W.  hielt also das Fernsteuerungs­
kabel am geerdeten Metallschlauch in der linken das 
Prüfkabel in der rechten Hand. Er fügte nun den 'eine'll 
Stecker des Prüfkabels in eine Buchse an der Fernsteue­
rungsleitung, griff nach dem noch freien Ende des Prüf­
kabels, bekam es j edoch am Metallstift zu fassen und 
erhielt den tödlichen Schlag des elektrischen Stromes. 

Nach d�eser Ueberlegung war der geerdete Metall­
schl�uch, m welchem d1: Fernsteuerungsleitung liegt, der 
zweite Leiter. Die Beruhrungsstelle zwischen dem Me­
tallschlauch und der Innenseite der haltenden Hand ist 
aber so großflächig, daß keine Strommarken zurück­
bleiben müssen. 

Wie konnte dies einem so versierten Fachmann pas­
sieren? Otto W. ist seit 40 Jahren in dieser Branche 
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Scheck und Wechsel ols Zohlungsmittel 
·von Gendarm KARL WINKLER, Gendarmeriepostenkommando Lamprechtshausen, Salzburg 

In letzter Zeit häufen sich die Fälle des Scheck- und 
Wechselbetruges im Gendarmeriedienstbereich. Da diese 
Zahlungsmittel (man kann sie auch Geldersatzmittel nen­
nen) nicht jedem Gendarmeriebeamten einwandfrei ge­
läufig sein dürften, sei das Wesentlichste dieser Geld­
ersatzmittel nachstehend angeführt. 

I. Der Scheck.
Unter Scheck versteht man die schriftliche Anweisung 

eines Kunden an seine Bank, von seinem Guthaben 
(Konto) einen bestimmten Betrag an ihn selbst oder an 
einen anderen zu zahlen. Das Scheckgesetz bestimmt, 
daß ein Scheck folgende gesetzliche Bestandteile haben 
muß: 

1. Angabe der Bank oder Sparkasse, die den Scheck 
bezahlen soll; 

2. Zahlungsort (gewöhnlich Standort der Bank); 
3. Wort „Scheck" im Text; 
4. Scheckbetrag; 
5. Ort und Tag der Ausstellung und 
6. Unterschrift des Ausstellers. 

Beispiel: Anton Berger besitzt beim Bankhaus Spängler 
Carl & Co. in Salzburg ein Girokonto. Zum Ausgleich 
einer Warenschuld übergibt er seinem Lieferanten Nor­
bert Gruber einen Scheck über 3500 S. Norbert Gruber 
geht mit diesem Scheck zur Spänglerbank und hebt da­
mit 3500 S bar ab. 

Die Bank zahlt jedem Ueberbringer eines Schecks den 
eingesetzten Scheckbetrag aus, ohne zu überprüfen, ob 
der Ueberbringer auch tatsächlich zur Abhebung berech­
tigt ist. Bei Verlust eines Schecks ist sofort die Bank 
davon zu verständigen, damit sie nicht dem unehrlichen 
Finder den Scheckbetrag auszahlt. Geschieht die Ver­
ständigung zu spät, so haftet die Bank nicht für die Aus­
zahlung des Geldes an den Finder. Ist auf einem Scheck 
der Zusatz „oder Ueberbringer" gestrichen, so erfolgt 
keine Honorierung, und die Bank entzieht sich der Haf­
tung. Der Besitzer eines Scheckkontos hat den Vorteil, 
daß er mit Schecks bargeldlos zahlen kann und sich 
hiebei Arbeit erspart. Außerdem ist sein Geld bei der 
Geldanstalt sicher aufbewahrt und verzinst sich. 

II. Der Wechsel

Immer wieder kann man feststellen, daß Personen, 
insbesonders bei Ratengeschäften, Wechsel unterschrei­
ben, ohne überhaupt zu wissen, welch drückende, recht­
liche Bindungen sie sich damit aufbürden. Wenn näm­
lich am Verfallstag des Wechsels dieser nicht bezahlt 
wird, kommt es zuT Wechselklage, wodurch sehr schnell 
und ohne besonderes Verfahren ein Urteil erwirkt wer­
den kann (Wechselstrenge), welches durch den Gerichts­
vollzieher oder durch eine damit verbundene Pfändung 
vollstreckt werden darf. 

Durch das Wechselgesetz wurde ebenfalls genau fest­
gelegt, welche gesetzliche Bestandteile ein Wechsel ent­
halten muß. Wenn ein gesetzlicher Bestandteil fehlt, wird 
der Wechsel zum gewöhnlichen Schuldschein, und es kann 

tätig. Er erlernte diesen Beruf bei seiner Firma und war 
die ersten 10 Jahre in der Erzeugung der Geräte tätig. 
30 Jahre reiste er nun schon als Servicemann und Repa­
rateur im Auftrage dieses Unternehmens, ohne jemals 
den geringsten Schaden bei seiner Arbeit zu nehmen. 
Oft war es sogar 'vorgekommen, daß ihn andere Firmen 
in besonders komplizierten Fällen zur Mitarbeit einluden. 

Hatte sich des versierten Fachmannes eine gewisse 
Sorglosigkeit bemächtigt oder waren seine geübten Hände 
unsicher geworden? 

Der Direktor und der Betriebsleiter des Unternehmens 
waren sofort zur Unfallsstelle geeilt. W. hatte in den 
letzten Monaten wiederholt über plötzlich auftretende 
Uebelkeit geklagt. Meistens ruhte er sich kurze Zeit aus 
und setzte dann seine Arbeit in gewohnter Weise fort. 
Er selbst und seine Umgebung waren der Meinung, es 

U@ 

somit nicht mehr die Wechselstrenge in Anwendung ge­
bracht werden. 

Der Wechsel muß enthalten: 
1. Ort und Tag der Ausstellung; 
2. Wort „Wechsel" im Text mit Zahlungsaufforderung; 
3. Fälligkeit des Wechsels (Angabe der Zeit, wann der 

Wechsel bezahlt werden muß); 
4. Name dessen, an den der Wechsel zu zahlen ist. 

(wird Wechsel begünstigter oder Remittent genannt); 
5. Wechselsumme (muß auf Geld lauten); 
6. Unterschrift des Ausstellers (wird Trassant genannt), 

Stampiglie genügt nicht; 
7. Name des Wechselschuldners (Bezogener oder Tras­

sat genannt); 
8. Zahlungsort (genaue Angabe ist erforderlich, weil 

der Wechselinhaber sich das Geld vom Wechsel­
schuldner holen muß. Wechsel ist eine sogenannte 
Holschuld). 

Beispiel einer Wechselausstellung: Die Fa. Huber & Co. 
in Wien hat an die Fa. Gerhard Walf in Salzburg Wa­
ren im Werte von 20.000 S geliefert (1. Juli) und hiebei 
vereinbart, daß die Rechnung erst in drei Monaten, das 
ist am 1. Oktober, bezahlt werden muß. 

Anderseits ist die Fa. Huber & Co. der Maschinenfabrik 
Auer in Linz. 80.000 S schuldig und . will darauf eine Teil­
zahlung von 20.000 S leisten, also gerade den Betrag zah­
len, den sie von Wolf zu fordern hat. Wie ist hier der 
Vorgang? 

1. Fa. Huber & Co. stellt einen Wechsel aus, in wel­
chem als Wechselschuldner (Trassat) Gerhard Wolf 
aufscheint; als Wechselbegünstigter (Remittent) wird 
die Maschinenfabrik Auer eingesetzt. 

2. Der Wechsel wird Wolf zugeschickt.
3. Wolf unterschreibt den Wechsel und verpflichtet sich

damit, den Wechselbetrag am Fälligkeitstag zu zahlen 
(Wechselakzept). 

4. Wolf schickt den Wechsel an die Maschinenfabrik 
Auer. 

Die Maschinenfabrik Auer hat den von Gerhard Wolf 
akzeptierten (unterschriebenen und anerkannten Wech­
sel) und übersandten Wechsel erhalten. Was kann sie 
nun mit diesem Wechsel anfangen? Der Wechselinhaber 
hat folgende Möglichkeiten: 

a) Der Wechsel wird bis zum Verfallstag aufbewahrt, 
dem Wechselschuldner am 1. Oktober vorgelegt und 
der Wechselbetrag einkassiert. 

b) Der Wechsel wird an einen Geschäftsfreund oder an 
eine Bank weitergegeben. Dies geschieht duTch einen 
Uebertragungsvermerk auf der Rückseite des Wech­
sels (Uebertragungsvermerk - Indossament). 

c) Der Wechsel wird vor seiner Fälligkeit an eine Bank 
verkauft. Die Bank überprüft vor Ankauf, ob die 
Wechselverpflichteten zahlungsfähig sind und zieht 
dann vom Wechselbetrag Zinsen bis zum Fälligkeits­
tag ab, weil sie ja auch den Betrag erst am Fällig­
keitstag bekommt (Wechseldiskont). Außerdem be­
rechnet sie noch Spesen und Provision. 

sei dies eine vorübergehende, nicht gravierende Herz­
schwäche; ernst nehmen wollte die Sache niemand, am 
wenigsten er selbst. 

Wie die Obduktion ergab, 
zeigte lediglich die seinem 
kalkungserscheinungen auf. 
wurde allgemein bestätigt. 

war sein Herz gesund und 
Alter entsprechenden Ver­

Sein solider Lebenswandel 

Welcher Art die U ebelkeitserscheinungen der letzten 
Monate waren, konnte nicht mit Sicherheit geklärt wer­
den. 

Bei den hervorragenden Fachkenntnissen des Ver­
unglückten und seiner langen Erfahrung dürfte es aber 
sicher sein, daß nicht Sorglosigkeit oder blindes Ver­
trauen auf seine geübten Hände zu diesem Unfall führ­
ten, sondern wahrscheinlich doch ein Anfall von u eiJ el­
keit diesen folgenschweren Fehlgriff bedingte. 

Es ist auch wichtig, zu wissen, daß jeder, der auf dem 
Wechsel unterschrieben ist, für· die pünktliche Einlösung 
des Wechsels haftet. Ein Wechsel soll daher nur dann 
unterschrieben werden, wenn man wirklich ganz sicher 
ist, daß man den Wechsel auch pünktlich bezahlen kann. 
Bei der Ausstellung des Wechsels muß die eigenhändige 
Unterschrift des Ausstellers (Trassant) oder die Unter­
schrift von zwei Pr0kuristen angebracht sein. 

Wie bereits eingangs angeführt, werden mit den bezüg­
lichen Geldersatzmitteln die verschiedensten Betrugs­
varianten angewendet. Die häufigste Art ist die Bezah­
lung mittels ungedeckten Schecks. Das reisende Ver­
brechertum bedient sich auch Schecks, die ungedeckt sind 
und auf eine höhere Summe als der Schuldbetrag lauten, 
wobei sie sich den Differenzbetrag in bar auszahlen las­
sen. Löst nun der Nehmer dieses Schecks diesen bei einer 
Bank ein, so ist es möglich, daß er wohl den Betrag aus­
bezahlt erhält, nach kurzer Zeit aber. falls der Scheck 
ungedeckt ist, rückbelastet wird. Be'i Wechselbetrügereien 
handelt es sich meist um Fälschungen des Betrages oder 
um Einsetzung eines höheren Betrages auf einem Blanko­
wechsel, der infolge Unkenntnis mancher Personen erst 
nach der UnterfeTtigung durch den Trassaten eingesetzt 
wird. 

Durch die kurze Darstellung des Wesentlichsten über 
die Bestimmungen und Anwendungsmöglichkeiten der ge­
schilderten Geldersatzmittel - sie ließe sich noch ver­
schiedenartig ausdehnen - wurde ersichtlich gemacht, 
daß der Beruf eines Gendarmeriebeamten sehr weit ver­
zweigt ist und ein über seine Stellung hinausgehendes 
Wissen und Können verlangt. 

Auslöndischer Besuch beim Londesgendormerie­
kommondo für Oberösterreich 

Von Gend.-Major EWALD SCHWEITZER, Leiter der IPA 
Landesgruppe Oberösterreich, Linz 

In der Zeit vom 10. bis 12. Mai 1963 weilte eine Gruppe 
von 40 Polizeibeamten und Gattinnen aus Heilbronn zu 
Besuch beim Landesgendarmeriekommando für Oberöster­
reich. Bei dieser Ausflugsgruppe handelte es sich um 
Mitglieder der !PA-Verbindungsstelle Heilbronn, die von 
der IPA-Landesgruppe Oberösterreich eingeladen war. 

Schon an der Landesgrenze wurde der Ausflugskonvoi, 
der aus 18 Pkw bestand, von Funktionären der Landes­
gruppe Oberösterreich eingeholt. 

Beim Eintreffen im Hof des Landesgendarmeriekomman­
dos erwartete bereits der LandesgendarmeriekomnBndant 
Gend.-Oberst Dr. Ernst M a Y r mit Offizieren des Stabes 
und der Gendarmeriemusikkapelle die Besucher zu einem 
eindruckvollen Empfang. 

Nach der Einweisung in die Quartiere und den üblichen 
Vorstellungen begab sich die Besuchergruppe mit den 
!PA-Funktionären zu einem Bankett, gegeben vom Bürger­
meister der Landeshauptstadt Linz, Nationalrat A i  g n e r, 
ins Hotel Wolfinger. 

Den Abend dieses Tages beschloß die Teilnahme am 
traditionellen Muttertagskonzert der Gendarmeriemusik­
kapelle im Festsaal des Landesgendarmeriekommandos, 

das von den Heilbronner Gästen mit Begeisterung auf­
genommen wurde. 

Der darauffolgende Tag war einem Besuch des Salz­
kammergutes vorbehalten. 

Schon am frühen Morgen rollte die Ausflugskolonne 
über Gmunden und Bad Ischl nach Obertraun, wo den 
Gästen ein Hochalpinposten mit moderner Ausrüstung 
gezeigt werden konnte. An diese Besichtigung schloß sich 
die Auffahrt mit der Seilbahn auf die Schönbergalm, 
von wo aus die deutschen Gäste durch Gendarmerie­
bergführer zu den Dachsteineishöhlen geführt wurden. 

Den zweiten Teil der Besichtigung bildete die Auffahrt 
auf den Krippenstein und eine kurze Gedächtnisfeier in 
der Bergkapelle für die Heilbronner Dachsteinopfer aus 
dem Jahre 1954. 

Auf der Rückfahrt nach Linz wurde in Traunkirchen 
Halt gemacht und die Gäste von dort mit Motorbooten 
über den See zum Gasthof Hoisn gebracht. 

Hier erschien der Landeshauptmann von Ober-
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österreich DDr. G 1 e i ß n e r, der bei einer festlich ge­
deckten Tafel für die deutschen Kameraden einen Emp­
fang gab. 

Am nächsten Tag stellte der Magistrat Linz durch das 
große Entgegenkommen des Bürgermeisters für die Gäste 
einen Autobus zu einer großen Stadtrundfahrt, bei der 
auch das Stift St. Florian besucht wurde, zur Verfügung. 

Der Nachmittag war für die Erholung der Besucher 
vorgesehen. Noch einmal traf man sich zu einem ein­
drucksvollen Abschiedsabend in einem Restaurant der 
Stadt Linz, wo durch den Leiter der !PA-Verbindungs­
stelle Heilbronn F e n z  e 1 und dem Leiter der !PA-Landes­
gruppe Oberösterreich Gend.-Major S c  h w e i t  z e r  Dan­
kes- und Abschiedsworte ausgetauscht wurden. 

Am Montag Vormittag traten die Heilbronner Gäste 
nach einer Verabschiedung durch den Landesgendarmene­
kommandanten Dr. Ernst Mayr wieder die Heimreise an. 

Auszeichnung verdienter Cendormeriebeomter 

durch den Bundesprüsidenlen 

GOLDENES EHRENZEICHEN 
Gend.-Oberst Otto R a u s c h e r  

GOLDENE MEDAILLE 
Ge;nd.-Oberleutnant Gerhard B e rge r 
Geml.-Oberleutnant Franz H e  s z t e r a 
Gend.-Bezirksinspektor Josef S t  a i !11 e r  
Gencl.-Bezirksinspektor Josef S c her e r  

SILBERNE MEDAILLE 
Gencl.-Revierinspektor Thomas O g r i s 
Gencl.-Revierinspektor Johann B e  c1 !11 a r z 
Gend.-Rayonsinspektor Johann B o c k b erge r 
Gend.-Rayousinspektor Robert S c h r e i e r 
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Drei Kilometer Stroßenbou forderten drei Opfer 
Von Gendarm OSWALD BüRGER, Gcndarmeriepost�nlwmmando l{ammern im Liesingtal, Steiermark 

Der zunehmende Verkehr der Durchzugsstrecke Salz­
burg-Graz erforderte auch im Liesingtal in der Ober­
steiermark eine Erneuerung der Trasse der Schoberpaß­
bundesstraße. 

So wurde in den Jahren 1957/58 das Verbindungsstück 
mit der Bundesstraße 17 ab St. Michael ob Leoben in 
Richtung Traboch und im Jahre 1958 das zweite Teilstück 
von Traboch bis Seiz zu einer neuen, 7,50 m breiten Be­
tonstraße ausgebaut. Diese neue Betonstraße reichte jedoch 
erst 10 km in das untere Liesingtal. Derjenige Fahrzeug­
lenker, der diese Strecke nicht kannte und sich beim 

Mangelnde Vorsicht und Waghalsigkeit im Betrieb von schweren 
Baumaschinen fordern immer wieder Opfer 

Einfahren in das untere Liesingtal freute, auf einer schö­
nen, breiten und wenig kurve'.1reichen Strecke die Fahrt 
ins obere Ennstal weiter fortsetzen zu können, mußte 
feststellen, daß dies nur für einige Kilometer der Fall 
war. Hernach war auf einmal eine Asphaltstraße, sehr 
schmal, mit vielen Kurven ausgespickt und mit Schlag­
löchern bedeckt. Der Kraftfahrer mußte mit seinem 
Fahrzeug durch die enge und auch kurvenreiche Straße 
des Ortes Kammern im Liesingtal und hernach durch den 
Ort Mautern fahren. 

Durch die Teilstücke der schönen Betonstra.ße verwöhnt, 
beachteten viele Kraftfahrer beim Befahren dieser schma­
len, noch nicht ausgebauten Bundesstraße deren Gefahr�n, 
auf die ordnungsgemäß angebrachte Verkehrszeichen hin­
wiesen, weniger, weshalb es sehr viele und schwere Ver­
kehrsunfälle auf dieser Strecke zu verzeichnen gab. 

Der Ausba.u der Umfahrung des Ortes Kammern im 
Liesingtal und des Marktes Mautern war also sch0n drin­
gend notwendig, da die Bundesstraße den immer höheren 
Anforderungen des Verkehrs nicht mehr gewachsen war. 
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So wurde im Jahre 1060 miL dem Bau der Umfahrung 
Kammern im Liesingtal im Auftrage des Bundesministe­
riums für Handel und Wiederaufbau durch das Amt der 
steiermärkischen Landesregierung begonnen. 

Am 22. März 1961, gegen 13.25 Uhr, erreichte die erste 
tragische Nachricht die Baukanzlei der Firma Isola & 
Lerchbaumer in Kammern im Liesingtal und warf den 
ersten Schalten über die Arbeit an der Umfahrungs­
straße. 

Der 18jährige Bauhilfsarbeiter Josef Kelz aus St. Url:ran 
in Kärnten, der erst seit zwei Tagen auf dieser Baustelle 
beschäftigt gewesen ist, war kurz nach 13 Uhr des 22. März 
1961 auf der Straßenbaustelle der Umfahrungsstraße Kam­
mern im Liesingtal unter eine 20 Tonnen schwere Gummi­
radwalze der Baufirma geraten und bis zur Schultergegend 
überrollt worden. Kelz erlitt hiebei so schwere Verletzun­
gen, daß er noch an der Unfallstelle verschied. Nach den 
durchgeführten Erhebungen stellte sich heraus, daß Kelz 
auf einem neben der neu aufgeschütteten Trasse befind­
lichen Schotterhaufen ging, die rückwärtsfahrende 
Gummiradwalze überholte und wahrscheinlich auf diese 
zuwenig achtete. 

Der zweite tragische Fall beim Bau dieser Umfahrungs­
straße ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 
30. Juli 1961. 

Der Hilfsarbeiter Josef Komposch der genannten Bau­
firma setzte am Abend des 30. Juli einen Firmentraktor 
mit Baggeraufbau, der sich auf der Straßenbaustelle be­
fand, widerrechtlich in Betrieb und fuhr in den sogenann­
ten Leimsgraben bei Kammern. Auf der Rückfahrt kam 
Komposch mit dem Traktor vom Gemeindeweg ab und 
stürzte samt dem Traktor über eine steil abfallende 
Böschung in den Liesingbach. Bei diesem Absturz über­
schlug sich der Trakt0r und Josef Komposch kam unter 
dem Fahrzeug eingeklemmt i_m L_iesingbach zu liegen. 
Komposch konnte von den emtreffenden Beamten und 
dem Distriktsarzt Dr. Walter Heschl nur mehr tot an­
getroffen werden. 

·Einen Monat später ereignete_ sich bei den Arbeiten 
der Umfahrung Kammern im __ Liesingtal der dritte schwere 
Unfall, der jedoch zum Gluck kem weiteres lVIc.nschen­
leben forderte. 

Am 9. September 1961, um 11.Hl Uhr, war der Lenker 
des Kraftwagens mit Kennzeichen St. 32.920, Karl Geißler 
im Begriffe, mit dem unbeladenen Lkw den unbeschra.nk� 
ten Bahnübergang in der Nahe der Bahnhalte.stelle Kam­
mern im Liesingtal zu überqueren. Trotz ausreichender 
Sicht von 400 bis 500 Metern und des gegebenen Achtungs­
signales dürfte Geißler auf den aus der Richtung Mautern
herankommenden Lokzug, bestehend aus zwei anemander�
gekuppelten Loks, nicht gea,chtet haben, wodurch er rnit
dem Lkw beim Passieren des Bahnubergange� von der
ersten Lok erfaßt und 163 Met�r auf dem Gle1s _ der öBB
mitgeschleift wurde. Karl Geißler erlitt dabei schwere 
Verletzungen und wurde in das Unfallkrankenhaus Kal­
wang eingeliefert. Der Lkw wurde sehr schwer beschädigt, 
zwei Telephonmasten geknickt und 37 Bahnschwellen auf-
gerissen. 

Mit 19. Oktober 1961 waJ· die. Betondeck_e der Umfah­
rungsstraße Kammern im Liesingtal fertiggestellt. De, 
Verkehr wurde ab Anfan� November 1961 beschränkt un� 
nach Fertigstellung der Boschu_ngsarbe1ten im Sommer 1962 
in vollem Umfang und m beiden Richtungen aufgenom­
men. 

Im Jahre 1962 wurde mit den Arbeiten an der Umfah­
rung von Mautern begonnen und ist cliese Umfahruncrs­
strecke außer den Böschungsarbeiten auch bereits ferti . 
so daß die Trasse der neuen Bundesstraße 113 sc11an bf; 
hinter Kalwang verläuft. Die Fahrzeuglenker, die nun auf 
der sehr gut ausgebauten Betonstraße Kammern im Lie­
singtal umfahren, wissen nicht, welchen Zoll an Opfern 
der Bau dieser Straße gekostet hat. 

ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

U c!Jcr die MitHiterschaft beim RauiJ 

Es mag zwar zutreffen, daß das in der schriftlichen 
Rechtsbelehrung angeführte Beispiel für die Mittäter­
schaft nicht gut gewählt war, jedoch kann daraus der 
Nichligkeitsgrund der unrichtigen Rechtsbelehrung nicht 
abgeleitet werden. Die Ueberprüfung dieser Rechtsbeleh­
rung zeigt vielmehr, daß der Vorwurf der Unrichtigkeit 
nicht stichhältig ist. Da der Raub begrifflich ein Dieb­
stahl unter Gewaltanwendung gegen eine Person ist 
(SSt. XX 112), gelten hinsichtlich der Frage, wer als 
Raubgenosse (und damit als Mittäter) anzusehen ist, die 
gleichen Grundsätze wie beim Gesellschaftsdiebstahl. Hier 
wie dort wird nicht mehr als das (allenfalls stillschwei­
gende, durch das einverständliche Handeln zum Ausdruck 
kommende) Einverständnis der Raubgenossen über die 
VeTLibung des Raubes und - bei gleichzeiticrer Anwesen­
heit der Mitwirkenden am Tatort oder docl� in unmittel­
barer Nähe desselben - eine von ihnen entfaltete Tätig­
keit, wodurch der Raub ermöglicht oder gefördert wer­
den soll, verlangt. Mittäterschaft setzt ·weder eine Aus­
führungshandlung im engeren Sinne noch eine gleich­
artige Tätigkeit aller Genossen voraus, und, - weil der 
Raub erst mit der Bergung der Beute materiell vollendet 
ist (�vBl. 1 _95� Nr. 126) - auch nicht eine Beteiligung, 
die sich zeithch von der Wegnahme der Beute bis zu 
deren Bergung erstreckt. Vielmehr begründet auch jede 
Mitwirkung an deT Wegschaffung der vom Räuber noch 
nicht geborgenen Beute Mittäterschaft (Altmann-Jacob I 
s. 68, 426, 441 bis 442, 537, Nowakowski ·s. 102, EvBl. 1950 
Nr. 40, SSt. VIII 26,_ :2(VII 77, XXII 79, XXIII 27). Die 
Handlungen aller Mittater sind als einheitliches Ganzes 
anzusehen, für das . jeder Genosse haftet, mag er auch 
nicht von Anfang bis zum Ende mitgewirkt haben (SSt. 
XI 14, XIX 62). Es genügt, daß er eine Ausführuncrs­
handlung - und dazu gehört das Bercren der Beute 
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teilweise setzt (Nowakow_ski S. 99, Rittler r� s. 281); aus 
der Eigenschaft des Mittaters als eines bewußt mit an­
deren an ein_en1 Verbrechen Zusammenwirkenden ergibt 
sich zwangslauf1g dessen strafrechtliche Verantwortlich­
keit für die von seinem Vorsatz umfaßten Verbrechens­
qualifikationen der Tat. 

Diese Ueberlegungen zeigen die Richtigkeit der vom 
Vorsitzenden den Geschworenen erteilten Rechtsbeleh­
rung. Der Umstand, daß eine Verbesserung des Wahr­
spruches not_wend1g g:wesen war, kann zur Begründung 
emer a_ngebhchen Unrichtigkeit der Rechtsbelehrung des­
hal? mcht her�nge_zogen werden, weil deren möglicher­
weise m1ßverstandhche Auslegung und Auffassung durch 
die Geschwor1;1en den Nichtigkeitsgrund nur dann her­
stellt, wenn sie unvollständig ist und dadurch Anlaß zu 
Mißverstän�nissen gibt (SSt. XXIII 80); daß dies beim 
gegenstancl11chen Wahrspruch der Fall ist behauptet der 
Beschwerdeführer aber selbst nicht (OGH, 6. Oktober 
1961, 7 Os 181; LG Wien, 20 Vr 7531/60). 

Bcstim1111mg des Begriffes „grö!Jlich" 

Wie der OGH in seiner Entscheidung vom 18. April 
1961, 8 Os 106-108/61, ausgesprochen hat, bedeutet das Wort 
,,grob" auch einen moralisch-ethischen Begriff. Der Rich-

ter hat in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine Unter­
hai tspflichtverletzung als gröblich anzusprechen ist. Hie­
bei wird nicht nur die Dauer der Nichtleistung des Un­
terhaltes sowie das Verhältnis zwischen der faktisch er­
brachten Leistung des Unterhaltspflichtigen und dem ge­
schuldeten Betrag, sondern auch der Grund des Zahlungs­
verzuges von Bedeutung sein. Die Feststellungen des 
Erstgerichtes, daß der Angeklagte arbeitslos gewesen :!ei 
und sich in finanziellen Schwierigkeiten befunden habe, 
betreffen lediglich die objektiven Gegebenheiten, besagen
jedoch nichts darüber,, inwieweit die Zahlungsverweige­
rung oder der Zahlungsverzug dem Angeklagten zum 
VorwuTf zu machen ist. Darauf kommt es aber bei der 
BeUTteilung, ob eine gröbliche Verletzung der Unterhalts­
pflicht gegeben ist, an. Die Arbeitslosigkeit kann eine 
selbstverschuldete gewesen sein und die finanziellen 
Schwierigkeiten des Angeklagten, die nach den Feststel­
lungen des Erstgerichtes nicht nur aus einer zwei Mo­
nate langen Strafhaft resultieren, beruhen möglicherweise 
auf Verbindlichkeiten, die nach ihrer Art, Höhe und 
Dringlichkeit eine _Unterhaltsleistung für das außereheliche 
Kind Elisabeth M. sogar in vollem Ausmaße zugelassen 
hätten, in welchem Falle der Tatbestand nach dem § 1 
Abs. 2 USchG 1960 ohne Rücksicht darauf erfüllt wäre, 
daß der Angeklagte nunmehr seine Bereitschaft zur Unt<?l!'­
haltsleistung zum Ausdrucke gebracht hat. Zu Feststel­
lungen in den angeführten Punkten hätte aber um so mehr 
Anlaß bestanden, als der Angeklagte - worauf das Erst­
gericht ohnedies hinweist - mit Beschluß des BG D vom 
22. Dezember 1960 zu einer von 140 S auf 170 S monat­
lich erhöhten Unterhaltsleistung verhalten wurde. Es wird 
daher zu prüfen sein, ob und inwi.eweit diese vom Pfleg­
schaftsgericht verfügte Erhöhung der Unterhaltsbeiträge 
auf eine Verbesserung der finanziellen Situation des Ange­
klagten selbst unter Berücksichtigung der ihm obliegenden 
sonstigen Verbindlichkeiten in letzter Zeit zurückzufüh­
ren ist. 

Erst nach Klärung aller dieser Umstände wird - gewiß 
auch unter entsprechender Würdigung des vom Ange­
klagten seit Beginn des Jahres 1961 beobachteten Verh_al­
tens - über die Frage, ob der Angeklagte seine Unter­
haltspflicht gröblich verletzt hat, verläßlich entschieden 
werden können (OGH, 25. September 1961, 8 Os 218; JGHof 
Wien, 5 Vr 1960). 

Erbrechen einer versperrten Geldlade, in der sich nur der­
zeit kein Geld befindet, ist kein absolut untauglicher 
Versuch mangels eines Objektes des Diebstahls 

Soweit die Rechtsrüge da.rauf hinausläuft, darzutun, daß 
es sich bei dem unter 2. im UrteiLsatze angefüh.J:-ten Dieb­
stahl um einen absolut untauglichen Versuch handelt, weil 
ein Objekt des Diebstahls nicht vorhanden gewesen sei, 
ist sie unbegründet. Der Angeklagte, der auch bei dem 
Einbruch in die Kanzlei des Holz- und Kohlenhändlers 
August A. von diebischer Absicht geleitet wa.r, ist durch 
die Vornahme dieses Einbn1ches keinen zur Erreichung 
seines Vorhabens, fremdes Geld zu stehlen, unbedingt un­
tauglichen Weg gegangen. Denn der Angeklagte hat - wie 
das Erstgericht ausdrücklich feststellte - am Tatort auch 
die versperrte Geldlade erbrochen und nebst anderen Be-
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hältnissen nach Bargeld durchsucht, ohne allerdings dort solches zu finden, weshalb er, da er es nur auf Bargeld a_bgesehen hatte, ohne Diebsbeute abzog. Eine ausdrück­liche �eststellung, daß der Angeklagte zur Tatzeit am Tat­ort �emesf�_lls G_eld hätte vorfinden können, weil August A. die tagsuber m seiner Kanzlei verwahrten Gelder am Abend in seine Wol;mung mitnahm und sie während der Nacht dort unterbrachte, auf welchen Umstand der Be­schwerdeführer anspielt, enthält das angefochtene Urteil nicht. Aber selbst wenn das Erstgericht diese Feststellung getroffen hätte, die es auf Grund der Aussage des Zeu­gen August A. hätte treffen können, wäre für den An­geklagten damit nichts gewonnen. Das Objekt, auf wel­ct,es _die diebische Absicht des Angeklagten gerichtet war, namhch bares Geld, wäre auch nach dieser Feststellung vorhan?en .gewesen. Es befand sich untertags in der Kanzlei des August A. und nur zu der Zeit, welche der Angeklagte für die Durchführung seines Einbruches wählte nicht am Tatorte, sondern in der Wohnung des Genannten'. Daraus folgt, daß die Untauglichkeit des Versuches des Angeklagten, durch einen Einbruch bei August A. zu Bar­geld zu kommen, keine absolute war, daß lediglich die Wahl der Tatzeit in nächtlicher Stunde diesen Versuch zu 
einem untauglichen machte, während ein Diebstahlsversuch zu einer anderen Stunde die Möglichkeit in sich schloß, das Bargeld, das tatsächlich vorhanden war, zu erbeuten. Die Vollbringung des Verbrechens nach Punkt 2 des Ur­teilssatzes ist daher nur durch die zufällig ungeeignete Wahl der Tatzeit unterblieben, was seine Strafbarkeit in keiner Weise berühren konnte (s. KH 3438, 3781, SSt. I 66, SSt. V 84 und andere gleichartige Entscheidungen des OGH) (OGH, 17. Oktober 1961, 9 Os 255; KG Wels, 14 Vr 291). 
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TUNGSRAM 

hell und sparsam 

Ein Scherz mit tödlichen Folgen 
Von Gend.-Oberleutnant JOHANN BRAMBöCK,

Gendarmerieabteilungskommandant in Wörgl

Der reife Mensch neigt im allgemeinen dazu, den jün­geren Mitgliedern der Gesellschaft ein gewisses Maß an Leich _t�'.nn oder �nbesonnenheit verzeihend als „Jugend­torheit zu tolerieren. Sa mancher Unfug bleibt jedoch trotz aller Nachsicht in den ernüchternden Maschen des Gesetzes hängen, und der Scherz entwickelt sich dann zum bitteren Schmerz. 
Mitunter lassen sich auch „gereifte" Menschen zu einet· Unbesonnenheit hinreißen, aus der nicht nur ein straf­rechtlicher Tatbestand, sondern auch ein nie wieder gut­zumachendes Unheil entsteht. So ereignete es sich vor k _urzem in einem Tiroler Industrieort, daß ein „Scherz" emes 43 Jahre _ a:ten Drehers ein sechs Monate langes. von unb�sciyeibhchen Schmerzen begleitetes Siechtum und schheßhch den Tod seines gleichaltrigen Arbeits­k_ollegen, eines Vaters dreier Kinder im Alter von acht, funf und zwei Jahren, zur Folge hatte. Dabei war dieser „Scherz" so unsinnig, daß sich der Betroffene lange Zeitscheute, davon den ihn behandelnden Aerzten Mitteilungzu machen! 
In der Nacht zum 4. Dezember 1962 klagte ein 43 Jahrealter Dreher seiner Frau _gegenüber, daß er heftige Bauchschmerzen habe. Der in der gleichen Nacht bei­gezogene Arzt _ _ wies den Mann wegen Verdachtes einer B_hnddarmentzundung t� das _ nächstgelegene Krankenhaus 

e:n. Dort ab�r sahen _steh die Aerzte zu einer Operation nicht verar1laßt. D_a die Schmerzen von Tag zu Tag bis 
zur Unertraghchke1t zunahmen, wurden fachärztliche Un­tersuchungen veranlaßt. Der Kranke bat, man möge -h ,,den Ba�ch aufschneiden_", d,a er d_as Gefühl habe, alsi � da_rm „ein Haufen _Ameisen_· arbeiten würde. Ueber die moghche Ursache dies�s Le'.dens sprach sich der Kranke seinen Aerzt�n gegenuber immer noch nicht offen aus. Er sagte spater, er habe se_inem Arbeitskollegen nicht schaden wollen; außerdem set er der Meinung gewes daß die Aerzte die Ursache seines Leidens trotzdem h en�ausfinden werden. Die ärztliche Behandlung konnte /\ in dieser Situation offenbar nur darauf beschränken �c 1
Schmerzen zu mildern. Der Zustand schien sich zu 'b 1: sern. Am Heiligen Abend durfte der Mann zu seii!r Familie zurückkehren. Aber schon nach einer hc1lben Slunde setzten wieder große Schmerzen ein. Weil sich der Zustand zunehmei:id verschlechterte, wurde er am 11. Jänner 1963 neuerdings ms Krankenhaus eingewiesen. In der Folge war anscheinend eme Besserung eingetreten denn er wurde am 18. Februar. 1963 in häusliche Pfleg� entlassen und konnte Ende Marz 1963 �ogar wieder die Arbeit aufnehmen. Er war allerdings stand1g gezwungen, schmerzstillende Tabletten zu ne�men. Am 5. Mai Hl63 stellten sich dann besonders heftige Schmerzen ein, so daß er sich die ganze folgende Nacht nur noch v :ir dem Bett kniend aufhalten konnte. Am 6. Mai 1963 früh wurde er wieder ins Krankenhaus eingeliefert. Am _gleichen Tage erlöste ihn der Tod von seinem fuTchtbaren Leiden. 

Bei der sanitätspolizeilichen Untersuchung wurde eine Mastdarmverletzung, verbunden mit einer Bauchfellent­
zündung, festgestellt. Nun erst wurden über die Ursache des folgenschweren Leidens Erhebungen eingeleitet. Nach seinem Tode verdichtete sich das Gerücht, daß das Leiden durch eine Unbesonnenheit eines Arbeitskollegen ver­ursacht worden war, der die zum Reinigen der Maschinen vorhandene Preßluftpistole im Scherz auf den After des Verstorbenen gerichtet und abgedrückt hatte. Wie durch die Erhebungen klargestellt wurde, entsprach das Gerücht den Tatsachen. Der Druck einer solchen Preßluftpistole beträgt je nach Einstellung der Düse 4 bis 6 atü. Nach Ansicht des befragten Fachmannes könnte ein derartiger Luftstrahl einem Menschen noch aus einer Entfernung von einem Meter Schaden zufügen. Da die Handhabung der Preßluftp1stole dem Arbeitskollegen geläufig war mußte ihm wohl auch deren Gefährlichkeit bekannt sein' Unverständlich bleibt wohl auch das aus unangebrachte; Rücksicht erfolgte Schweigen des unter starker. Schmerzer leidender. Kranken. · 

Höflichkeit, eine Brücke von Mensch zu Mensch 
Von Gend.-Oberst ADOLF ZELISKA, Landesgendarmeriekommandant für Kärnten 

In der menschlichen Gesellschaft findet ständig eine wechselseitige Beeinflussung zwischen einzelnen Personen 
und Gruppen statt. Diese unabsichtliche oder beabsichtigte 

Einwirkung von Seele zu Seele übt eine tiefe Wirkung 
auf die einzelnen Menschen, deren Empfindungen und An­
schauungen aus. Jede Wahrnehmung, zum Beispiel über 
ein ungebührliches Benehmen, setzt sich aus einer Anzahl 
von Empfindungen und Empfindungskomplexen zusammen. 
Besonders deutliche und klargeordnete Wahrnehmungen 
bilden Anschauungen. Die Anschauung ist das absolute 
Fundament jeder Erkenntnis. Der Mensch erkennt, das 
heißt, ihm kommt zum Bewußtsein, daß das Verhalten 
einer Person ihm gegenüber zum Beispiel nicht richtig 
war. Er wird folglich darauf entsprechend reagieren, und 
zwar je nach seinem Temperament. 

Höfliches Benehmen und taktvolles Verhalten sind daher 
neben den erforderlichen Fachkenntnissen wesentliche 
Voraussetzungen für ein erfolgversprechendes Einschreiten. 
Sie erfordern keinen besonderen Aufwand, schaffen aber 
in fast allen Situationen eine verbindende Brücke von 
Mensch zu Mensch und tragen so zur reibungslosen Ab­
wicklung dienstlicher Obliegenheiten bei. 

Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der Anrede von 
Personen. Hiebei sind öffentliche Berufstitel, die auf einem 
behördlichen Hoheitsakt, zum Beispiel auf einer Ernen­
nung, beruhen sowie auszeichnungshalber verliehen� Titel 
anzuwenden. Auch akademische Grade, wie „Doktor· oder 
„Diplomingenieur", sind als Titel anzuwenden; darauf !'tat 
der Graduierte Anspruch. 

Dasselbe o-ilt für das Grüßen. Welche Grußform�! oder 
Grußworte �an jeweils verwendet, wird sich nach der 
Person die man grüßt, nach der Tageszeit und Gelegenheit 
der B�gegnung sowie nach persön_lichen u_nd .. :ventuell 
dienstlichen Verhältnissen richten. Em auf m1htansche Art
geleisteter Gruß jedoch ist stumm. 

Bei meinen in letzter Zeit mehrfach vorgenommenen 
Fahrten in das Ausland war ich immer wieder von der 
Höflichkeit und Zuvorkommenheit der ausländischen 
Grenzorgane beeindruckt. Vor allem ist mi_r hiebei aufge­
fallen, daß die Reisepässe, Personalauswe1s_e und sonsti­
gen Grenzdokumente von den Organen Jeweils beim Fahr­
zeug kontrolliert werden und sich die m Betracht kom­
menden Beamten aus diesem Anlasse zum Wagen begeben. 
Dies ist im Interesse des Fremdenverkehrs eine besondere 
Geste der Aufmerksamkeit und Zuvorkommenheit. 

Beseelt von dem Gedanken, daß auch die an der öster­
reichischen Bundesgrenze im paßpolizeilichen Abfertigungs­
dienst in Verwendung stehenden Gendarmenebeamten 
durch eine gewisse Zuvorkommenheit den Reis:nden ge­
o-enüber angenehm in Erscheinung treten, erscheint es da­
her· angebracht, daß sich der die Grenzdokume_nte kontrol-
1" er ende Gendarmeriebeam te in der Regel gleichfalls zum 
�raftfahrzeug begibt und nicht wartet, bis die Wagen­
insassen oder der Reiseleiter bei ihm erscheinen. 

Hiefür ist vor allem maßgeblich, daß 
1. die österreichischen Gendarmerie_beam_ten an_ der 

Grenze sowohl für Ausländer als auch fur Inlander die er­
sten Repräsentanten Oesterreichs ·an d!esen exponierten 
Punkten sind, die bei tadelloser AdJustierung_ em betont 
höfliches und zuvorkommend_es Verhalten uben sollen, 
weil davon nicht zuletzt Schlusse auf das gesamte Gen­
darmeriekörps oder sogar auf_ das Verhalten des ganzen
österreichischen Volkes abgeleitet werden; . 

2. die erforderliche Kontrolle der Anzahl der _ Reisenden,
die Ueberprüfung der Identttat der Personen mit den vor­
gewiesenen Ausweisen, die eventuell erforderliche Uebe�-

"f g des J{raftfahrzeuges (mternat1onales Untersche1-pru un . _ 
d e ·c11en usw.) und die fahndungstech.msche Ueber­ungsz 1 1 ft 11 · · h twachung der Grenze von der Unter c�n a em aus mc 
im erforderlichen Maße mögltch ist. Dies gilt insbesondere
dann, wenn gleichzeitig mehrere Kraftfahrzeuge oder Per-
sonengruppen abzufertigen smd. _ . . 

D . llfäJlio-en Meinung, daß die Reisenden kemen ge-
setz�tch�n An";;pruch auf eine paßpolizeili�he Abfertigung
vor der Unterlumft haben, stel:t gegenuber,_ daß auch
1- · tzti·c11er Grund gegeben 1st, wonach sich die R_ e1-,em gese d „ t 1· 1 . d" U t senden zwecks Abfertigung grun sa z 1c 1 111 1e n er-

kunft begeben müssen. Im § 24 (1) des Paßgesetzes 1951heißt es lediglich, daß sich der Reisende beim Grenzüber­tritt der amtlichen Prüfung nicht entziehen darf. Es istaber nicht gesagt, wo die Prüfung zu erfolgen hat. Nach der gesetzlichen Textierung steht daher fest, daß der grenzüberschreitende Passant von sich aus keine eigene Aktivität entfalten muß, um sich der amtlichen Prüfung zu unterziehen. Er macht sich lediglich strafbar, wenn er sich beim Grenzübertritt der amtlichen Prüfung entzieht. Dessenungeachtet kann selbstverständlich jeder imGrenzkontrolldienst stehende Gendarmeriebeamte dieWageninsassen zum Aussteigen und allenfalls auch zumBetreten des Abfertigungsraumes auffordern, wenn dies
etwa zur genauen Feststellung der Wesensgleichheit not­wendig erscheint oder sich ein sonstiger Grund zum Ein­schreiten gemäß § 26 der GDI ergibt. Hingegen bestimmt vergleichsweise der § 172 des Zoll­gesetzes 1955 ausdrücklich, daß sich Reisende bei der Ein­reise unmittelbar nach und bei der Ausreise unmittelbarvor dem Uebertritt über die Zollgrenze zum nächstenGrenzzollamt oder Zollposten zu begeben und die mitge­führten Waren zur Abfertigung zu stellen haben. 

Selbst die nach der Straßenverkehrsordnung 1960 beider Verkehrsregelung erlaubten Hilfszeichen sind unge­bührlich, wenn diese mit den Fingern in einer Art undWeise gegeben werden, daß sie geradezu grotesk wirken oder sich dadurch irgend jemand herausgefordert oder be­leidigt fühlen könnte. Höflichkeit und Sachlichkeit habenauch hier Leitmotive zu sein. , Auch das Rauchen bei dienstlichen Verrichtungen ist dem Standesansehen abträglich. Ein Abweichen von diesen elementaren Grundsätzen istzwangsläufig mit Komplikationen verbunden und hat nicht nur für den betreffenden Beamten nachteilige Auswirkun­gen, sondern läßt auch negative Rückschlüsse auf die Hal­tung und Einstellung des gesamten Korps zu. 

EIN BEGRIFF FÜR JEDEN . 

der beim Einkauf Wert auf erstklassige QualitAt, Paßform 
und niedrige Preise legt, Ist das 

WARENHAUS 

,,B1-KRI" 

BEKLEIDUNG TEXTILIEN 

Wien V, Schönbrunner Straße U4 

Wien Vill, Lerchenfelder Straße 150 

HAUSHALT-, LEIB- u. BETTWÄSCHE 
SCHUHE LEDERWAREN LINOLEUM TEPPICHE PLASTIKW AREN WACHSTUCH VORHÄNGE MODEWAREN SCHIRME UHREN GOLDWAREN GLAS- u.PORZELLANWARENP ARFüMERIE u. KOSMETIK. FERNSEH-, RADIO- u. ELEKTROGERÄTEMODERNER HAUSHALTSBEDARF SPIELWAREN POLSTERMOBEL u. v. a.

Nehmen auch Sie unser überaua vor­
teilhaftes Teilzablungssy■tem mit 
den großen Begünstigungen in An­
spruch' 
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Cemeinschoftsübung der Dienslhundeslotionen 

Oberösterreichs 
Von Gend.-Oberleutnant OTHMAR KITZMüLLER, zweiter leitender Beamter der Erhebungsabteilung 

des Landesgendarmeriekominandos für Oberösterreich 

Am 17. Mai 1963 fand über Befehl des Landesgendar­
meriekommandos für Oberösterreich in Traun bei Linz 
unter Leitung des Kommandanten der Erhebungsabteilung 
und Diensthundereferenten, Gend.-Rittmeister Albrecht 
Schröder, eine Gemeinschaftsübung der Diensthundestatio­
nen Oberösterreichs statt. 

An der Uebung nahmen insgesamt 8 Diensthunde mit 
ihren Führern teil. 

Die Ergänzungsabteilung war mit einem Lehrer und 26 
Probegendarmen ebenfalls anwesend. Die Beamten ver­
folgten mit großem Interesse das dargebotene Programm: 

a) F ä h r t e n  a r b e i  t 
Jeder Hund hatte eine Fremdfährte von 1500 m Länge 

zu verfolgen. Die Fährten wiesen vier Winkel auf und 
waren l½ Stunden alt. Auf jeder Fährte waren drei 
Gegenstände ausgelegt. 

b) U n t e r o r d n u n g
Leine·nführigkeit: Platz, Sitz, Steh; Ableinen: Platz, 

Sitz, Steh; langsamer Schritt, Laufschritt: Halt, Sitz; Brin-

Der Landesgendarmeriekommandant Gend.-Oberst Dr. Ernst l\1ayr 
im Kreise der Diensthundeführer 

gen, Weit- und Hochsprung, Ablegen (10 Minuten, drei 
Schüsse), Wendungen. 

c) S c h u t z a r b e i t
Anmarsch, frei bei Fuß, Ueberfall, Eskorte, Ueberfall 

aus der Eskorte, Bewachen (zwei Minuten), Mutproben 
mit Schuß, Mutproben mit Stock. 

Durch die Bewertung jeder einzelnen Leistung des 
Hundeführers und des Hundes von einem unparteiischen 
Richter, wurde ein gesundes Wettbewerbsverhältnis in 
die Uebung getragen, das einerseits die Qualität der Lei­
stungen steigerte und anderseits der Veranstaltung selbst 
die Note des fairen Kampfes verlieh. 

Als Kampfrichter hatte sich Polizeirayonsinspektor 
Hof er, ein erfahrener Diensthundeführer der Bundespol i­
zeidirektion Linz, in liebenswürdige�· Weise zur Verfügung 
gestellt und seine Aufgabe in objektivster Art erfüllt. 

Die notwendigen Fremdfährten wurden von den Herren 
Schrank und Weitringer, beide Hundeführer der Werks­
sicherheit der VöEST Linz, gelegt; sie waren mit Eifer 
und Interesse bei der Sache. 

Während der Gesamtzeit der Uebungen herrschte kühles 
und trockenes Frühlingswetter, das die Leistungen der 
Hunde weitgehend begünstigte und für alle die gleichen 
Bedingungen schuf. 

Die Fährten wurden durch das Los auf die einzelnen 
Hunde verteilt. 

U6 

Von den insgesamt 250 erreichbaren Punkten der Be­
wertung erhielten: 

1. ,,Sieg vom Schloß Pragstein" mit Gencl.-Rayons­
inspektor Josef Würzelhuber des Postens Traun, 237 Punkte; 

2. ,,Billa vom steinernen Brückl" mit Gencl.-Hayons­
inspektor Alois Markschläger des Postens Aschach an der 
Donau, 236 Punkte; 

3. ,,Cimy vom Haus Geier" mit Gend.-Rayonsinspektor 
Matthäus Schatz! des Postens Gmunden, 233 Punkte; 

4. ,,Bella vom Elmbergblick" mit Gend.-Rayonsinspektor 
Franz Reitinger des Postens Traun, 215 Punkte; 

5. ,,Durant vom oberen Innviertel" mit Gend.-Rayorns­
inspektor Franz Kirchmayr des Postens Schärding am Inn, 
213 Punkte; 

6. ,,Claus von der Bundesgendarmerie" mit Gend.­
Rayonsinspektor Karl Riegler des Postens Perg, 197 Punkte; 

7. ,,Reina vom Schloß Pragstein" mit Gend.-Rayons­
inspektor Heinrich Hinterberger des Postens Kirchdorf 
an der Krems, 133 Punkte, und 

8. ,,Arthur von Ziereck" mit Gend.-Rayonsinspektor 
Johann Hafer des Postens Attnang-Puchheim, 68 Punkte 
(Junghund ohne Kursausbildung). 

Der Initiative des Gendarmeriepostenkommandos Traun, 
insbesondere der beiden Diensthundeführer, Gend.-Rayons­
inspektor Würzlhuber und Reitinger, ist es vor allem zu 
danken, daß allen beteiligten Diensthundeführern wirk­
lich schöne und zum Teil sehr wertvolle Anerkennungs­
preise verliehen werden konnten. 

Der Landesgendarmeriekommanclant, Gend.-Oberst Dr. 
Ernst Mayr, der während der Uebung anwesend war, 
führte in einer Ansprache vor den versammelten Dienst­
hundeführern unter anderem aus, daß er mit den ge­
botenen Leistungen sehr zufrieden sei und den Zweck 
dieser Gemeinschaftsübung wirklich erfüllt sehe. Die be­
teiligten Hundeführer hätten vor allen die Möglichkeit ge­
habt, ihre im Laufe der Zeit gewonnenen Erfahrungen 
auszutauschen und einen Vergleich zwischen der eigenen 
Arbeit und der Arbeit anderer zu ziehen. Infolge der Ab­
geschiedenheit der e'inzelnen Diensthundestationen seien 
diese Umstände besonders wichtig. 

In der weiteren Folge dankte der Landesgendarmerie­
kommandant den Hundeführern für ihre bisherige tadel­
lose Arbeit sowie für den bewiesenen Idealismus und gab 
der Hoffnung Ausdruck, daß sie auch weiterhin ihren 
Mann stellen werden. 

Frau Bundesrat Leibetseder, die in Vertretung des Bür­
germeisters von Traun der Uebung beiwohnte, nahm an­
schließend die Preisverteilung vor, beglückwünschte die 
Preisträger mit herzlichen Worten und würdigte die ge­
zeigten Leistungen der Hundeführer und Hunde. 

Spor- u. Darlehenskasse 
ÖFFENTLICH ANGESTELLTER 
Registrierte Genossenschaft mit beschr. Haftung 
Hauptanstalt: Wien IX, Währinger Straße 61 

im eigenen Anstallsget;,äude 
Tel. 421166, 4211 ö7, Poslscheck·Konto 10.402 

Spareinlagen ohne Legitimationszwang 

und Giroeinlagen von jedermann 

Personaldarlehen 

an öffentlich Angestellte und Pensionisten 

GESCHÄFTSSTELLEN: 
Innsbruck, Adamgasse 9 a 
Linz, Landstraße 111 

/_
Salzb:g, :

algasse 41 

VERTRETUNGEN 
Graz, Wieiandgasse 18 
Klagenfurt, Gabeisbergerstr. 26 

( BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE· JULI/AUG. 1963) 

WIE wn WED WAS.
l. Wie nennt man den der Ver­

dampfung entgegengesetzten Vor­
gang? 

2. Was bedingt die blaue Färbung 
des Sonnenlichtes? 

3. Ist der Nordpol oder die Süd­
spitze Afrikas von Sizilien weiter 
entfernt? 

4. Wieviel Prozent der Erdober­
fläche ist' Land, wieviel Meer? 

5. Wo liegt der 90. Breitegrad nörd­
licher Breite? 

6. Von wem wurde Siegfried im 
,Nibelungenlied" getötet? 

' 7. Welcher bekannte Zirkusbesit­
zer war der Erbauer des Stellinger 
Tiergartens in Hamburg? 

8. Was ist Nougat? 
9. Was ist Bimetallismus? 
10. Welcher Erdteil ist am dichte­

sten besiedelt? 
ll. Wer war Demosthenes? 
12. ,Wer komponierte die Operette 

,Wiener Blut"? 
' 13. Was ist der Schwabenspiegel? 

14. Welches ist der größte Strom 
Italiens? 

15. Wie heißt der Verfasser des 
,,Don Quijote"? 

16. Was ist Dermatologie? 
17. Welche Wespenart ist die größte 

in Mitteleuropa? 
18. Wie heißt die römische Mond­

göttin? 
19. Welcher ist der größte Glet­

scher der Alpen? 
20. Was verstehen Sie unter einer 

Binsenwahrheit? 

Aus den 326 vor Christi bis ins 
Indus-Gebiet vorgetragenen Feld-
zügen des Mazedoniers .... . . .  , der 
ein Königreich Asien gründen wollte, 
ergab sich eine Verbreitung der grie­
chischen Kultur bis an Indiens Gren­
zen. 

Exotische Schriften 

Die älteste Inschrift, die wir ken­
nen, ist die aus dem 5. vorchrist­
lichen Jahrtausend stammende sume­
rische Weiheinschrift von Tel10. Die 
Urschrift der Chinesen war eine 
Knotenschrift, in der die Worte 

durch entsprechende Zusammenstel­
lung von Knoten in Schnüren wie­
dergegeben wurden; dann folgte eine 
Art Runen, in Holz geschnitzte Ker­
ben, und später erst die Bildzeichen, 
figürliche ,Wiedergaben natürlicher 
Dinge wie Sonne, Mensch und ande­
res. Von 800 vor Christi bis 100 nach 
Christi entwickelten sich 5 Schrift­
arten. Tochterschriften des Chinesi­
schen sind die tibetanische, siame-

ische und koreanische Schrift, welch 
letztere 405 nach Christi die Mut­
ter der japanischen Schrift wurde. 
Die Schriften der l\/Iaja und Azteken 
in Mexiko und Mittelamerika waren 
dagegen reine Bilderschriften. Eine 
keltische Punkteschrift hat man ge­
funden, in der die Vokale durch 
Punkte und die Konsonanten durch 

PHOTO 

Der Fremde hält ihn für ein Mei­
sterwerk klassischer Architektur ver­
gangener Epochen. Tatsächlich aber 
wurde der Gefionbrunnen erst 1908 
von A. Bundgaard erbaut. 

Um die Gestalt der Gefion ent­
standen mehrere Sagen. Nach der 
nordischen Sage ist sie eine jung­
fräuliche Göttin, die unvermählt ver­
storbene Mädchen aufnimmt. Nach 
einer Legende aus dem 9. Jahrhun­
dert war die Gefion eine Bäuerin, 
die mit ihren vier Stieren die Insel 
Seeland aus dem schwedischen Boden 
herauspflügte. Die entstandene Fur­
che symbolisiert der Oresund. 

Diese Legende, Gefion beim Pflü-

Striche in verschiedenartiger Bezie­
hung zu einem Querbalken und in 
bestimmten Anhäufungen gekenn­
zeichnet wurden. 

lfler '4Ttll' das? 
Dieser auf dem Gebiete der heuti­

e1en Tschechoslowakei geborene Tech­
�iker machte 1829 eine Erfindung. 
die für die moderne Seeschiffahrt 
umwälzend war. 

· Bis zu seiner Erfindung wurden auch 
die größten Seefahrzeuge durch 
Schaufelräder fortbewegt. Diese Fort­
bewegungsform löste die Erfindung 

- QUIZ

gen war auch Grundlage zum Ent­
wur'f des Brunnenbildes. 

Die Bewegungen sind in der stei­
nernen Darstellung durch Wasserfon­
tänen angedeutet: das Schwingen der 
Peitsche die an einer Pflugschar 
aufliege�den Schollen, das Ausgleiten 
der Hufe und anderes mehr, ja sogar 
die Atemluft aus den Nüstern der 
Tiere. 

Eines sei noch verraten: Dieser 
Brunnen befindet sich nicht in einer 
Stadt der klassischen Architektur 
wie Rom Madrid, Athen usw .. 

Den G�fion-Brunnen finden wir in 
a) Oslo 
b) Stockholm 
c) Kopenhagen. 
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dieses Technikers ab, wir sehen heute 
die Schaufelräder nur noch selten 
auf alten Fahrzeugen und in seichten 
Gewässern. Er wurde 1793 in Chrudim 
in Böhmen geboren und starb 1857. 

Der Goldsucher 

Von Gend.-Revierinspektor ALBERT 
BRANDSTETTER, Linz 

Ein Mensch, der auf den Hund 
gekommen 

- pardon auf zwei -, der ist
besonnen,

besonders wenn's sich darum dreht, 
daß auch der Hund den Mensch 

versteht. 
So ließ ein stolzer Jägersmann 
erst kürzlich zeigen, was er kann 
der Hund, und nicht der stolze Jäger, 
denn ersterer ist ja viel reger 
beim Schnuppern, aber auch im 

Triebe. 
Wobei da noch zu sagen bliebe, 
daß hier die Treibjagd ist gemeint 
und nicht das, was man ,,sexy" nennt. 
Vor einem Forum hoher Herren, 
da konnte „B e 11 o" sich bewähren. 
Der Lohn, der ihm dafür gezollt, 
waren Medaillen: Silber, Gold! 
Mit stolzgeschwellter Heldenbrust 
und einer noch viel größren Lust 
nach einem Trunke in der Kehle, 
begab sich dann die Waidmannsseele 
in die Gesellschaft „Grüner Männer" 
sozusagen „Jagdlateiner", 
ums feuchte Element zu grüßen 
und Beilos Lorbeern zu begießen. 
Nachdem er dann zu später Stunde 
verließ die frohe Stammtischrunde, 
hat er auch nicht darauf vergessen, 
als er an Frauchens Bett gesessen, 
des Hundes Lorbeer zu bezeugen 
und ihr die „Goldene" zu zeigen. 
Bello saß indeß zu Füßen. 
Er hat doch auch dabei sein müssen, 
wenn Frauchen ihm vom Bett aus 

huldigt 
und alle Unart nun entschuldigt. 
Doch aus des Försters Hände 
entglitt die „Goldene" behende 
direkt in Bellos großen Rachen. 
Und siehe da - es ist zum Lachen-, 
da würgte Bello froh und munter 
die „Goldene" in sich hinunter. 
Geschehen ist nun das Malheur! 
,,Es muß sofort ein Tierarzt her", 
schreit unser Waidmann außer sich, 
,,ach Bello, rühr und rülpse dich!" 
Der Hund doch nichts dergleichen tut, 
denn er verträgt das Gold ganz gut. 
Der Tierarzt dann das Vieh anschaut: 
,,Da ist am besten Sauerkraut, 
Rizinusöl und auch dergleichen, 
was sonst noch hilft zum Stuhl-

erweichen", 
sagt Onkel Doktor auf der Stelle: 

Die Goldene ist dann in Schnelle 
�ns Tageslicht zurückgeleitet, 
wenn auch der Glanz ein wenig 

leidet!" 
Der gute Förster läuft nunmehr 
bei „Gassi" hinterm Hunde her, 
und mit dem Nachttopf in der Hand 
zu übernehmen Bellos Pfand 
und dort dann - es ist doch zum 

fluchen -
eingehendst nach dem Gold zu suchen. 

6) hilalJiJl 
Sonderpostmarke anläßlich des 

100. Geburtstages von Hermann Bahr
Darstellung: Das Markenbild zeigt 

ein Porträt des Dichters auf getön­
tem Hintergrund. Die Wertbezeich­
nung befindet sich in der rechten 
unteren Ecke, die Währungsbezeich­
nung in der linken unteren Ecke. 
Auf weißem Grund, oberhalb der 
oberen Begrenzungslinie, ist die Be­
schriftung „Hermann Bahr 1863-1934" 
und unterhalb der unteren Bildbe­
grenzung die Aufschrift „Republik 
Oesterreich" angeb:-acht. Nennwert: 
1,50 S. Erster Ausg::ibetag: 16. Juli 1963. 

DENJ{SPO� 
Ei,1 Augenblick ist meine Zeit 
Doch kann ich viel verrichten 
Und Werke für die Ewigkeit 
In einem Nu vernichten. 
Slumm bin ich zwar, allein mein Sohn, 
der ist zum Lärmen geboren, 
Und sei!'ler Stimme Riesenton, 
erschüttert Herz und Ohren. 

Das Damenkränzchen ist in vol­
lem Gange. Da behauptet Frau 
Direktor Huber: ,,Langes Haar, meine 
Lieben, gibt einem Mann ein intelli­
gentes Aussehen!" 

Das möchte ich nicht behaupten", 
m�inte ihre Nachbarin. ,,Als ich bei 
meinem Mann gestern ein langes, 
blondes Haar auf dem Rockkragen 
fand, sah er nicht sehr intelligent 
drein." 

* 

D:e kleine Eva steht vor der Gar­
tentür und bittet einen vorbeikom­
menden Herrn: .,Ich bitte, würden 
Sie so lieb sein und mir auf­
machen?" 

Dieser läßt sich nicht zweimal 
bitten, fragt aber, nachdem er Eva 
eingelassen hat: ,,Warum hast du 
denn die Tür nicht selbst aufge­
macht?" 
. ,,w�,il die Farbe noch ganz frisch 
1st ... 

* 

Auf dem Konzertprogramm steht 
moderne Musik. Ein Konzertbesucher 
verspätet sich. ,,Jetzt kann ich Sie 
nicht mehr einlassen", bedauert der 
Billeteur. ,,Das Konzert hat bereits 
begonnen." 

,,Ich werde ganz leise sein!" 
„Darum geht es nicht", meint der 

Mann. ,,Die Sache ist die: Wenn ich 
die Tür öffne und Sie einlasse, wol­
len die anderen alle heraus!" 

Ein Herr steht lange nach Mit-
ternacht - unschlüssig an einer Str:ci-

ßenkreuzung. Ein Polizist hat ihn 
schon eine Weile beobachtet und er­
kundigt sich: ,,Wo wollen Sie denn 
hin, mein Herr?" 

Der Herr dreht dem Beamten sein 
bekümmertes Gesicht zu und sagt: 
,,Ich? Zu einem Vortrag!" 

Aber" meint der ·Polizist, ,,jetzt 
si�

0

d doch schon längst alle Vorträge 
beendet!'· 

Der Herr seufzt tief auf und sagt: 
„Da kennen Sie aber meine Frau 
sehr schlecht, Herr Inspektor!·' 

* 

Der Landrichter mußte sich mit 
einem Vagabunden befassen, der 
schon oft mit dem Gesetz in Konflikt 
gekommen war. Diesmal hatte der 
Landstreicher ein Schwein gestohlen. 
Wortreich verteidigte er sich: ,,Ich 
habe die Sau zum Scherz etwa zwei 
Kilometer weggetrieben, gerade wollte 
ich sie zurückbringen und umkehren, 
da kam der Dorfpolizist." 

Der Landrichter verurteilte den 
Mann zu fünf Monaten Gefängnis. 

Diese Strafe erhalten Sie nur des­
��egen, weil Sie den Scherz zu weit 
getrieben haben!" 

* 

Gibt es nicht ein unschädliches 
Mittel damit ich endlich abnehme?" 
wandt

0

e sich eine wirtschaftswunder­
liche Patientin an den Arzt. 

Sie müssen nur eine ganz ein­
fa�he Gymnastik betreiben!" meinte 
der Arzt darauf. ,,Wenden Sie Ihren 
Kopf kräftig von rechts nach links!" 

Wann ist es am besten, wenn ich 

di�se Uebung mache?" lautete die 
Frage. 

„Jedesmal, wenn man Ihnen etwas 
zu essen anbietet ... " 

* 

Der junge Mann hatte seine Braut 
per Taxi entführt. Mit der Geste 
eines Magnaten zieht der junge Mann 
die Brieftasche, um dem Chauffeur 
mit einer größeren Banknote zu ent-

. lohnen doch dieser wehrte ab: ,,Nicht 
nötig, �ein Herr - die Fahrtkosten 
haben die Eltern der Dame bereits 
vorher beglichen." 

,,Helga!" schrie die Mutti auf, ,,wo­
her kommen denn die Sägespäne auf 
dem Teppich?" 

Mutti" sagte die Kleine und legte 
gel�eimni;voll die Finger auf die Lip­
pen, ,,meine Puppe macht gerade 
eine Entfettungskur!" 

Nun wurde es aber Karl zu bunt. 
Herr Ober!" rief er wütend, .,ob 

ich\ wohl noch erlebe, daß Sie !TI_ir 
mein Schnitzel bringen?" 

· Warum denn nicht, mein Herr?" 
w�nderte sich der Kellner. ,,Bei Ihrer 
strahlenden Gesundheit!" 

* 

Ich an Ihrer Stelle würde mir die 
s;�he noch einmal gründlich über­
legen, Berta", sagte Frau Maier_ zu 
ihrer Perle. ,.Die Ehe macht irucht 
immer glücklich." 

„Das habe ich mir auch schon -oft 

. endarmerie 
· auf sf.. ·.
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BÜRO- UND KLEINMÖBELERZEUGUNG 
AUSLI EFERU NGS LAGER 

J.FRANZ LEITNER • Steiermark: Fa. Ludwig & Ca. 

WIEN VII, SCHOTTENFELDGASSE 53 

TELEPHON 93 42 37 

Graz, Neutorgasse 47 

Telephon 45 43 

1 
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Tief- und Straßenbauunternehmen 
WALTER KASPAR 

Wien 1\1, 

Weyr ingergasse 31 

Telephon 65 23 14, 65 61 29 

Filiale: 

Baden b ei Wien, Germer g. 11 

METALLWERK MÖLLERSDORF 
WIEN VII, KAISERSTRASSE 91, TEL. 93 36 01 

Stangen 
Rohre 
und Profile 
aus Kupfer 
und Messing 

------ ---- -- - - ---

ÖSTERREICHISCHE WERTARBEIT 

lWERTHElffll 
IÜIOSTARUIGBEL 

Wien X, Wlenwbw9straJ3e 21-23, Telephon 14 31111 
Wien 1, WallleclagaaH 15, Telephon &2 34 16 

�;::;.·-----
WIEN-RREDIT 
ANHAUFSFINANZIERUNGEN 
� GESELLSCHAFT M·B·H §§�§ 

1 
WIEN 1 · OPERN GASSE 6 · TEL 52 65 05 1 

IEPl.lSENTANZEN; 
ln1efla. l(aiu11troße 27, Telefon 2939 Kla1enfurt, Burggaue 15, Tel•fon 3155 
Gr■-, H•Me,lin99011e 8, Telefon 881 28 Lina, Südl1roler Sfraßt- 33, Telefon 27 2 32 

Eiun1talft, '•rmo1enfroße 14, Telefon 23 30 Solabu,9, Schworuf,aße 2f,, Telefon 731 97 
huull,uclt, S,■,k•1s.ndurch9on9 2, Tel.Sb98 Sf. Pitlhn, Porkpromenad,, 2, Telefon 30 Ob 

1 

Shy,, Grünmorkl 24, T•l•fon 34 33 J 
Wl•net H•u•fadf, Houplploh 19, l•I. 5710 '� 

-ANKAUFS KREDITE_"§; 
FOR UAPTFAHRZEUGE.MASCHINEN U GERATE FOR GEWERBE. LANDWIRTSCHAFT 

U HAUSHALT. MO BEL USW._, _____ _ 

fftei:a,ll_ UAfi. Sta.ldl,.o,u W� 
Stadtbüro: 

Wien J, Schwarzenbergstraße 1- 3 

BRÜDER BERGBOFER
EISEN- UND EISENWAREN-GROSSHANDLUNG 

WIEN-HERNALS 
XVII, HERNALSER HAUPTSTRASSE 88 - TELEPHON 66 26 61 

METALL;AR;N-;A���--
-1 

BRÜDER SCHNEIDER A. G. 
WIE N VI 
Bürgerspitalgasse 8 
TELEPHON 57612! 

Pokale / Pinkelten, Sportmedaillen 
fUr alle Sµorlzweige / lJniformerfek­
ten aus Metall / Versilberte Metall­
waren / Haus- und Küchengeräte 

SCHÜLLER & eo., AKTIENGESELLSCHAFT
Zentrale: Wien VII, Zleglergasse 10 

Fernsprecher: -1406 21 6, Telegr.-Adr.: Schllllerakt Wien, FS.: Ol ta49 
Fabriken: St. Pölten. Unter-Radlberg, Lits hau, N -Ö. 

Erzeugnisse: Strumpfwaren, Handschuhe, SI rlckwaren, Strickgarne 
Stopfgarne, Eisengarne, Färberei, Bleicherel, Zwirnerei, -

Mercerlsierung 
lpezlalfabrik für Strumpfhosen 

• NIEDERöSTERREICH
----------------- -

'f-ciedtid,,, ukee 

Parfumerie 

Haushalta,tikel und Farben 

Baden, Breyer straße 7 

i-
1 Molkereigenossenschoft Obergrolendorf, N.-Ö. 1 Spezialerzeugnisse: 

Diätbuttermilch mit B10-gurt und pasteurisierte 

Frischmilch „Baby" in Zupack 

• TEXTILDRUCKEREI 

Bruno Stern 
Korneuburg 
Stettnerweg 1 

DR. TECHN. 

JOSEF ZELISKO 
Er zeugung und Li eferung 
von beleuchteten Wegweisern 
und Richtungszeig ern 

MÖDLING 

Spezialfabrik für 

Schäd I ingsbe kä m plu ngsgerä te 

und Obst• und Weinpressen 

modernster Konstruktion 

Maschinen-

und Metallwarenfabrik 

Viktor Jessernigg & Urban 1 Stockerau, Schießstattgasse 47 

Tel. 34 und 354, Telex: 01/1656 

ENZESFELD- CARO METALLWERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Buntmetall in allen Formen, Sonderlegierungen, CA R O - Gleitlage-rwerkstoffe 

Hauptverwaltung: ENZESFELD an der Triesting, Niederösterreich 

Werk: ENZESFELD an der Triesting, Telephon: Leobersdorf 7, 10 und 111, FS 01 2142 

Verl>.-Büro: Wien J, Karlsplatz 2, Telephon. 65 35 il!l, (:ici 71 10, F� 011380 

III 



BAUUNTERNEHMUNG 

ERNST HAMBERGER 

TIEF- UND HOCHBAU OHG 

LINZ, BIJRGERSTR: 11, TEL. 2 66 96 Serie 

Filialen: Steyr, Stadtplatz 31, Tel. 20 12 - St. Pölten, Schießstattring 35, Tel. 22 10 

_I 

o)aplllll-, ScJwl-
.und .$uvuu1,.w.a/lJln 

Georg Obermüller 

LINZ A. D. DONAU 

DETAILVERKAUF NUR HERRENSTH. 23 

X 

X 

IX 

X 

X 
1 

,f X 
'x 
'x 

Stohlbou 

Anion Mandl 

Linz a. d. Donau, 

Anzengruberstraße 6-8 

Telephon 4 25 77/78 

FS 02 385 

1 ,-

Elektrowaren-Groß- und Einzelhandel 

Radio - Fernsehen 

JOSEF SCHMID 
vormals Schmid u. Schmid 

Linz a. d. Donllu, Schubertstraße 38 

Goethestraße 34, Telephon 2 21 57 

(ehern. Gasthof Schuberthof) 

Als ehemaliger Berufskollege gewähre ich 

äußerst günstige Nettopreise 

---'---- - ---· -- - --- - --------•· 

- ----· ----- -- -----

IV 

Cll#Juul t/]atl.Jlll,l! W.wll. 
MALERE D-AN STRICH 

SCHRDFT-ROSTSCHUTZ 

• 11.INZ a. d. Donau
Im Kreuzlondl 22 Telephon 4 14 75 

1 

I __ 

KONRAD ROSEN BAUER K. G. 
SPORTHAUS 

L I N Z, S P I T T E L W I E S E 9 
Bergsteiger-Ausrüstung, Zelte und Campingartikel 

in reichster Auswahl 

\ 

( 

K U NSTSTOFFWER K 

der ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK 

und der DURIT-WERKE KERN & CO.

Kunststoff-Abflußrohre 

Kunststoff-Druckrohre 

Fittings und Formstücke 

Kunststoff-Wellplatten 

Kunststoff-Handläufe 

LIN Z-WIEN 

Fleischwaren· und Konservenfabrik 

OTTO HAUSER 
Linz a. d. Donau 

Bindermichl-Sonnleithen 13-15 

Fernsprecher: 4 13 08 - Fernschreiber: 02-197 

Fabriksmißlge Erzeugung von Fleisch-, Wurst­

und Selchwaren sowie Konserven aller Art 

Einzelhandel - Großhandel 

Handel mit Nutz-, Schlacht- und Stechvieh 

Filialen: Linz a. d. Donau 

Sonnleithen 13 

Glimpfinger Straße 60-62 

Händelstraße 27 

Freistädter Straße 3 

Waldeggstraße 61 

Julius-Wimmer-Straße 9 

Prlnz-Eugen-Straße 7 

- --- --- ____ _,

Blumen brauchen nicht nur 
Sonne, Gießwasser und Liebe. 
Sie brauchen auch Nähntoffe, 
besser gasagt: 

Blumendüngef 
!. ErnugnT, def O,terreJc!,;,d,,n Stlcbtollwerh AG. > L i n z C

• VORARLBERG

�e/,rüd.er Croy 

Sägewerk-Export 

Schulmöbel '.abrikation 

PALOB - Schweizer Schulwandtafeln 

PAlaOR - Schweizer Lehrmittel 

EGG - Vorarlberg Tel. (0 55 12) 335 

---------

-�
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UZIN 

SPEZIALHAFTKLEBER 
Zeitsparend - Sicher - Rationell 

Für Kunststoffplatten, Hartfaserplatten, Akustik­

platten, Kantenumleimer und sämtliche Bodenbeläge 

für Kleinparkett 

LACKFABRIK Ges. m. b. H. 

BREGENZ & Co., KG 

Klebstoffwerk 

Bregen:z:, Neu-Amerika 4 

Telephon 21 94 

Lager in Wien, Wr. Neustadt, Villach, Salzburg, 
Gmunden un� Innsbruck 

Hilti & J ehle 
BAUUNTEBNED�IUNG 

Feldkircl1 

TIEFBAU• HOCHBAU 
STEINJNDUSTHIE • STHASSENBAU 

1c: 

1541 

1541 

Holz-Leichtmeta 11 

Voll-Leichtmeta II 

Isolierglaselemente 

.WJUW� 
aehmdlo� 

rµdo�! 
WELLPAPPE für alle Verpackungszwecke 

sowie alle Papiere liefert 

RONDO 
Vorarlberger Papierha ndelsgesellschalt 

Peer & Co. 

L A GER DORNBIRN - FRASTANZ 

mz1mmSPÖLTISCHE
aus rostfreiem Stahl 
HYGIENISCH 
FORMSCHÖN 
SCHLAGSICHEB 
MODERN 
UN VER WÖSTLICH 

1 FRANKE Metallwaren-Erzeugungs- und Yerlriebs-Ges. m. b. H. 

VI 

Hard, Vlbg., Tel. (0 55 74) 53 35 Serie -Telex 057 780 
(Verkaul über den Fachhandel) 

� � . . ; \ 

': ._

1 ------____ ---,_;-_ """'.""<- .:;.:-:. . ' • �--:; ... 

�Seewald 
STRICK-, WIRKWAREN- UND WÄSCHEFABRIK 

r.i:tahtf. 
-.,c101Rw1: a 11: 1: ; 

geBrüder 
BeBeHdOhH 

Erzeugung von 
Baby- und Kinder­

artikeln 

Götzis, Vorarlberg 
Montfortstraße 18 

Die strapazfähige M E L A N G I T · S O H L E 

von 

ALEMANIA-Gummiwarenfabrik 
Aktiengesellschaft 

Höchst /Vlbg. Tel. 0 55 78/281 

E.ummiwiwY,Mi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kundt & Co. 
Höchst, Vlbg., Tel. (05578) 211 

GÖTZIS/Vlbg. 
Telephon 313, 595 

Telegrammadresse:. Seewald, Götzis 

KLEIDERWERKE 

Joh. Peter Mayer u. Söhne 

GOTZIS 
Tel.: (055 23) 

351,352 

WIEN 
Tel.: 35 16 98 

23 31 30, 23 31 42 

Herren -, Damen - u nd 

Kinder-Bekleidu ng 

In ruhiger, 

unuergleichlidz schöne, 

Lage 

zwi$chen Bregenz 

und 

Lindau 

Geöffnet 

uon Mai 

bis 

Oktober 

Hotel 

Schloß 

Hofen 

� a<., (!j - f;;tal.,lrol.,rrnöbel 
ERICH KOPF· Sulz-Röthis Vorarlberg 

Telephon (0 55 22) 4 49 14 

GARTENMÖBEL,SCHULMÖBEL 
G ASTSTÄTTENEIN RICHTUNGEN 

STRÜMPFE 

OBERBEKLEIDUNG 

KU NE RT-STRU M PFFAB RI KE N, RANKWEIL, AU STRIA 

V1I 



VIII 

Hoch ver edel ung 

Rauherei 

Bleicherei 

Sengerei 

Färberei 

Appretur 

Mercerisation 

Gaiss, Post Nenzing 

Vo r a r l b e r g

Kinder­

Teenager­

Pullover 

Kurhotel Montafon 

Schruns 

Das Haus der gepflegten 

Gastlichkeit -

Weltbekanntes 

Diätkurhaus und 

Kuranstalt Montafon 

Medizinische Leitung: 

Univ.-Doz. Med.-Rat 

Dr. E. Albrich 

Herz-, Blutkreislauf-, 

Leber-, Galle-

er krankungen usw., 

Kneippkuren 

Oim kniffen .lU1.MWl

DAMEN-PALETOTS, HERREN-AUTOCOATS 

LODENJANKER und WETTERFLECKE für 

(Schutzmarke) 

Damen, Herren und Kinder 

HEINRICH MAYER'S NACHFOLGER, SCHRUNS, VLBG. 

0nhaber Gebrüder Borger 

Kleinverkauf für Schruns in der Fabrik 

fl. ufl ösung sämtlicher Rätsei 

in der nächsten BeiLage 

Kreuzworträtsel 

u 

rn 1-

W a a g r e c h t : 1. Zeichen für Iri­
dium. 3. Fußbekleidung. 7. Zeichen 
für Silizium. 9. Werkzeug. 11. Gala­
rock. 13. Japanischer Herrscher, ge­
storben. 14. Vorname eines bekannten 
deutschen Fußballers. 15. Lebens­
bund. 16. Gehörlos. 18. Regelwidrig, 
abgekürzt. 20. Zeichen für Eisen. 21. 
Persönliches Fürwort. 22. Nebenfluß 
der Donau. 25. Metallart (starker Re­
gen). 27. Frauenname. 28. Stadt in 
Finnland. 29. Wie 13 w. 31. Tubenin­
hal t. 33. Halbaffen. 35. Vorwort. 36. 
Italienische Stadt. 37. König, italie­
nisch. 

gedacht, gnädige Frau! Aber es 
könnte doch sein, daß ich mehr Glück 
habe als Sie!" 

* 

„Sag einmal, Hanni, wodurch 
bringst du deinen Mann immer gleich 
zum Nachgeben?" 

,,Ganz einfach", strahlte Hanni, 
,,durch mein Naturheulverfahren !" 

Der Museumsdiener erklärte einer 
Gruppe Touristen die Ausstellungs­
stücke und beendete seinen Vortrag 
mit den Worten: ,,Hat jemand viel­
leicht noch eine Frage?" 

,,Ja", sagte eine alte Dame, ,,kön­
nen Sie mir sagen, welches Pflege­
mittel hier angewandt wird, um den 
Fußboden so glänzend zu bekam-
men?" 

* 

„Was willst du mit der Gießkanne 
im Spielkasino?" 

,,Ich· will die Bank sprengen." 
* 

„Gestern habe ich zum erstenmal 
einen realistischen Film gesehen." 

Wieso?" 
::Der Held fand keinen Parkplatz." 

* 
,,Das also ist das Traumkleid?" 

meint die beste Freundin. ,,Es ist 
wirklich reizend!" 

„Nicht wahr? Mein Mann hat es 
mir zum 30. Geburtstag geschenkt." 

Die beste Freundin lächelt. ,,Was 

S e n k  r e c h  t : 2. Stadt in Holland. 
3. Zeichen für Selen. 4. Verein. 5.
Flußrand. 6. Herr, abgekürzt. 7. Ver­
wandte. 8. Eisenhowers Kosename.
10. Riesenschlange. 12. Abkürzung für
eine Elektro -Gesellschaft. 17. Die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
19. Straußenart. 23. Kadaver. 24. Raub­
tier. 25. Edelmetall. · 26. Englische
Anrede. 27. Internationale Polizei­
assoziation, abgekürzt. 30. Eins, ·eng­
lisch. 32. Tangente, abgekürzt. 34.
Außerordentlich, abgekürzt.
Gend.-Patrouillenleiter Hubert Paar,

Hönigsberg 

du nicht sagst! So sieht man wieder. 
wie die Mode im Laufe der Jahre 
immer wiederkommt ... " 

... 

Vor dem Haustor seiner Angebete­
ten gibt sich der schüchterne Emil 
einen Ruck und fragt: ,,Wenn ich Sie 
jetzt küssen würde, rufen Sie dann 
Ihre Mutter?" 

,,Warum?" fragte das Mädchen, 
,,wollen Sie die auch küssen?" 

„Lieber Robert", sagt die Mama 
zum Il\euen Schwiegersohn, ,,meine 
Tochter kann ebensogut kochen wie 
Klavier spielen!" 

„Ach das macht nichts, liebe 
Schwiegermama", entgegnet Robert 
darauf, ,,wir können vorderhand ja 
ins Gasthaus essen gehen." 

* 

„Die Dame, die eben das Geschäft 
verläßt, muß nicht normal sein", 
flüstert die Verkäuferin ihrer Kolle­
gin zu. 

,,Woraus schließt du das?" 
,,Sie hat den ersten Hut genom­

men , den ich ihr gezeigt habe!" 
• 

Martha wundert sich: ,,Warum da­
tierst du denn den Brief mit dem 10., 
wir haben doch heute erst den 3. ?" 

„Ich will ihn dir zum Einwerfen 
mitgeben, Martha!" 

... daß man Elemente, die im all­
gemeinen kein metallähnliches Aus­
sehen haben und elektrischen Strom 
nicht leiten, Metalloide nennt. 

... daß Desiderius der letzte König 
der Langobarden war? 

... daß Ingenieur Karl Ritter· von 
Ghega der Erbauer der Semmering­
bahn war. 

... daß die Spannung des Zünd­
stromes beim Benzinmotor 15.000 bis 
20.000 Volt hoch ist. 

... daß man die von manchen Tier­
und Pflanzengattungen ausgehende 
Lichterscheinung Bioluminiszenz 
nennt. 

... daß schon im Jahre 1920 die 
erste, durchaus brauchbare Konstruk­
tion eines Motorrollers auftauchte . 

. . . daß man die Verbindungslinien 
der Orte mit gleichem Luftdruck 
Isobaren nennt. 

... daß ·sich das Grabmal Maximi­
lian I. in Innsbruck befindet. 

... daß der Ararat (5156) der höchste 
Berg der Türkei ist. 

.. . daß sich das Neandertal zwi­
schen Düsseldorf und Elberfeld be­
findet und durch· die Schädelfunde 
der Neandertalermenschen berühmt 
wurde. 

Auflösung der Rätsel aus der 

Juni-Nummer 
Wie ergänze ich's? Karthago. 
Wer war das? Vasco da Gama (1469 bis 

1524). 

Denksport. Der Absatz. 
Photoquiz: Straubing 
Magisches Kreuzworträtsel. Judo, Udet, 

Deut, Ottokar - Karo, Ares, Rosario -
Rose, Isel, Oelzeug - Edda Udet, Gath. 

Wie? Wo? Wer? Was? 1. Jene Wärmeein­
heit, die notwendig ist, um 1 kg Wasser um 
1 Grad zu erwärmen. 2. Durch schnell auf­
einanderfolgende Schwingungen eines Kör­
pers. 3. Mit einer Geschwindigkeit von 
300.000 km/sec. 4. Untereinander verbun­
dene, mit Flüssigkeit gefüllte Gefäße. 5. 
Der Oesterreicher Josef Ressel, 1829. 6. Der 
Tropfen schwebt auf der die Wärme 
schlecht leitenden Dampfschicht zwi­
schen Metall und Wasser. 7. Der Ameri­
kaner Charles Lindberg im Jahre 1927. 8. 
Vollkommen reines Wasser, das durch De­
stillation - Verdampfung mit nachfolgen­
der Abkühlung - gewonnen wird. 9. Ein 
hochexplosives Gemisch aus zwei Teilen 
Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff. 10. 
Durch trockene Destillation (Erhitzen unter 
Luftausscbluß) der Steinkohle. 11. Ja, da 
sein Siedepunkt vom Luftdruck abhängig 
ist. 12. Wenn sein spezifisches Gewicht ge­
ringer als fünf ist. 13. Zur Messung der 
Stärke eines elektrischen Stromes. 14. Das 
spezifische Gewicht einer Flüssigkeit. 15. 
Wenn sie gewölbt oder geschweift ist. IG. 
Eine Verbindung von Röhren und Stangen, 
die durch Einschieben und Drehen des 
engeren Teiles in dem weiteren hergestellt 
wird. 17. Der berühmte Physiker und Bür­
germeister von Magdeburg führte um 1650 
folgenden Versuch vor: Zwei gut aufein­
andergepaßte Halbkugeln aus Kupfer wur­
den aneinander gelegt und der Innenraum 
mit einer Luftpumpe ausgepumpt. Sechzehn 
starke Pferde vermochten nicht die Halb­
kugeln zu trennen. 18. Nichtleiter: zum Bei­
spiel Glas, Porzellan, Glimmer, Oe!, Gummi, 
Lack, Wachs, Seide · usw. 19. 80 Grad 
Reaumur. 20. Den luftleeren Raum. 

III 
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he nicht, einen
suc . t h ver uf ngen es 1s 

,Je ·t anz a
ch der alte!" StJ"Cl O•O 

M 

neuen 
immer 

orei Stunden für ein Fenster -;::,, · kl"ch genau. 
der machts aber wu- 1 

„Ja, mein lieber Freund, ihr Werkei 
ißt halt total durcheinander. Sie 
sollten ausspannen, schließlich sind 

sie ja kein Mensch." 

IV 

0 R 

Und wenn er nicht 
" werde ich mich nie

Q
,:!

.

w 
' 

.--:--. 

,,Meine Frau findet dich auch 80 b esonders sympathisch"

,___ 

,,Der ehrliche Finder" 
Von Gend.-Rayonsinspcktor JOSEF REIFERT, Gendarmeriepostenkommando Ziersdorf, Niederösterreich 

Finden ist eine R e c h t  s ha n d l u n g, aber kein Rechts­
geschäft. Der Fund einer Sache löst eine Reihe von 
Pflichten und Rechten für den Finder aus. Jeder Staats­
bürger sollte darüber folgendes wissen: 

Finden kann man nur eine verlorene Sache. So ist 
zum Beispiel eine Sache nicht verloren, wenn sie in der 
Wohnung irgendwo herumliegt. Läßt also ein Gast zum 
Beispiel seinen Hut in der Wohnung eines Bekannten lie­
gen, so kann dieser oder sein Dienstbote keinen Finder­
lohn verlangen, wenn er das vergessene Stück entdeckt. 
Verloren ist eine Sache auch dann nicht, wenn jemand 
an einer bestimmten Stelle im Freien eine Sache nieder­
legt oder abstellt, aber genau weiß, wo sie ist, zum Bei­
spiel eine Arbeitsmaschine auf dem Feld. Eine vom 
Gast im Wirtshaus liegen gelassene Sache ist nicht ver­
loren wohl aber eine se>lche, die der Kellner nahe der 
Eing;ngstür am Boden findet. Fundsache ist auch ein 
Gegenstand, der sich zum Beispiel an der Leiche eines 
Ertrunkenen befindet. 

Gefunden ist die Sache erst dann, wenn man diese 
aufhebt mit dem Willen, sie an sich zu nehmen. ·wer nun 
die Sache aufhebt, um sie zu betrachten, kann sie wie­
der weglegen. Sobald er aber die Sache ein Stück We­
ges mit sich genommen hat, kann er sie nicht mehr 
einfach ablegen. Da er Finder geworden ist, sind die ent­
sprechenden Pflichten, insbesondere die Verwahrungs­
pflicht, für ihn ausgelöst worden. 

An die Spitze stellt das Gesetz die Verpflichtung des 
Finders, die Sache dem Verlustträger zurückzugeben (§ 389 
ABGB). Dazu müßte aber der Verlustträger aus den Merk­
malen des Fundstückes (zum Beispiel Visitkarte in einem 
Fach der Brieftasche) erkannt werden. 

Ist der Verlierer nicht bekannt, dann kommt es auf 
den W e r t  der gefundenen Sache an: 

1. Bei einem Wert unter 5 S L liegt ein K I e i n  f u n d
(Bagatellfund) vor. Auch hier ist die Sache zurückzu­
stellen, doch bleibt es dem Finder überlassen, was er 
dazu unternehmen will. 

2. Bei einem Wert über 5 S 1 muß der Fund innerhalb 
von acht Tagen auf die ortsübliche Art bekanntgemacht 
werden. 

3. Bei einem Wert über 50S 1 liegt ein W e r t f u n d
vor. Hier besteht Anzeigepflicht an die Ortsobrigkeit 
(Gemeinde) innerhalb der Frist von acht Tagen (§ 389 
ABGB)1• 

Auch bei einer Anzeige an die Behörde bleibt die Sache 
meistens in den Händen des Finders. Der Finder hat die 
gefundene Sache zu verwahren, wird aber nicht Besit­
zer weil ihm jeder Eigenbesitzwille fehlt. Der redliche 
Fin,der ist also bloßer In h a b e r. Der unredliche Finder 
dagegen hat die Absicht, die Sache für sich zu behalten; 
darum ist er Besitzer, und zwar unredlicher Besitzer. 

Der redliche Finder, welcher den Fund verwahrt, haf­
tet dabei für jedes Verschulden (§ 964 ABGB); er darf 
also zum Beispiel die Sache nicht fahrlässig an einem 
feuchten Ort in der Wohnung aufbewahren und dadurch 
verschlechtern. Für den zufälligen Untergang der Sache 
wird nicht gehaftet. Wenn der Fund nicht ohne Gefahr 
in den Händen des Finders belassen werden kann, ist die 
Sache gerichtlich zu hinterlegen. oder einem Dritten. in 
Verwahrung zu geben. Ist eine Verwahrung unmöglich 
(zum Beispiel wenn die Fundsache dem Verderben unter­
liegt) oder würde die Verwahrung übermäßige Kosten 
verursachen, so ist der Fund öffentlich zu versteigern 
und der Erlös in Verwahrung zu nehmen. 

Bisher hörten wir nur von Mühen, die mit de1n Finden 
verbunden sind (Verwahrungspflicht, Verschuldenshaf­
tung). Betrachten wir jetzt die R e c h t e  des Finders: 

Vor allem erlangt der redliche Finder einen Anspruch 

• Anmerkung der Schriftleitung: Mil eiern Bundesgesetz vom 
18. Juli 19.16, BGB!. Nr. 157 wurden die Wertgrenzen in den §§ 380, 
390 und 391 des ABGB neu festgesetzt. Gleichzeitig wurde die V. vom 
lü. April 1943, DRGBI. I Seite 266 über die Anzeigepflicht, den 
Eigentumserwerb und das Benutzungsrecht des Finders aufgehoben. 
Die in den !i!l 391 und 392 des ABGB auf drei Monate herabgeselzle 
Wartefrist ist daher gegenstandslos. Die Wartefrist beträgt somit ein 
Jahr. 

auf Finderlohn gegen den Verlustträger. Bezüglich der 
Höhe des Finderlohnes soll sich niemand trügerischen 
Hoffnungen hingeben. Nach § 391 ABGB erhält der Fin­
der 10 Prozent des Verkehrswertes. Uebersteigt jedoch 
der Finderlohn nach dieser Berechnung den Betrag von 
250 S 1, so sind vom weiteren Wert nur mehr 5 Prozent 
auszumessen. Wir haben hier nur die gesetzliche Bestim­
mung des Finderlohnes wiedergegeben. Es ist möglich 
und kommt häufig vor, daß vom Verlustträger ein höhe­
rer Betrag versprochen wird. So zum Beispiel im Wege 
einer Auslobung für einen verlaufenen kostbaren Hund 
usw. 

Die Vorschriften über den Fund gehen davon aus, daß 
die Sache einen Wert hat. - Es kann aber vorkommen, 
daß sie wertvoll ist und der Finder sie doch nicht ver­
werten kann. Es findet zum Beispiel jemand ein vin­
kuliertes Sparkassenbuch eines Verstorbenen über 30.000 S 
von dessen Existenz der Erbe nichts wußte. 

Hier wurden nicht etwa 30.000 S verloren, das Geld 
liegt ja sicher auf der Bank und das Buch ist gesperrt. 
In einem solchen Fall darf der Finderlohn nicht nach 
30.000 S errechnet werden , doch gebührt dem Finder
ebenfalls ein Lohn. Die Höhe des Finderlohnes be­
stimmt das Gericht nach billigem Ermessen, falls eine 
Einigung nicht zustande kommt. 

Der Anspruch auf Finderlohn gebührt nur dem red­
lichen Finder. Ob Redlichkeit vorliegt, bestimmt sich 
danach, ob Aneignungsabsicht bestand oder nicht; dies zu 
klären ist eine Tatfrage. 

Prüfen wir folgenden Fall: Karl N. findet eines Tages 
eine wertvolle Filmkamera. Er kann keinen Verlust­
träger entdecken und nimmt schließlich die Kamera an 
sich, um den Fund der Polizei zu übergeben. Am Weg 
zur nächsten Polizeidienststelle überlegt er es sich aber 
und beschließt, die Filmkamera ein wenig für sich zu 
benützen, denn er wollte schon immer filmen. Er ent­
fernt den bereits belichteten Film aus dem Apparat, 
kauft schnell ein paar Schmalfilme, macht Aufnahmen 
und nimmt sich vor, die Filmkamera erst einige Tage 
später der Polizei zu übergeben. Inzwischen wird aber 
gegen Karl N., der beobachtet worden war, die Straf­
anzeige wegen Fundverheimlichung erstattet. Wird sie zu 
einer Verurteilung führen? Nach dem Strafgesetz macht 
sich eines Verbrechens schuldig, ,,wer gefundene oder ihm 
irrtümlich zugekommene Sachen geflissentlich verhehlt 
und sich zueignet". Das ABGB gewährt aber dem Fin­
der eine Frist von acht Tagen, den Fund der Behörde an­
zuzeigen. Wenn diese Frist noch nicht abgelaufen ist, 
wird bei Karl N. auch ein einstweiliger Gebrauch des 
Fundgegenstandes noch nicht als Versuch der Fundunter­
schlagung angesehen werden. ·Trotzdem erfolgt der Ge­
brauch des gefundenen Gegenstandes widen·echtlich. Der 
wenig standhafte Karl N. hat also noch einmal Glück 
gehabt; er wird nicht wegen Fundverheimlichung ver­
urte,ilt, verliert aber durch die unbefugte Benützung des 
Fundgegenstandes die Redlichkeit und damit den zivil­
rechtlichen Finclerlohnanspruch. 

Wenn ein Sicherheitsbeamter (Polizei- oder Gendarmerie­
beamter) keine· eigens darauf gerichtete Amtshandlung 
vornimmt, aber dennoch eine verbrene Sache findet, so 
hat er nach der Rechtsprechung Anspruch auf den Fin­
derlohn. 

Fraglich ist es, ob der Finderlohn auch dann gebührt, 
wenn der V e r  1 u s t t r ä g e r  dem Finder bekannt war. 

Um darauf eine Antwort zu finden, mtlß man sich auf 
den Zweck der Vorschriften über die Zuerkennung eines 
Finderlohnes besinnen. 

D i e s e r Z w e c k  i s t  e i n  z w e i f a c h e r: 
.l. B_ekämpfung eine.r gewinnsüchtigen Anwandlung; 
2. Sicherung der Ruckgabe an den Verlustträger. 
Da Kenntnis des Verlustträgers im einzelnen Fall den 

An_rei_z zur Unredlichkeit sogar noch steigern 'kann (zum 
B�1sp1el, wenn es s_1ch um einen persönlichen Feind des 
Finders �andelt): Wll"d auch hier Finderlohn gewährt. 

Der Fmder emes großen Wertstückes wird die stille 
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Hoffnung haben, eines Tages das E i g e n t u m  zu erhalten. 
Diese Chance gibt ihm auch das Gesetz. 
Meldet sich der Verlustträger oder Eigentümer inner­

halb Jahresfrist nicht, so erwirbt der Finder das Recht, 
die Sache (oder den Erlös) zu benützen (§ 392 ABGB). 
Das Jahr rechnet von der Kundmachung, bei Kleinfunden 
vom Tage des Fundes an. Vor Ablauf eines Jahres hat 
der Finder kein Gebrauchsrecht. Bei Fund eines Ver­
satzzettels bezieht sich das Benützungsrecht auf das 
Pfandstück oder dessen Wert1• 

Das Eigentum am Fund oder dem Erlös erlangt der 
Finder erst nach Ablauf der Verjährungsfrist. Das wird 
regelmäßig eine Frist von drei Jahren sein, beginnend 
mit dem Tag des Fundes. 

Manche gefundene Sachen verlangen Aufwendungen. 
Ein Tier zum Beispiel muß gefüttert und notfalls tier­

ärztlich behandelt werden. Derartige Aufwendungen, die 
der Finder den Umständen nach für erforderlich halten 
mußte, kann er von dem Empfangsberechtigten ersetzt 
verlangen. 

Man kann jedoch nicht unter allen Umständen damit 
rechnen, daß diese Aufwendungen ersetzt werden. Der 
Verlierer hat nämlich die Möglichkeit, einfach auf die 
verlorene Sache zu verzichten, und es ist dann Sache des 
Finders, sich durch V e r w e r t u n g  der gefundenen Sache 
sein Geld zu verschaffen. Dieses Recht des Eigentümers, 
durch ein Aufgeben der Sache der Zahlung des Finder­
lohnes und einer Ersetzung des Aufwandes zu entgehen, 
wird auch Abandonrecht genannt. 

Die Rechtsprechung erklärt ausdrücklich, daß für ge­
stohlene und vom Dieb an allgemein zugänglichen Orten 
gelassene Sachen (zum Beispiel ein bis zum letzten Trop­
fen Benzin ausgefahrener Kraftwagen) Finderlohn zu 
entrichten ist. 

Entdecken mehrere Personen durch Zufall die ver­
lorene Sache zur gleichen Zeit, so sind sie Mitfinder. Es 
können also auch mehrere Leute die Rechtsstellung des 
Finders erlangen, wenn eine verlorene Sache gemeinsam 
von ihnen gefunden wird. 

Auch ein K i n d  kann finden, ebenso ein G e i s t e s  -
k r a n k e r. Zum Finden ist eben kein rechtsgeschäft­
licher Wille erforderlich, sondern es genügt der natürliche 
Entschluß, die gewahrsamsfreie Sache an sich zu nehmen 
und aufzubewahren. 

UJ 

SCHEINWERFER, LEUCHTEN UNO SIGHALGERHE 

DODUCO 
UITERB R ECHE R • KONTAKTE 

GOPPINGER 
IUNSTLEDER UNO PlASTll 

TEROSON u. TEROKAL 
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T ER O STAT 
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DICHT U H 6 EH UNO BREMS B EL"A"G E 
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Zum Abschluß sei noch erwähnt, daß hinsichtlich des 
S c h a t z f u n d e s  n;:ich besondere Vorschriften bestehen. 
Wer im Flußsand alte römische 0der griechische Münzen 
entdeckt oder beim Umstechen eines gepachteten Gartens 
auf einen kostbaren Grabrest stößt, ist Schatzfinder. Vom 
Fund eines Schatzes kann man nach § 398 ABGB nur 
sprechen, wenn eine wertv0lle Sache schon lange Zeit 
verborgen war und daher der vorige Eigentümer nicht 
mehr zu ermitteln ist. Der Finder eines Schatzes erwirbt 
das Eigentum an der gefundenen Sache zur Hälfte. Die 

' andere Hälfte gebührt dem Eigentümer des Grundstückes 
(wenn die Sache zum Beispiel vergraben war). Diese Tei­
lung zwischen Finder und Eigentümer findet in Na t u r  
und nicht nach dem Schätzungswert oder dem Verkaufs­
preis statt. 

Bei Funden, welche dem Denkmalschutzgesetz vorn 
25. September 1923, BGB!. Nr. 533, unterliegen, ist der 
Finder und - wenn er Kenntnis vom Schatzfund hat -
auch der Grundbesitzer zur Anzeige an die Bezirkshaupt­
mannschaft verpflichtet. 

Ein Johr Tätigkeit der öslerr�ichischen 
Bundesgendormerie 

Von Gend.-Oberstleutnant ANTON HATTINGER des 
Gendarmeriezentralkommandos 

Die Tätigkeit der österreichischen Bundesgendarmerie 
wird im Laufe des jeweiligen Jahres bei jeder Dienst­
stelle in einer Uehersicht festgehalten und diese zum 
Jahresschluß über das Landesgendarmeriekommando dem 
Bundesministerium für Inneres, Gendarmeriezentralkorn­
mando, vorgelegt. In 1341 Rubriken wird jede Dienst­
leistung, sei es Verhaftung, Anzeige, Bericht an eine 
Behörde, Interventi0n bei Unfällen jeder Art, jede Pa­
trouille usw. festgehalten. 

In diesem Akt ist die Gesamttätigkeit der österreichi­
schen Bundesgendarmerie zusammengefaßt und gibt Zeug­
nis von der verantwortungsv'.lllen Tätigkeit. 

Noch ehe in die Aufzählung der wichtigsten zahlen­
mäßig festgehaltenen Daten eingegangen wird, sei jener 
Gendarmeriebeamter gedacht, die im abgelaufenen Jahr 
1962 in Ausübung des Dienstes ihr Leben lassen mußten 
oder die schwer verletzt wurden. Wir beklagen im abge­
laufenen Jahr 7 Tote und 82 schwerverletzte Gendar­
meriebeamte. 

Die nachfolgende Darstellung soll Zeugnis von der 
Vielfalt der zu leistenden Dienste geben. 
Verhaftungen wegen Verbrechen, Vergehen 

und Uebertretungen . . . . . . 
Anzeigen wegen Verbrech(m, Vergehen und 

U ebertretungen 
Anzeigen wegen 
Amtshand! ungen 

Gerichte 

Verwaltungsübertretungen 
über Aufforderung der 

Amtshandlungen für Verwaltungsbehörden 
Dienstleistungen für die soziale Verwaltung 
Dienstleistungen für die Finanzverwaltung . 
Hausdurchsuchungen für Zwecke der Straf-

gerichtspflege . . . 
Zahl der ausgestellten Grenzsichtvermerke . 
Interventionen bei Unfällen 
Interventionen bei alpinen Rettungs- oder 

Bergungsaktionen 
Rettungen 
Bergungen 
Mittels Strafverfügungen eingehobene Geld­

beträge . 
Bei Amtshandlungen der Kontrollstellen ein­

gehobene Gelder . 
Gesamtwert der durch die Tätigkeit der 

Gendarmerie sichergestellten Geldbeträge 
und Vermjgenswerte 

Anzahl der erledigten Dienststücke . 

4.880 

J 04 .457 
:l82.l 46 

170.293 
995.595 

16.986 
25.252 

2.950 
167.257 
63.441 

l.!84 
874 
Hl9 

S 13,088.fi44 

S 1,298.558 

S .fü,!J18.3H:l 
4,395.040 

Im Zuge der Versehung des Sicherheitsdienstes wurden 
im Jahre 1962 durchgeführt: 
Patrouillen zu Fuß 

mit Fahrrad 
mit Ski 
mit Kraftfahrzeug 
mit Wasserfahrzeug 
mit Luftfahrzeug 
mit Eisenbahn 

zusammen 

621.920 
159.057 

5.092 
167.427 

2.755 
26 

12.021 
968.298 

Zur Feststellung der Alkoholbeeintrüchtigung 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

In der täglichen Praxis der im Verkehrsüberwachungs­
dienst eingesetzten Gendarmerie- und Polizeibeamten wird 
im Zusammenh3ng mit den Alkoholdelikten im Straßen­
verkehr vornehmlich die Frage diskutiert, ob die Feststel­
lung eines Beamten, daß ein beanstandeter Fahrzeuglenker 
alkoholisiert war, auch lediglich auf Grund der wahr­
nehmbaren äußerlichen Trunkenheitssymptome - eventuell 
noch in Verbindung mit einer positiven Alkotestanzeige, 
im Einzelfall aber auch ohne eine solche (zum Beispiel 
wegen Verweigerung der Probe oder Fehlen eines Test­
röhrchens und dergleichen) - zur Beweisbarkeit des Tat­
bestandes nach §§ 5 Abs. 1, 99 Abs. 1 lit. a StVO 1960 aus­
reichend sein kann. Die Beantwortung dieser Frage ist 
insbesondere dann aktuell, wenn eine Vorführung zum 
Arzt und klinische Untersuchung aus was für Gründen 
immer nicht stattfinden kann. Weiter sollen aus diesem 
Anlaß einige andere in der Praxis beobachtete Zweifels­
fragen in bezug auf die Blutabnahme und den Beweis­
wert der ärztlichen Untersuchung erörtert werden. 

1. 

In Kraftfahrerkreisen, aber auch bei den Organen der 
Straßenaufsicht Ist die Meinung verbreitet, eine Bestra­
fung wegen Lenkens oder Inbetriebnahme eines Fahr­
zeuges in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand 
sei nur auf Grund einer Blutprobe bzw. zumindest nur auf 
Grund des positiven Ergebnisses einer ärztlichen Unter­
suchung möglich, womit die Beweisbarkeit dieses Tat-

Tütigkeil der Gendormeriedienslhunde 
im Johre 1962 

Von Gend.-Oberstleutnant ANTON HATTINGER, 
Gendarmeriezentralkommando 

Alljährlich zum Jahresende erblgt die Auswertung der 
im Laufe des Jahres getätigten Diensthundeeinsätze. 
Zweck dieser Auswertung ist die Feststellung der Lei­
stungsfähigkeit der einzelnen Diensthunde und sonstigen 
wichtigen Umstände auf diesem Sektor. 

Im Jahre 1962 wurden die Diensthunde der Bundes­
gendarmerie in insgesamt 373 Fällen angefordert und in 
347 Fällen tatsächlich eingesetzt. Bei diesen Einsätzen 
konnten 69 Erfolge und 72 Teilerfolge erzielt werden. 
Außerdem konnten bei diesen Einsätzen in konkreten 
Fällen noch zusätzlich 58 Einbruchsdiebstähle, 9 Dieb­
stähle, 3 Brandlegungen und 2 Verbrechen der Unzucht 
wider die Natur aus dem Vorjahre, nachträglich durch 
Geständnisse von im Jahre 1962 durch die Arbeit der 
Diensthunde ermittelte Täter, geklärt werden. Mithin hat 
sich die Erfolgsziffer von 69 auf 141 erhöht. 

Bei den Erfolgen handelt es sich in der Hauptsache um 
Einbruchsdiebstähle, Diebstähle, 1 Mord, 2 Raubüberfälle, 
eine Brandlegung und mehrere Unzuchtfälle. Besonders 
bemerkenswert ist die Klärung von drei fingierten Ver­
brechensfällen, die durch die Mitarbeit der Diensthunde 
erfolgte. Ein weiterer Erfolg war der Einsatz eines 
Diensthundes bei einem Brandschadenfall, wo der Hund 
die Spur bis in die Wohnung des Täters verfolgte und 
dieser im Zuge der Einvernahme vier Brandlegungen mit 
einer Schadenssumme von 350.000 S gestand. 

Bei den 72 Teilerfolgen handelt es sich um Einsätze, 
bei denen entweder das gestohlene Gut oder wertvolle 
Hinweise zur Ausforschung der Täter hinreichend sind. 
Durch die Arbeit der Diensthunde konnten 38 Täter ver­
haftet und 41 Pers;:inen der Tat überwiesen werden. 
Weitere 24 Verdächtigte wurden den Gerichten angezeigt. 
Der Gesamtwert des bei den Diensthundeeinsätzen zu­
standegebrachten Gutes betrug 141.285 S. 

Die negativen Diensthundeeinsätze ergeben sich 
aus ungenügender Sicherung der Tatorte, schlechte Wit­
terungsverhältnisse, stark begangene Straßen, Benützung 
von Kraftfahrzeugen durch die Täter usw. Diese nega­
tiven Einsätze liegen in der Natur der Sache, können 
aber, insbesondere bei der Sicherung der Tatorte, teil­
weise herabgesetzt werden. 

besta.ndes und die hiezu zur Verfügung stehenden Beweis­
mittel erschöpft seien. 

Nun ist einmal die B 1 u t pro b e  wohl das wichtigste 
und sicherste Beweismittel. um festzustellen, ob ein v:im 
Alkohol beeinträchtigter Zustand (Blutalkoholgehalt von 
0,8 Fromme oder darüber) vorliegt. Aber auch durch a n  -
d e r  e B e w e i s m i t t e  1, entweder für sich allein :>der in 
Verbindung mit s,)nstigen Indizien, wie etwa dem posi­
tiven Ergebnis einer Alkotestprobe, kann der Tatbestand 
festgestellt werden. 

Ist daher bei .einer Person, die beispielsweise deutliche 
Symptome einer Alk:iholisierung zeigt, der Alkoholgehalt 
im Blut nicht festgestellt w;:irden, so ist die Frage, ob 
ein vom Alk:>hol beeinträchtigter Zustand (§ 5 Abs. 1, § 99 
Abs. 1 lit. a StVO) gegeben ist, zufolge herrschender An­
sicht nach f r e i e r  B e w e i s  w ü r d i g  un g im Sinne des § 45 
Abs. 2 AVG 1950 zu beurteilen (so Dittrich-Veit-Schuchlenz, 
6tVO 1960, Anm. 10 zu § 5; Dittrich, Die neue öster­
reichische Straßenverkehrsordnung, S. 9; Kammerh::>fer, 
Die StVO 1960, ZVR 1960, S. 169 [171]; Kammerhafer, Der 
Beweis beim Alkoholdelikt, KJ 1963, S. 8 [9]; Lehne­
Kammerhofer, StVO 1960, S. 34). Als Beweismittel wird 
hiebei alles in Betr-acht k'.)mmen, was zur Feststellung des 
maßgebenden Sachverhaltes geeignet und nach Lage des 
einzelnen Falles zweckdienlich ist (vgl. § 46 A VG 1950). 

II. 

1. Es ist nach ständiger Rechtsprechung des Verwal­
tungsgerichtshofes auch einem i m  V e r k e h r s  d i e n st. 
V e r  w e n d u n g findenden P o 1 i z e i - o d e r  G e n d a r -
m e r  i e b e a m t e n zuzubilligen, die A 1 k o h  o 1 i s i e -
r u n g einer Person f e s t  z u s  t e 11 e n und die Frage ein­
wandfrei zu beantworten, ob jemand infolge Alkoholisie­
rung fähig sei, ein Fahrzeug zu lenken. - Auch ein pro­
visorischer Gendarmerie- oder Wachebeamter muß als 
geschultes Straßenaufsichtsorgan gewerte·t werden, der mit 
annähernder Sicherheit feststellen kann, ob ein Mensch 
betrunken ist (VwGH, 24. Jänner 1962, KJ 1962, 34). 

2. In diesem Zusammenhang muß jedoch besonders dar­
auf verwiesen werden, daß es unbedingt erforderlich ist, 
in der Anzeige die durch das Straßenaufsichtsorgan wahr­
genommenen S y m p t o m e  alkoholischer Beeinträchtigung 
im einzelnen genau zu s c h i 1 d e r  n. Es reicht zur Be­
weisführung und für die Begründungspflicht im Straf­
erkenntnis durch die Verwaltungsstrafbehörde keineswegs 
aus - wie es noch immer vorkommt -, in der Anzeige 
nur auszuführen, der Angezeigte sei „betrunken"· ocler 
,,alkoholisiert" gewesen - und was dergleichen Sammel­
redewendungen mehr sind -, ohne daß detailliert dar­
gelegt wird, welche wahrgenommenen äußeren Anzeichen 
das Straßenaufsichtsorgan zu seinem Urteil geführt haben. 

Als solche Alkoholisierungssymptome kommen insbeson­
dere in Betracht: Auffällige und typische Fahrweise (zum 
Beispiel Fahren in Schlangenlinien, Abkommen von der 
Fahrbahn, überhöhte Fahrgeschwindigkeit, speziell zur 
Nachtzeit); lallende Aussprache; unsicherer Gang und der­
gleichen. Zum letzteren Symptom sei bemerkt, daß er­
fahrungsgemäß Kraftfahrer zuweilen den an ihnen 
beobachteten schwankenden Gang nach dem Aussteigen 
aus dem Fahrzeug mit dem längeren Sitzen im Kraft­
wagen zu erklären versuchen; nach dem Erkenntnis des 
VwGH vom 10. Jänner 1962, ZVR I962, Nr. 241, muß 
aber einem im Verkehrsdienst eingesetzten Wachebeamten 
schon zugemutet werden, die von manchen Kraftfahr­
zeuglenkern nach längerer Fahrt beim Aussteigen 
gezeigte Art des Gebens von dem durch Alk,'.lholgenuß 
bewirkten torkelnden Gang unterscheiden zu können. 

Weitere Anzeichen für eine Alkoholisierung sind: Auf­
fallend gerötete Gesichtsfarbe, Schweißausbrüche; Alko­
holgeruch der Atemluft; alk'.lholische Enthemmung (wie 
Redseligkeit, rasches und lautes Sprechen; Fröhlichkeit; 
Gestikulieren mit den Händen; Weinerlichkeit); gerötete 
Augen; außergewölmlicher Erregungszustand; unklare An­
gaben über den Unfallhergang, örtliche und zeitliche Un­
orientiertheit und anderes mehr. - Bei Verkehrsunfäl­
len muß aber beachtet werden, daß manche Symptome 
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auch auf den Unfallschock, eine Gehirnerschütterung oder 
auf Verletzungen zurückzuführen sein können, wie lal­
lende Sprechweise und Gleichgewichtsstörungen. 

Wichtig für die behördliche Entscheidung können auch 
Art und Menge des genossenen Alkohols und der Zeit­
raum sein, in dem dieser Alkoh::>l konsumiert wurde. 

3. Es soll hier auch noch darauf aufmerksam gemacht 
werden daß das F e h  1 e n ä u ß e r e r  A n z e i c h e n un­
ter um'ständen nichts darüber auszusagen vermag, ob ein 
Fahrer vom Alk:ihol beeinträchtigt ist oder nicht, denn 
es ist eine Erfahrungstatsache, daß die äußeren Wirkun­
gen genossenen Alkohols nicht erkennbar zu sein brau­
chen. Auch starke Trunkenheit muß nicht immer jedem 
Dritten ohne weiteres als solche erkennbar sein, da auch 
bei erheblicher Alkoholisierung klinische Symptome feh­
len können. Diese Tatsache ist auch für das unter III 2 
Gesagte von Bedeutung. 

III. 
Schließlich seien noch e1mge Hinweise zur Blutpr:ibe 

und zur klinischen Untersuchung gestattet: 
1. Jedem Fahrer, der in eiern Verdacht steht, ein Fahr­

zeug in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand ge­
lenkt oder in Betrieb genommen zu haben, und bei dem 
etwa die Alkotestpr:ibe positiv ausgefallen ist, sollte ins­
besondere bei fehlender oder negativ ausgefallener kli­
nischer Untersuchung, also in nicht ahne weiters klaren 
Fällen, die B 1 u t a b n a h m  e empfohlen werden (vgl. § 5 
Abs. 7 StVO), falls die Alkoholisierung nicht schon auf 
Grund anderer Beweismittel eindeutig feststeht, die eine 
Blutprobe überflüssig machen; denn die Blutalkah:il­
analyse ist der sicherste Nachweis dafür, ob ein vom Al­
kohol beeinträchtigter Zustand im Sinne des Gesetzes 
(Blutalkoholgehalt von 0,8 Promille oder mehr) vorliegt 
oder nicht. Aus der Praxis sind einerseits Fälle bekannt, 
in denen bei positivem Ergebnis der Atemalkoholprüfung 
die Blutprobe, die detn Verdächtigen vJn dem Straß�n­
aufsichtsorgan nahegelegt wurde und in die er dann ein­
gewilligt hat, einen Alkoholgehalt im Blut von 0,79, 0,78 
0,75 Promille zur Tatzeit ergeben hatte, also unter der 
rechtserheblichen Grenze von O 8 Promille lag. In diesen 
Fällen hat sich die Veranlassung der Blutprobe zugunsten 
des Verdächtigen ausgewirkt, denn eine Strafbarkeit wegen 
Uebertretung nach § 5 Abs. 1, § 99 Abs. 1 lit. a StVO 
war eindeutig nicht gegeben. 

Zum anderen kann die Behjrde aus der Verweigerung 
der Blutprobe (oder der amtsärztlichen Untersuchung) 
- auch wenn erstere nicht im Sinne des § 5 Abs. 6 
StVO zwingend angeordnet, sondern nur mit Zustimmung 
des Betroffenen gemäß § 5 Abs. 7 StVO zulässig ist -
mit Recht den Schluß ziehen, der Beschuldigte habe 
diese Untersuchung deshalb abgelehnt, weil er befürch­
tet hatte, daß sie für ihn ein ungünstiges Ergebnis zeigen 
würde (vgl. VwGH, 25. Jänner 1961, ZVR 1962, Nr. 51; 
18. Oktober 1961, ZVR 1962, Nr. 169; 28. November 1961, 
Zl. 1355/61; 14. März 1962, Zl. 1634/61). Ein Beschuldigter 
muß die Verschlechterung seiner Stellung im Beweis­
verfahren in Kauf nehmen, wenn er die Blutabnahme 
zur Untersuchung des Blutalkoholgehaltes verweigert 
(VwGH, 30. November 1960, ZVR 1961, Nr. 242; 15. N;:i­
vember 1961, Zl. 1239/61; 23. November 1961, Zl. 1355/61; 
10. Jänner 1962, ZVR 1962, Nr. 241; 4. April 1962, Zl. 2262/61). 
Von besonderer Bedeutung für die Wahrheitsfindung ist 

schmeckt besser 
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die Aufforderung an den Verdächtigen, sich Blul zwecks 
Bestimmung des BI utalkoholgehaltes abnehmen zu las­
sen, beispielsweise dann, wenn etwa die Alkoteslprobe 
positiv, die klinische Untersuchung dagegen negativ aus­
fällt (letzteres ist insbesondere häufig bei Blutalk'Jhol­
konzentrationen zwischen 0,8 und 1,5 Promille der Fall). 

2. Und abschließend noch einige Bemerkungen zum 
n e g a t i v e n B e f u n cl einer ä r z t 1 i c h e n U n t e r -
s u c h  u n  g und seine praktische Bedeutung. Hier muß 
in erster Linie vor der immer wieder anzutreffenden und 
offenbar auch in Kreisen der Organe der Straßenaufsicht 
allgemein zu beobachtenden Ueberschätzung des nega­
tiven klinischen Untersuchungsbefundes gewarnt werden. 
Der klinischen Untersuchung kommt nur dann überhaupt 
ein Beweiswert zu, wenn sie positiv ist, während negative 
Befunde· als Beweismittel völlig wertlos sind; sie ver­
mögen insbesondere nichts dafür auszusagen, ob der Ver­
dächtige nicht doch vom Alkohol beeinträchtigt war, spe­
ziell, wenn die Untersuchungen von Nicht-Polizeiärzten 
vorgenommen werden. Es werden meist nur - im Hin­
blick auf die Grenze von 0,8 Promille - erheblichere 
Alkoholbeeinträchtigungen erkannt. Die Ansicht, im Falle 
einer Begutachtung des Vorgeführten durch den Arzt 
als nicht unter Allolnleinfluß stehend sei ein Beweis da­
für, daß der Untersuchte die rechtserhebliche Grenze 
nicht erreicht habe, ist daher volllrnmmen falsch. Für 
diese Fälle sei n:ichmals auf die Wichtigkeit einer Blut­
probe verwiesen. Die Wertl;:isigkeit des negativen klini­
schen Untersuchungsbefundes hat nicht nur die bisherige 
Praxis bestätigt, sondern kann in den meisten einschlägi­
gen verkehrsmedizinischen Arbeiten nachgelesen werden. 
Bekannte Gerichtsmediziner (zum Beispiel Elbe! und 
Schleyer) halten daher auch die klinische Untersuchung 
für wertlos und s:igar für überflüssig. Meist werden posi­
tive Befunde erst bei Blutalkoholgehalten ab etwa 1,5 Pro­
mille erstellt. Dem Verfasser ist ein Fall bekannt, in dem 
der dem Arzt Vorgeführte als nicht unter Alk:iholeinfluß 
stehend begutachtet wurde, während die Blutalkoholprobe 
dann eine Blutalkoholkonzentrati::m von 2,75 Promille (!) 
ergab. 

Der Prozentsatz der Fehldiagnosen ist sehr groß. Hie­
für gibt es verschiedene Ursachen, die hier nur angedeutet 
werden können: Unerfahrenheit der Aerzte Wohlwollen 
gegenüber eiern Vorgeführten (,,Patient"); Möglichkeit der 
Willensanspannung und Beherrschung für die kurze Zeit 
der Untersuchung; äußerliche „Ernüchterung" durch 
Schock, polizeiliches Einschreiten und dergleichen; Feh­
len von äußerlichen Symptomen (siehe dazu unter II, 3), 
insbesondere in den niedrigeren Blutalkoholbereichen; 
Nichtübereinstimmung äußerlich in Erscheinung tretender 
Alkoholwirkung und tatsächlicher alkoholischer Störungen, 
insbesondere der Hirnleistung; Phasenunterschied (Res:irp­
tions- und Abbauphase) und anderes mehr. Die besten 
Resultate, das heißt mit dem Blutalkoholbefund n:ich am 
meisten übereinstimmende Untersuchungsergebnisse, wer­
den durch die Polizeiärzte erzielt. 

Ist jedoch die klinische Untersuchung positiv, das heißt, 
der Arzt stellt eine Alkoholbeeinträchtigung fest, so kann 
sie hingegen im allgemeinen als ausreichendes Beweis� 
mittel erachtet werden. Vorsicht ist jedoch geboten bei 
Verletzungen, Bewußtlosigkeit, Bewußtseinstrübung und 
ähnlichem. 
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Belörderungen in der österreichischen Bundesgendormerie 
zum 1. Juli 1963 

Zu Gendarmcrieobcrstleutnanten 

die Genclarmeriemajore 1. Klasse: Hermann D e i  s e n b e r  -
g e r  des Genclarmeriezentralkommandos; Josef W i n k  1 e r  
des Lanclesgendarmeriekommandos für Kärnten. 

Zu Gendarmeriemajoren 1. Klasse 

die Genclarmeriemajore 2. Klasse: Wolfgang O r l n e 1: des 
Landesgendarmeriekommanclos für Kärnten; Josef 'vV In d­
b a c h  e r  der Gendarmeriezentralschule; Otto W u n sch 
der Genclarmerieschule des Bundesministeriums für Inne­
res; Wilhelm s t r  a s s e r  des Gendarmeriebeschaffungs­
amtes. 

Zu Gendarmeriemajoren 2. Klasse 

die Genclarmerierittmeister 1. Klasse: Walter S a n d h o f e  r, 
Ernst B a i  e r  1 i n  g, Paul K.i s i e  1 des Lanclesgenclarmerie­
kommandos für Niederösterreich; Otto F e  1 b e r  des Lan­
desgenclarmeriekommanclos für Steiermark; Dr: Wa_lter 
S c h o n  e r  des Lanclesgendarmeriekommandos fur Tirol; 
Ludwig S t r o h  m a y e r  der Genclarmeriezentralschule. 

Zu Gendarmerierittlneistern 1. Klasse 

der Gendarmerierittm.eister 2. Klasse: Erpst I s er des Lan­
desgendarmeriekommariclos. für Niederösterreich; Alfons 
K a s s m a n  n h u b  e r  des Landesgendarmenekomm,mclos 
für Oberösterreich. 

Zu Gendarmerieoberlcutnanten 

die Gendarmerieleutnante: Othmar A b s e h e  r, Rudolf 
L a n g e r, Kurt F r eyl e r, Johann K o z l e_r, Rudolf 
W ü r t h n e r  Alfred W e b e r, Johann K a r ltn g e r  des 
Landesgencl�rmeriekommanclos für Niederösterreich; Au­
gust S c hi rn p \, Ernst T o b  1 i e r  des Lanclesge�darmene­
kommandos für Steiermark; Josef W u r m  h o r 1 n g er, 
Karl L e m m e r e r  Friedrich F u h r m a n n, Josef W ald ­
b a u e r, Othmar J<.i t z m ü l l e r

'.
. Franz __ A u f�·e i t e r des 

Landescrendarmeriekommanclos fur Oberosterreich; Egydms 
B e r n  l'� a r t, Alois K o'r e i m  a n  n des Lanclesgendarmerie­
kommanclos für Kärnten; Ronald S t e u r e  r, Herniann 
G o  11 e, Erich B ä u m e  1 des Lanclesgendarmeriekommanclos 
für Tirol; Anton M e i t z, Karl B r e n n e r, Walter _ H a  1-
d e r  Hermann G r ü n  w a 1 d des Lanclesgenclarmenekom­
ma1i'dos für das Burgenland; Erich Lex, Helmut H ö r  -
m a n  n des Lanclesgendarmeriekommanclos für Salzburg; 
Engelbert B r u c k n e r, Johao?es P e c  __ h t e r  der Gendar­
merieschule des Bunclesministenums fur Inneres; Leopold 
V i t e c e k des Gendarmeriezentralkommandos. 

Zu Gend,1rmeriekontr-0llinspektoren 

die Genclarmeriebezirksinspektoren: Otto P o s t e r, Ignaz 
s c h a w a r  z des Landesgenclarmedekommandos für Nie­
derösterreich; Johann W e g e n  e r, Josef S c h a f  f e r  des 
Landesgenclarmeriekommandos für Steier!Tlark; .. Karl 
E g g e  r des Lanclesgenclarmeriekommanclos fur Karnten; 
Josef w i I h e 1 m des Lanclesgendarmeriekommandos für 
Tirol; 

Zu Gendarmeriebezirksinspektoren 

die Genclarmerierevi-erinspektoren: Johann S i  e d e r, Franz 
pi n c z o 1 i t s des Lanclesgenclarmeriekommandos für Nie­
derösterreich; Adolf G a i  s c h, Franz V i  r a n  t des Landes­
gendarmeriekommanclos für Steiermark; . Albert S t  a -
v i n  o h  a Willibald H u e m e r, Leopold S t  e 1 n 1 e s  b e r  g e r
des La�clesgenclarmeriek;:immanclos für O�erösterreich; 
Friedrich D i e  I a c h  e r  des Lanclesgendarmenekommanclos 
für Kärnten· Franz B a u e r, Martin O r t  n e r  des Landes­
gendarmeriekomm'andos für Tirol; Otto .M ü h 1 des Lancles­
gendarmeriekommandos für das Burgenland; Hugo E c1 e r, 
Fried1ich H o r a  k, Josef R e  u c k 1 des Landesgenclarmene­
kommandos für Salzburg; Karl B u c h  n e r, Karl E b n e  r 
der Genclarmeriezentralschule; Johann E s c h e  1 m ü 11 e r, 
Franz S 1 o v a t s e k  der Gendarmerieschule des Bundes­
ministeriums für Inneres; Emil S c h u b e r t  h des Genclar­
meriebeschaffungsamtes. 

Zu Gcmlarmerierevierinspektoren 

die eingeteilten Gendarmeriebeam�en: �urt H o c h r e i t e r, 
Otto K r i c k!, Geralcl F i t z, Matthias B1 s c h 1n g e r, Anton 

Cz ech, Dorninikus W a n n e m a c h e r, Josef F l a m m, Jo­
hann F o h  r i n g e  r des Lanclesgendarmeriekommand:is für 
Niederösterreich; Alfred B a u e r, Rudolf H o  s c h k a, Franz 
G eye r, Friedrich L e i t n e r, Johann O b e r l e i t n e r, An­
ton W e n n i n g e r, Josef S t o c k r e i t e r, Johann G r e s ­
s e n b e r g  e r, Heinrich H y d e n, Burkhard B o g e n s  b e r  -
g e r, Hermann G a i s e r, Johann F r i t z  II, Alois E i s! des 
Lanclesgendarmeriekommanclos für Steiermark; Othmar 
V i e h b ö c k, Franz P r a h e r, Franz P o h n, Johann 
Kas t n e r  I, Johann M u ß, Karl W e i c h h a r t, Franz 
G r a u w a l cl, Franz Z a u n e r, Josef H ö r m ayr, Joh,mn 
H e h e n b e r ge r, Josef G r a s e g ge r, Gustav E t z l, Ru­
dolf O b e r n g r u b e r, Karl G s t ö tt n e r, Johann B ö t­
t i n g e r, Josef L ä m m e r e i n er, Simon P e h a m  des Lan­
clesgendarmeriekommanclos für Oberösterreich; Erwin 
H o  1 z f e i n  cl, Roman M aye r, Wilhelm B e r g e  r des Lan­
clesgendarmeriekommandos für Kärnten; Franz S pie 1-
m a n  n des Lanclesgendarmeriekommanclos für Tirol; Ste­
fan S c h u l t z des ;Lanclesgendarmeriekommandos für das 
Burgenland; Anton V i e h  a u s  e r, Josef G r u b e  r II, Franz 
A u s w e g e  r, Josef D a  x des Lanclesgendarmeriekomman­
dos für Salzburg; Adolf B a u m g ä r t n e r, Rudolf M a h ­
n a 1, Al bin I m  m I e r  des Landesgendarmeriekommandos 
für Vorarlberg. 

Cendormerierevierinspeklor i. R. Franz Reich -
Feier seines 80. Ceburlsloges 

Von Gend.-Kontrollinspektor GEORG LUKAS, 
Bezirksgendarmeriekommandant in Baden bei Wien 

Gencl.-Revierinspektor i. R. Franz Reich, in Baden bei 
Wien wohnhaft, wurde am 28. Mai 1963 80 Jahre alt. 
Aus diesem Anlasse fand am 26. Mai nachmittags in 
Baden bei Wien eine Feier statt, an der viele Kameraden 
des Aktivstandes und auch Kameraden, die bereits im 
Ruhestand sind und mit Gend.-Revierinspektor Reich ge­
dient haben, teilnahmen. Selbst Gencl.-Revierinspektor 
Otto Amesbauer, Postenkommandant in Viktring, Bezirk 
Klagenfurt, kam mit Gattin zu der Geburtstagsfeier seines 
ehemaligen Postenkommandanten. 

Der Bezirksgenclarmeriekommanclant von Baden Gen<l.­
Kontrollinspektor Georg Lukas begrüßte den Jubilar, des­
sen Gattin und seinen Sohn Dr. med. Franz Reich, prak­
tischer Arzt in Hirtenberg, der mit Gattin bei der Ge­
burtstagsfeier anwesend war. 

Der Sprecher führte in einer einclrucksv-ollen Rede un­
ter anderem aus, daß Gencl.-Revierinspektor Reich ein 
pflichtbewußter und in jeder Hinsicht einwandfreier Sol­
dat und Genclarmeriebeamter war. Er wurde durch die 
Verleihung mehrerer A\.j.Szeichnungen, darunter das Sil­
berne Verdienstkreuz mit der Krone am Bande der Tap­
ferkeitsmeclaille, das ihm am 28. Dezember 191�, und die 
Große Silberne Medaille für Verdienste um den Bundes­
staat, die ihm am 8. Jänner 1935 verliehen wurde, ge­
ehrt. Revierinspektor Reich war während seiner Dienst­
zeit infolge seines korrekten, objektiven und aufrichtigen 
Verhaltens und Auftretens bei allen seinen Vorges2tzten 
und Untergebenen, aber auch bei der Bevölkerung semes 
Ueberwacbungsgebietes beliebt und geachtet und ist dies 
auch heute noch im Ruhestand. 

Gend.-Bezirksinspektor Friedrich Zaun, der als junger 
Gendarm am Gendarmerieposten Baden bei Wien unter 
eiern Kommando des Jubilars diente, führte in humor­
vollen und gediegenen Worten aus, daß Revierinspektor 
Reich ein sehr guter, in jeder Hinsicht beispielgebender, 
verständnisvoller und gerechter Vorgesetzter war, von 
dem ein junger Gendarmeriebeamter für den Beruf vor­
bereitet wurde und vieles lernen konnte. 

Aus Beiträgen der bei der Feier anwesenden Kamera­
den und einem Beitrag der Kameradschaftskasse beim 
Landesg•enclarmeriekommando für Niederösterreich wurde 
ein Geschenkkorb angekauft und dem Jubilar während der 
Feier übergeben. Der Geehrte dankte für die ihm er­
wiesene Aufmerksam�eit und versprach, wie bisher mit 
der Bundesgendarmer1,e verbunden zu bleiben. 
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Entwicklung und Geschichte der Hondfeuerwoffen 
Von Gendarm SIEGFRIED BEYRER, Gendarmeriepostenkommando Dalaas, Vorarlberg 1 

A. Die Vorderlader 
Mit der Erfindung des Schießpulvers, welche dem Mönch 

Berthold Schwarz zugeschrieben wird, nahm die Ent­
wicklung der Handfeuerwaffen ihren Anfang. Dieser 
Werdegang war immer vom jeweiligen Stande und F:irt­
schritt der Technik abhängig. 

Die ältesten Handfeuerwaffen, genannt Handbüchsen, 
bestanden aus einem kurzen aus Eisen oder Bronze ge­
fertigten Lauf. Zur Handhabung diente ein Holzkl:Jtz, 
aus dem heraus sich allmählich der heutige Gewehrschaft 
entwickelte. Der Lauf hatte hinten oben in der Mitte 
ein Loch, das sogenannte Zündloch, aber sonst keinerlei 
Vorrichtungen und Einrichtungen zum Abfeuern der Waffe. 
Der Schütze zielte über die obere Lauffläche blickend, 
hielt mit der einen Hand die Waffe mit der anderen 
brachte er die glimmende Lunte an d�n oberen Rand des 
Zündloches. Diese Handbüchsen waren oft so schwer, daß 
zu ihrer Bedienung zwei Mann notwendig waren. Treff­
sicherheit, Durchschlagskraft und Schußweite waren bei 
diesen primitiven Konstruktionen natürlich äußerst gering. 

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurde durch Verlänge­
rung der Läufe die Durchschlagskraft der aus Blei - oft 
aber auch aus Stein - gefertigten Geschosse etwas ge­
steigert. 

Anfang des 15. Jahrhunderts entstanden die Hakenbüch­
sen, auch kurz nur Arkebusen genannt. Um den Rückstoß 
besser auffangen zu können, versah man die Waffe vorne 
unter dem Lauf mit einem Ansatz, dem Haken. Damit 
dem Schützen das Zielen erleichtert wurde, verlegte man 
das Zündloch auf die rechte Seite und brachte unter die­
sem eine mit einem Schutzdeckel versehene Pfanne an, 
alclf welche das Pulver zur Entzündung der Ladung ge­
schüttet wurde. Das Abfeuern wurde durch die Erfindung 
des Hahnes, auch Drachen genannt, wesentlich erleich­
tert. Der Schütze brauchte nun nicht mehr sein Augen­
merk auch gleichzeitig auf die Pfanne zu richten. Er 
drückte den Hahn mit der rechten Hand nieder, wodurch 
das Luntenende zwangsläufig mit dem auf der Pfanne 
liegenden Pulver, dem Zündkraut, in Berührung kam. 
Später verlängerte man den Fuß des Hahnes nach unten 
und erhielt dadurch einen Abzug. So entstand das ge­
wöhnliche Luntenschloß, aus welchem sich dann das Lun­
tenschnappschloß entwickelte. Bei letzterem stand der 
Hahn unter Federdruck. Er konnte auch, wie bei den 
heute noch gebräuchlichen Hahngewehren, gespannt und 
zum Abschnappen gebracht werden. 

Auf das Luntenschnappschloß folgte um das Jahr 1520 
das Deutsche oder Radschloß. Diese Einrichtung hatte 
Aehnlichkeit mit einem modernen Feuerzeug. Die Waffe 
trug auf der rechten Seite am Schloßblech ein stähler­
nes, an seinem Umfange gerauhtes Rad, das von unten in 
die Pfanne ragte. An der Radachse war mittels einer 
Kette e1n Arm der Schlagfeder befestigt. Mit einem Schlüs­
sel, der auf den äußeren Vierkant des Rades aufgesetzt 
wurde, drehte man das Rad in entsprechender Richtung. 

Hühneraugen und Hornhaut 
verschwinden rasch und schmerzlos 

durch 

,,Eidechse" 
Schälkur 

Häufige Pflege mil dem 
sauerstoffhaliigen 
„Eöt!llechse•• FuBb ad 
kräftigt die Füße 

Hiedurch wickelie sich die Kette auf und spannte die 
Feder s:i weit, bis eine federnde Stange in die Rast des 
Rades sprang und dieses so, in gespannter Stell,_1ng, 
sicherte. Nachdem der Lauf geladen und die Pfanne mit 
Pulver gefüllt war, legte man den Hahn, zw1schen dessen 
Backen man ein Stück Schwefelkies klemmte auf den 
durch das Pulver in der Pfanne hervorragende'n gerauh­
ten Rand des Rades. Eine Feder hielt den Hahn in dieser 
Stellung. Beim Zurückziehen des Abzuges wurde das Rad 
frei und unter dem Druck der Schlagfeder rasch ge­
dreht. Die durch die Reibung am Kies erzeugten Fun­
ken entzündeten das Pulver in der Pfanne und damit 
die Ladung. Infolge Verschmutzung des Rades durch den 
Ln der Pfanne sich bildenden Pulverschleim traten häu­
fig Versager auf. Aus diesem Grunde waren viele Waffen 
neben dem Radschloß noch mit einem Luntenschloß ver­
sehen. 

Einen großen Fortschritt in der Entwicklung der Hand­
feuerwc:ffen erzielte man um 1640 durch die Erfindung 
des Steinschnappschlosses - Steinschloß - oder Batterie­
schloß. Die Arbeitsweise desselben beruhte auf dem Wesen des 
Schlagfeuerzeuges. Mit dem Steinschnappschloß waren die Ge­
wehre, Karabiner und Pistolen aller Heere bis in das erste 
Drittel des 19. Jahrhunderts ausgestattet. Verbesserungen die 
während dieser Zeit vorgenommen wurden hatten nur' den 
Zweck, eine bessere Zusammenarbeit de; Schloßteile zu 
gewährleisten. Das Hauptübel, das wie beim Radschloß­
gewehr ein Schießen bei Regen fast unmöglich machte 
blieb bestehen. Das Kaliber der Steinschloßgewehre wa; 
in den einzelnen Ländern sehr verschieden und schwankte 
zwischeil: 15,5 und 20 mm. Das Geschoß, eine Rundkugel, 
wog z�LSchen 7 und 11 Gramm. Die Visiereinrichtungen 
lleßen immer noch zu wunschen ubrig. Richtige Stand­
und Klappvisiere zeigten nur die Jägerbüchsen. Auch von 
einem Drall war zu dieser Zeit noch keine Rede. Wohl 
kannte man den Drall seit dem Jahre 1550. Seine Erfin­
dung wird dem Nürnberger Büchsenmachermeister August 
KutteT zugeschrieben. Das Zündnadelgewehr, welches im 
Jahre 1841 in Preußen eingeführt wurde, war die erste 
Kriegswaffe, welche einen Drall aufwies. Die Vorzüge des 
Dralles auf die ballistische Leistung der Waffe wurden 
immeT wieder angezwei_felt. Die Länge der Steinschhß­
gewehre schwankte zwischen 1,40 und 1,65 m und das 
Gewicht zwischen 4,5 und 5,5 kg. Treffsicherheit und 
Durchschlagskraft waren immer noch sehr gering und oft 
dem Zufall überlassen. Die Visiers�hußweite betrug 240 m. 
Ueber diese Entfernung hinaus zeigte das Geschoß keine 
Durchschlagskraft mehr. Bei Versuchen, die man im Jahre 
1810 mit dem Gewehr Modell 1808 anstellte, wurde eine 
Bretterwand von 31,5 m Breite und 1,90 m Höhe auf eine 
Entfernung von 100 Schritt 149-, auf 200 Schritt 105-
auf 300 Schritt 58- und auf 400 Schritt 32mal getroffen ' 
bei Abgabe von je 200 Schuß auf die genannten Entfer� 
nungen. Die Feuergeschwindigkeit betrug in der Minute 
zwei Salven, im Einzelfeuer vie·r bis fU.nf Schuß. Anfangs 
des 19. Jahrhunderts rechnete _man . fur das freihändige 
Schießen etwa fünf Minuten fur die Abgabe von zehn 
Schüssen. Die Steinschloßgewehre wurden nun schon se­
rienweise hergestellt. 

Die Mängel der Steinschloßgewehre, insbesondere das 
völlige Versagen bei Regenwetter, hatten sich in den 
Kriegen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts 
empfindlich bemerkbar gemacht. Man versuchte nun 
Knallpräparate als Entzündungsmittel zu verwenden. Es 
entstanden die zahlreichen „Chemischen Schlösser". Diese 
waren aber infolge ihrer großen Empfindlichkeit nicht 
brauchbar. Am besten hatte sich das Knallquecksilber be­
währt. Aber erst i_m Jahre 1818, durch die Erfindung des 
kupfernen Zundhutchens, konnte das Knallquecksilber 
brauchbar gemacht werden. Die Vorteile dieser Zündung_ 
Perkuss10nszundung waren so groß, daß sie vom 
Jahre 1825 an in allen Ländern eingeführt wurde. Die 
Schlösser der vorhandenen Steinschloßgewehre wurden 
umgebaut, was ja verhältnismäßig einfach war: Batterie 
und Pfanne fielen weg. An Stelle letzterer wurde eine 
durchbohrte Warze in den Lauf und in diese ein gleichfalls 

durchbohrter Zündstift - Piston - eingeschraubt. Der 
Hahn eThielt eine entsprechende Form. Sein Schlagteil 
wurde ausgehöhlt. Er überdeckte dadurch beim Schuß das 
Zündhütchen zur Sicherheit des Schützen gegen ausströ­
mende Gase und abspringende Kupferteilchen. Mehr und 
mehr wurde nun auch der günstige Einfluß des Dralles 
auf die ballistische Leistung der Waffe erkannt und die 
Weiterentwicklung der gezogenen Läufe fortgesetzt. Gr::iße 
Schwierigkeiten bereitete den Waffentechnikern die Be­
seitigung des Spielraumes zwischen Geschoß und Lauf. 
Die Kugeln der Vorderlader waren in ihrem Durchmesser 
etwa um einen Millimeter kleiner als das Kaliber der 
Läufe. Um dem Geschoß die nötige Führung zu geben, 
wurden zuerst die sogenannten Pflasterkugeln verwendet. 
Das Geschoß, eine Rundkugel, wurde mit einem aus 
Hadern hergestellten, gefetteten Pflaster umgeben und 
gewaltsam in den Lauf hineingepreßt. So wurden die 
Züge und Felder, s::ifern sie vorhanden waren, straff aus­
gefüllt, wodurch das Geschoß gezwungen wurde, der 
Laufwand bzw. dem Drall sowohl beim Laden als auch 
beim Schuß zu folgen. Diese Ladeweise \Var allerdings sehr 
umständlich. 

Bessere Leistungen wurden mit der Dornbüchse erzielt. 
Bei dieser war in der Pulverkammer in der Mitte des 
Bodens ein mit einer Spitze versehener Dorn einge­
schraubt. Letzterer war so lang bemessen, daß zwischen 
ihm und der Laufwand die erforderliche Pulvermenge 
untergebracht werden konnte. Als Geschoß benutzte man 
zueTst eine Rundkugel. Nachdem aber die bessere balli­
stische Leistung des Langgeschosses erwiesen war, wurden 
vorwiegend solche benutzt. Das Laden erfolgte im Spiel­
raum. Durch Aufstauchen des Geschosses auf den DJrn 
wurde der Durchmesser desselben so erweitert, das der 
Lauf bzw. die Züge voll ausgefüllt wurden. Damit beim 
Stauchen die Geschoßspitze nicht beschädigt wurde, war 
der Ladestock vorne mit einer entsprechenden Höhlung 
versehen. Als nachteilig erwies sich hiebei ,lllch das un­
gleichmäßige Aufsetzen des Geschosses, was ungleiche 
Schußweiten zur Folge hatte. Auch erschwerte der D::irn 
das Reinigen des Laufes und der Pulverkammer. 

Diese Nachteile fielen bei dem im Jahre 1849 erfundenen 
Expansivgeschoß weg. Letzteres hatte in seinem hinteren 
Ende eine konische Ausnehmung, in die eine eiserne 
Kapsel (Treibspiegel) gesetzt war. Beim Schuß :vurde die 
Kapsel bis zum Boden der Aushöhlung vorgetrieben und 
dadurch die Geschoßwandungen an die Laufwand bzw. in 
die Züge gepreßt. Die mit Expansivausführung versehenen 
Gewehre waren bequem zu laden und besaßen eine aus­
reichende Schußleistung. Die Höchstschußweite stieg auf 
1000 m. Man fand bei diesen Waffen schon Visiere, die 
sich durch Schieber und eine oder mehrere Klappen auf 
verschiedene Entfernungen einstellen ließen. In Preußen 
wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein Hinterlader 
(Zündnadelgewehr) eingeführt. . 

In Oesterreich wurde im Jahre 1865 ein neues Vorder­
ladermodell eingeführt, von dem es drei Ausführu�gen 
gibt. Eine davon hatte einen gezogenen Lauf und emen 
Bajonetthalter die andere welche zuerst hergestellt w:ir­
den sein dürfte, einen glatten Lauf. Schließlich werden 
beide Arten mit und ohne Bajonetthalter angetroffen. Das
Kaliber dieser Waffe war 13 8 mm. Das Bajonett, welches 
dazu aufgepflanzt getragen .:Vurde, hatte eine Länge von 
80 cm. 

Das Pulver und die Geschosse führte der Schütze an­
fangs lose in der Flasche, in der Tasche bzw. im Pulver­
horn mit sich. Um dem Schützen das Laden zu erleich­
tern, wurde gegen Ende des 17. Jahrhll:1derts die !'apie=­
patrone eingeführt. Diese bestand aus einer Papphulse, m 
welcher die Ladung und das Geschoß eingebunden waren. 
Die zur Bedienung der Perkussionsgewehr: no�h notwe_n­
digen Zündhütchen wurden gesondert mitgefuhrt. Beim 
Laden biß der Schütze die Patrone auf, schüttete das Pul­
ver in den Lauf setzte darauf die Hülse als Pfr::ipfen 
und zuletzt die Kugel. Die Patronen zu den lnfanterie­
gewehren wogen 53 Gramm. Infolge dieses l�ohen Ge­
wichtes konnte der Schütze zu der damalrgen noch 
schweren Bewaffnung, nur et�a 50 Patronen mitnehme?. 
Die Papierpatrone hatte auch eine schwache Stelle, sie 
wurde leicht feucht und dadurch unbrauchbar. 

B. Hinterlader
Der Uebergang vom Vorder- zum Hinterlader ist in der 

Waffengeschichte als einer der bedeutendsten Schritte an­
zusehen. Schon seit eiern 16. Jahrhundert versuchte man, 

Hinterlader herzustellen. Napoleon I. hatte wiederholt zur 
Herstellung von Hinterladern angeregt. Eine solche Er­
findung gelang aber erst im Jahre 1836. Der verdienst­
volle Erfinder war Nikolaus Dreyse. Dieser soll bereits 
im Jahre 1806, als er, erst 19 Jahre alt, einige Tage nach 
der Schlacht bei Jena über das Schlachtfeld ging und 
die Unzulänglichkeit der dort herumliegenden Steinschbß­
gewehre erkannte, sich mit der Herstellung eines ver­
besserten Modells befaßt haben. Bereits im Jahre 1827 
legte er dem preußischen Kriegsministerium ein ver­
bessertes Vorderladermodell vor. Im Jahre 1832 wurde 
von ihm ein weiteres Modell vorgelegt. Die ersten Hinter­
lader gelangten in den Jahren 1833 und 1836 zur Vorlage. 
Nachdem die Versuche abgeschlossen waren, erfolgte im 
Jahre 1841 die E_inführung der neuen Waffe, welche als 
erste serienmäßig hergestellte einen Drall aufwies. Die neue 
Waffe erhielt die Bezeichnung „Zündnadelgewehr 1841", 
wurde jedoch zum Zwecke der Geheimhaltung als leichtes 
Perkussionsgewehr bezeichnet. An Feuergeschwindigkeit 
waren die Zündnadelgewehre den Vorderladern um das 
Dreifache überlegen. Das Visier bestand aus einem Klapp­
visier mit einer großen und einer kleinen Klappe. Höchste 
Visierstellung 600 m. 

Die Patrone bestand aus einer zylindrischen Papphülse, 
in deren Basis sich die Pulverladung (4,85 Gramm) be­
fand. Darauf saß der aus Papier zusammengerollte und 
gepreßte Pappspiegel (Zündspiegel), der das Zündmittel 
- die Zündpille - und das Geschoß, welches 31 Gramm 
wog, aufnahm. Der Pappspiegel wurde beim Schuß durch 
die Züge gepreßt und nahm dabei das Geschoß mit. Letz­
teres von kleinerem Durchmesser (13,6 mm) als das Ka­
liber des Laufes, welches 15,4 mm betrug. Dieses Geschoß 
hat mehrmals seine F:irm gewechselt, Rundkugel, Spitz­
geschoß, Langblei. Beim Schusse mußte die Zündnadel zu­
erst das Pulver durchstechen und dann erst die Zündpille 
zur Entzündung bringen. Diese war vor die Ladung ge­
legt, um ein völliges Verbrennen des Pulvers zu erreichen. 
Die Zündnadelgewehre hatten eine Anfangsgeschwindigkeit 
von 296 m/sek. 

Oesterreich änderte im Jahre 1866 seinen ballistisch 
guten Vorderlader Modell 1865 in einen Hinterlader nach 
dem Klappsystem des österreichischen Gewehrfabrikanten 
Wänzel um. Dieses sogenannte Wänzelgewehr hatte ein 
Kaliber von 15,4 mm. 

Bayern änderte 1867 seinen Vorderlader . Modell 1858 
(Kaliber 13,9 mm) zu einem Hinterlader nach dem System 
Podewils um. Dieses Gewehr stand in ballistischer Lei­
stung der des Zündnadelgewehres nahe. 1869 begann die 
Einführung des Werdergewehres, ein Hinterlader mit F3ll­
blockverschluß. Dieses Gewehr kann als die beste Infan­
teriewaffe seiner Zeit angesehen werden. 

Frankreich führte im Jahre 1866 ein verbessertes Zünd­
nadelgewehr (Kal. 11 mm) ein, welches als Chasepoc­
gewehr bezeichnet wurde. 

Mit der Erfindung der Metallpatrone fielen viele bisher 
ungelöste Probleme weg, und der Hinterlader war erst 
richtig lebensfähig geworden. Der feste Abschluß des 
Laufes, durch die elastische Metallpatrone ermöglichte es, 
einfachere Verschlüsse zu bauen, welche den gasdichten 
Abschluß des Laufes bewirkten. 

Oesterreich nahm im Jahre 1867 für sein neues 11-mm­
Gewehr den Wellblockverschluß, den Josef Werndl und 
sein Werkmeister erfunden hatten. In diesem Gewehr ent­
stand dem amerikanischen Remington-Gewehr ein ernst­
hafter Konkurrent, denn das Werndlgewehr hatte eine um 
20 Prozent höhere Schußfolge bei gleichem Trefferbild. 

In England wurde im Jahre 1871 das Martin-Henry­
Gewehr eingeführt, welches ein Kaliber von 11,43 mm 
(0,45 Inch.) und einen Fallblockverschluß hatte. 

Spanien führte im Jahre 1871 das amerikanische Reming­
ton-Gewehr ein, eine Waffe von 11 mm mit Fallbl:ick­
verschluß. 

Mit der Zeit dachten die Waffentechniker auch daran, 
mit dem Kaliber etwas herunterzugehen und dem Soldaten 
dafür mehr Munition mitzugeben, denn der Muniti:Jnsver­
brauch war bei den neuen Waffen erheblich gestiegen. 

Die französische Armee wurde im Jahre 1886 mit dem 
Lebelgewehr bewaffnet, welches ein Kaliber von nur 
mehr 8 mm hatte. 

Josef .Werndl, der Begründer der Waffenindustrie in 
Steyr, befaßte sich schon sehr früh mit der Konstruktion 
eines Mehrladegewehres. 
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Den deutschen Waffentechnikern gelang mit der Erfin-
dung des Mauserinfanteriegewehres dieser Wurf. _ 

In Oesterreich wmde im Jahre 1895 das Mannllcher­
gewehr M 95 eingeführt, welches ein Kaliber von 8 mm 
und einen Zugkolbenverschluß hatte. Zur gleichen Zeit 
wurde in Ferlach und in Steyr, den Zentren der öster­
reichischen Waffenindustrie, auch das Mauser-Streifenla_de­
Gewehr M 93/95 erzeugt und nach Uebersee, nach_ Mexiko, 
verkauft. Zu dieser Zeit befand sich die Winchester 
Repeating Arms C;:i., die bedeutendste Waffen- und Muni­
tionsfabrik in Nordamerika, erst im Aufbau.· 

Nun jagte eine Erfindung die andere, und mit d�r Er­
findung des Maximgewehres, welche dem Amerikaner 
Maxim gelang und die im Jahre 1883 patentiert wurd�, 
war das Zeitalter der automatischen und halbaut::Jmah­
schen Waffen angebrochen. Zu Anfang des 20. Jahrhun­
derts war diese Waffe in fast allen· Staaten eingeführt. 

Die Belgier taten es den Deutschen gleich und wählten 
für ihre Armee das Mausergewehr im Jahre 1889, welches
aber nur ein Kaliber von 7,65 hatte. 

Die Armee des Zaren wurde im Jahre 1891 mit dem 
Mossin-Nagant-Gew�hr ausgerüstet. Diese Waffe hatte ein 
Kaliber von 7,62 mm, welcher die Russen auch bis heute
treu geblieben sind. 

In Deutschland wurde im Jahre 1898 das Mausergewehr 
eingeführt. Diese Waffe hatte ein Kaliber von 7,9 (7,92 mm). 

In Spanien wurde im Jahre 1893 ebenfalls ein Mauser­
gewehr nach dem deutschen Muster eingeführt. 

Langsam wurde nun auch von dem Geschoß, welches 
eine abgerundete Geschoßspitze hatte (Ogivalgeschoß), a_b­
gegangen und das Spitzgeschoß eingeführt, nachdem die­
ses bessere ballistische Leistungen zu verzeichnen hatte. 

Alle diese Waffen waren Mehrlader, das heißt, es konn­
ten in einem Magazin bis zu fünf Patronen untergebracht
werden. 

Cend.-Revierinspeklor Johann Wieser, verstorben 
Von Gend.-Revierinspektor JOHANN SECHSER, Gendar­

merieabteilungskomm.and-o Judenburg 

Innerhalb des ersten Halbjahres 1963 hat das Gendar­
meriepostenkommando Judenburg zwei tüchtige Beamte 
durch Todesfälle verloren. Am 14. Februar starb der drei 
Fremdsprachen kundige prov. Gendarm Werner � r _i t z an 
den Folgen eines Herztumors und am 17. Juru 1st der 
tüchtige, vielseitig ausgebildete und verwendbare _Gend.­
Revierinspektor Johann W i e s e  r an einem Herzinfarkt 
gestorben. Der Verlust der beiden Gendarmeriebeamt�n 
wirkt sich bei der Pers;:inalknappheit in der Gendarmerie 
für den Dienst sehr nachteilig aus. 

Gend.-Revierinspektor Wieser war erst 48 Jahre alt. 
Von 1937 bis 1938 leistete er seinen Präsenzdien.st, wurde 
dann in die Deutsche Wehrmacht übernommen, kehrte 
im August · 1945 aus der Kriegsgefangenschaft zurück und 
trat bereits im Oktober 1945 in die Bundesgendarmene 
ein. Im Jahre 1957 hat er den Fachkurs an der Gen­
darmeriezentralschule jn Mödling absolviert. Er war ein 
vielseitiger Beamter, der auch beim Bezirksgendar_merie­
und beim Gendarmerieabteilungskommando sowie 1m 
Lichtbild- und im Alpindienst verwendet werden konnte. 

Am 20. Juni 1963 wurde Gend.-Revierinspektor Johann 
Wieser in Judenburg unter großer Beteiligung der Bevöl­
kerung aus allen Kreisen mit einem Gendarmeriekondukt 
und Gendarmeriemusik auf dem Stadtfriedhof zur ewigen 
Ruhe beigesetzt. Die Grabrede hielt sein Abteilungskom­
mandant Gend.-Oberstleurtnant Ludwig W a s s e r m a n n, 
der ihm Dank und Anerkennung für seine beispielhafte 
Dienstleistung im Namen des Landesgendarmeri.ekomi:nan­
dos und im eigenen Namen aussprach mit der Ver,siche­
rung, daß die schwer getroffene Witwe der Unterstutzung
durch die Gendarmerie sicher sein kann und dem Ver­
storbenen im Gendarmeriekorps ein dauerndes Angeden­
ken bewahrt werden wird. 

Ein Vertreter der KdEö hat am Grabe des Verstorbenen 
einen Kranz niedergelegt und ehrende Worte gesprochen.
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Das Abzeichen der Cendormeriezentrolschule 
Von Gend.-Oberleutnant GERHARD BERGER, 

Gendarmeriezentralschule 

Geleitet von dem Wunsche, 
die Verbundenheit aller Absol­
venten von· gehobenen Fach­
kursen und Fachkursen mit 
der Schule wachzuhalten und 
die Erinnerung an die Schul­
stadt Mödling zu vertiefen, hat 
der Kommandant der Gendar-
meriezentralschule Mödling 
Gend.-Oberst Otto R a  u -
s c h e r  - aus Anlaß des drei­
ßigjährigen Bestandsjubiläums 
dieser Schule - ein Ansteek­
abzeichen geschaffen. 

Das Schulabzeichen stellt 
sich dar als Wappen der Stadt 
Mödling, darüber 2 Korpszei­
chen, dazwischen die Initialen 
der Gendarmeriezen tralschule. 

Unter dem Stadtwappen ist die Jahreszahl der Gründung 
der Gendarmeriezentralschule - 1930 - zu ersehen. Das 
am 24. Jänner 1458 von Kaiser Friedrich III. der Stadt Möd­
ling verliehene Wappen zeigt oben in Rot eine silberne 
Binde; unten in Grün einen silbernen, rot bewehrten 
Panther, somit die Wappen Oesterreichs und Steiers. 

Das Schulabzeichen wird an Gendarmeriebeamte abge­
geben, die seit 1956 einen gehobenen Fachkurs oder einen 
Fachkurs in Mödling absolviert haben oder dem Stabsper­
sonal der Schule angehören. 

Das Abzeichen darf nur von den vorerwähnten Beamten 
und nur zur Zivilkleidung getragen werden.• 

Der Ankauf erfolgt freiwillig. 
Der jeweilige Selbstkostenpreis wird den Landesgendar­

meriekommanden bekanntgegeben; er beträgt zur Zeit 
17 S je Stück. 

Verhütet Woldbründe 
Von Gend.-Revierinspektor OTTO JONKE, Saalfelden 

Die Trockenheit ist ein bedeutender Verbündeter von 
Waldbränden. Achtlos und unbedenklich weggeworfene 
Glutteilchen einer Zigarette, eines noch glimmenden 
Streichholzes, dem Schorns_tein oder einer Lokomotive ent­
flogene Funken werden _ _ m den von der sommerlichen 
Hitze ausgetrockneten Waldern zum Herd eines oft ver­
heerenden Brandes. Hat das Feuer in unwegsamer Wald­
gegend Fuß gefaßt, läßt es nur wenige oder gar keine Be­
kämpfungsmaßnahmen zu, . dann ·wird der Brand zur 
furchtbaren Katastrophe. Die le_chzende Zunge springt von 
Baum zu Baum, verwandelt grunen Wald m ein tobendes 
Flammenmeer. Alle Stämme s_1I1ken in Asche, die Tiere 
im Walde kommen im Brande Jammer!Jch um. Waldbrände 
lassen eine traurige Oede hmter sich, aus der die ver­
kohlten Stämme ihre dunklen Stumpfe mahnend gegen den 
Himmel recken. Wie sehr solHe doch solche _M�ung von 
llen beherzigt werden, es wurde dann meist Jeder ein­

:elne alles daransetzen, eine solche Verhe-erung zu ver­
hüten. Die meisten Brände in uns-eren W.äldern entstehen
durch nachlässige Wanderer und Ausflugler, wenngleich 
dies oft nur schwer oder sehr selten nachgewiesen wer­
den kann. In einer solchen Trockenperiode genügt ein 
Funke um den Wald in Brand zu stecken, denn er ist dürr 
wie z�nder. Eine lässig weggeworfene Zigarette hat schon 
manchen Wald und manches Objekt am Gewissen. Wie oft 
bemerkt man, wie aus einem fahrenden Aut'?, aus einem 
flitzenden Zug bedenkenlos eine glühende Zigarette ge­
worfen wird. Fällt sie nicht auf die Straße selbst, sondern 
auf den dürrgrasigen Wegrand, so entzündet sich das Boden­
gewächs im Nu. Das Feuer breitet sich rasch aus, sucht 
mehr und noch mehr Nahrung - und findet sie. Häufig 
verursachen auch Kinder solche Brände, wobei die Schuld 
meist auf die Eltern fällt. Kinder sollen beizeiten wissen, 
daß Zündhölzer kein Spielzeug sind. Anfangs sollte ein 
einfaches Verbot genügen, nicht mit entzündbaren Din­
gen zu spielen. Später kann, ja soll man den Kindern die 
Verwüstungen zeigen, die das Feuer hier und dort ange­
richtet hat, ihnen ernsthaft ans Herz legen, wie die Tiere 
und Vögel, im brennenden Wald gefangen, entsetzlich zu­
grunde gehen müssen. 
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4. Frühlingsfohrl der Kroftf ohrseklion des GSVOÖ
V,m Gend.-Major EWALD SCHWEITZER, Sektionsleiter der Kraftfahrsektion des GSVOö, Linz 

Die 4. Frühlingsfahrt liegt hinter uns; bei strahlendem 
Sonnenschein konnte diese Veranstaltung, die nun schon 
zur Tradition geworden ist, am 9. Juni 1963 abgehalten.
werden. 

Die Teilnehmer versammelten sich schon am frühen 
Morgen mit ihren Fahrzeugen im Hof des Landesgendar­
meriekommandos in Linz, und pünktlich nach Programm 
rollte die Kolonne vom Start. Die nahezu endlos schei­
nende Schlange von Fahrzeugen bewegte sie� von Linz 
in Richtung Norden, hinauf in das schöne Muhlv1erteL 

Nach dem Motto „Lerne deine Heimat kennen"' ?mg 
es über Ottensheim, Neufelden und Rohrbac_? nach Aigen 
im Mühlviertel. Beim Eintreffen in dem schonen Ort, d_er 
für uns Festschmuck angelegt hatte, zählten wir _ berei_ts 
280 Teilnehmer mit 70 Fahrzeugen. Das allem 1st em 
Beweis dafür, welcher Beliebtheit sich diese Veranstaltung 
erfreut. 

Am Marktplatz in Aigen wurden die Teilneh�er vom 
Bürgermeister offiziell begrüßt und von der Musikkapelle 
herzlich in Empfang genommen. Nach einer kurzen Pa�1se, 
die uns durch die Musikkapelle zu einem Genuß wurde, 
setzte die Kolonne ihre Fahrt fort. 

Ein längerer Halt am Schlagbaum gewähr_te den Teil­
nehmern einen kleinen Einblick über den �1sernen Vor­
hang, und mit Läche)n wurde �ur Kenntnis genommen, 
daß das Erscheinen emer derartigen Autokolonne an der 
Grenze auf tschechischer Seite gleich einen Alarm aus­
zulösen schien. 

Der ewig grüne Böhmerwald nahm die Kolonne auf, 
die entlang der Schwemmkanalstraße über Sonnenwald 
und vorbei an der Böhmerwaldkapelle hinauf zum Mol­
daublick zog. 

Ein wundervoller Blick über den Moldaustausee, . auf 
den Ort Oberplan, öffnete sich . den Beschauern. D1e:er 
schöne blaue See, der so eindrmg!Jch zum Baden ein­
geladen hätte, war leider unerreichbar. 

Der Bezirksgendarmeriekommandant von Rohrb'.1ch, 
Gend.-Kontrollinspektor Kimberger, gal:J �ls Ortskundiger 
ausgezeichnete Erläuterungen und wurd1gte das L_eben 
und Wirken des großen Heimatd1�hter� Ada_lbert Stifter, 
in dessen unmittelbarer Heimat sich die Teilnehmer be­
fanden in einem eindrucksvollen Vortrag. 

Tief 'beeindruckt von der überwältigenden Würde dieser 
Landschaft fuhr man über die Höhenstraße, vorbei_ am 
Stifterdenk'inal, wieder tief hinab ins Tal nac� Aigen.

Bei einer ausgiebigen Mittagsrast konnten _füe Te!l­
nehmer, überdies wunderbar betreut, neue Krafte sam­
meln. 

So wie jedesmal schloß sich. als sportliche Veranst�l­
tung nun eine Fuchsjagd an. Sie war diesmal besonders 
originell. da nur zu Fuß gesucht werden durft� und der 
Fuchs, in der Person des Kameraden L_angw1eser, �uf 
eine besonders ausgefallene Idee kam, mdem er sich 
in einen Firmgöden verwandelte, der mit zwei flotten 
Braunei"' in einer Festtagskutsche durch den_ Ort raste. 
Allgemeine Heiterkeit herrschte, da meistens em Schwar� 
von Menschen hinter dem fahrenden Wagen (1er war 
und den Fuchs im wahrsten Sinne des Wortes Jagte. _Es 
hedurfte wahrlich einigen Geschickes, bei dieser schw1e-

rigen Konkurrenz einen Preis zu erringen. Trotzdem 
schafften es 20 Teilnehmer, von denen die ersten sechs 
hier angeführt seien: 

1. Wilhelm Spindler, Rohrbach; 2. Rudolf .Humer, Traun­
kirchen; 3. Walter Bayer, Urfahr; 4. Alois Klopf, R::ihr-

Der Landesgendarmerickommandant Gend.-Oberst Dr. Ern�t Mayr 
mit dem „Fuchs" Gend.-Rayonsinspektor Kurt Langw1cser 

bach; 5. Peter Quirchmayr, Gmunden; 6. Max Würflin­
ger, Gmunden. 

Den Siegern winkten sehr schöne Preise, die im Rah­
men einer Preisverteilung durch die Gattin des Land�s­
gendarmeriekommandanten und dem Landes�endarmene­
kommandanten Gend.-Oberst Dr. Mayr uberreicht wurden. 

Für eine festliche musikalische Umrahmung sorgte ent­
gegenkommenderweise der all:eits bekannte �ape_llmeister 
und Komponist Albert Balds1efen von Radio Lmz. 

Mit einigen Gemeinschaftsgesängen schloß das Fest bei 
bester Laune. 

An dieser Stelle sei allen Freunden und Mitarbeitern, 
die durch ihre Teilnahme und ihre mühevolle Arbeit zum 
Gelingen beigetragen haben, aufrichtig Dank gesagt. 

Ganz besonders aber dem Straßenwachtfahrer des
OöAl\lITC, der die Kolonne treu begleitete und tech­
nisch hervorragend betreute. 

CSV Sulzburg 
Erfolge der Schützenmannschaft 

Die Schützenmannichaft des GSV Salzburg (Gend.­
Patrouillenleiter Franz Wenger, Gend.-Patrouillenleiter 
Franz Dambauer, Gend.-Rayonsinspektor Roman Forst­
huber und Gend.-Patrouillenleiter Franz Auinger) nahm 
an dem Eröffnungsschießen am Landeshauptschießstand in 
Salzburg teil. Die Mannschaft konnte sich in einem 400 
Mann starken Feld gegen stärkste KonkuTrenz sehr gut 
behaupten und beachtliche Erfolge erzielen. 

Besonders gut schnitten unsere Schützen beim Pistolen­
schießen <1uf die Wendescheibe ab, w;:i Gend,-Patrouillen-
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leiter Dambauer den 8., Gend.-Rayonsinspektor Forsthuber 
den 24., Gend.-Patrouillenleiter Wenger den 37. und Gend.­
Patrouillenleiter Auinger den 43. Platz erringen ko_nnte. 

Die weiteren Ergebnisse: 
Kreisscheibe, stehend, Entfernung 100 m: 28., Gend.-Patrouil­

lenleiter Franz Wenger; 
Kreisscheibe, liegend, Entfernung 100 m: 48., Gend.-Patrouil­

lenleiter Franz Dambauer; 
Festscheibe, Tiefschuß: 89., Gend.-Rayonsinspektor Roman 

Forsthuber; 
Gedenkscheibe, Tiefschuß: 75., Gend.-Patrouillenleiter Franz 

Dambauer; 
Schleckerscheibe, Tiefschuß: 66., Gend.-Patrouillenleiter 

Franz Wenger. 
Folgende Leistungsabzeichen wurden von den Schützen 

erworben: 

Meisterschaftsabzeichen „Salzburger Stier": 
Gold: Gend.-Patrouillenleiter Franz Dammbauer und 

Gend.-Patrouillenleiter Franz Wenger; 
Silber: Gend.-Patrouillenleiter Rudolf Auinger und Gend.­

Rayonsinspektor Roman Forsthuber. 
Leistungsabzeichen des Landeshauptschießstandes Salz­

burg: 
Gold mit Eichenlaub: Gend.-Patrouillenleiter Franz Dam­

bauer und Gend.-Patrouillenleiter Franz Wenger; 
Gold: Gend.-Rayonsinspektor Roman Forsthuber. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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� DIE FREIZEIT � 
X X 
X X 
X X 

X Verstand und G�ist sieht man hier x 

� und Schaffenskraft - ein Elixier; � 
X X 
X darum du gutes, altes Steckenpferd x 

� bist grad' in dieser Zeit nun Goldes wert. � 
X X 
X X 
X Einer wirkt mühselig nach dem Rechten, x 
X X 

X sortiert das Gute von dem Schlechten; x 

� in seiner Freizeit, ist er ein Genie, � 

� er betreibt Botanik und Ökonomie. � 
)( )( 

� Ein Kenner für Gedichte und Photographie � 

� nützt die Freizeit für Lyrik und Geographie; � 

� nach harter Arbeit und schwerem Dienst fürwahr � 

� schätzt er die Natur ganz wunderbar. � 
)( )( 

� Ein Fachexperte, gut bekannt, � 

� sorgt für Lesestoff im ganzen Land; � 

� während der Freizeit, als geistiger Verehrer, � 

� führt er das Prädikat „Kraftlahr-Lehrer". � 
X X 

� Nun kommt ein großer Künstler hier zu Wort, � 

� der hämmert und bastelt immerfort; � 

� �us einem Stück Holz, ob rund, ob hohl, � 

� baut er eine große Kassette wundervoll. � 
X X 

� Wer sich nach Sport und Literatur nun sehnt, � 
X dem werden Geist und Glieder gut gedehnt; x 
X X 

x denn die Bergwelt gibt herrliche Möglichkeit x 
)( X 
X zum Vertreib deiner schönen, freien Zeit. x 
X 

X 

)( 

)( 

)( 

)( 

)( 

)( 

RUDOLF WOHL TRAN 
GENO.-RAYOHSINSPEKTOR 
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X 
X 
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Der Österreichische Cendormerie-Sporlverbond 
slelll vor: 

Cendormerie-Revierinspeklor Egon Bereiter 
Seit über 30 Jahren ist Gend.-Revierinspektor Bereiter 

aktiver Sportler. Er begann im Jahre 1930 als aktives 
Mitglied der Vorarlberger Turnerschaft. In den folgenden 
Jahren war er oftmals erfolgreicher Teilnehmer an Vor­
arlberger Landesmeisterschaften sowie bei anderen in­
und ausländischen Leichtathletik-Wettkämpfen. 

Seit der Gründung des Gendarmeriesp.Jrtvereines Vor­
arlberg ist Gend.-Revierinspektor Bereiter nicht nur als 
aktiver s·portler erfolgreich tätig, sondern auch gleich 

erfolgreich als Funktionär der Sekti::men Fußball, Faust­
ball und Leichtathletik am Werke. Besonders erwäh!"lens­
wert ist die sieggewohnte Faustballmannschaft des GSV 
Vorarlberg, der Bereiter als Sektionsleiter vorsteht; die 
heute erreichte große Klasse der Vorarlberger Gendarmen 
im Faustballsport ist sicher der beste Lohn für seine 
nirr.mermüde Tätigkeit. 

Gend.-Revierinspektor Bereiter wurde vom Vorstand 
des GSV Vorarlberg im Jahre 1961 als Beisitzer in die 
Verbandsleitung des öGSV entsendet. Im März 1963 wurde 
er zum Verbandskapitän der Vorarlberger Faustballer 
bestellt. Der Vorarlberger Hand- und Faustballverband 
zeichnete sein� Leistungen durch die Verleihung des 
Ehrenzeichens m Bronze aus, und der Gendarmeriesport­
verein Vorarlberg würdigte sein verdienstvolles Wirken 
durch die Auszeichnung mit dem Silbernen Ehrenzeichen 
des GSV Vorarlberg. 
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Die erslen Schießleislungsobzeichen 
Es sind seit der Einführung des Schießleistungsabzei­

chens des öGSV erst wenige Wochen vergangen. 
Die Verbandsleitung freut sich daher ganz besonders, 

daß von Gendarmeriebeamten bereits ein Schießleistungs­
abzeichen in Gold, ein Schießleistungsabzeichen in Sil­
ber und ein Schießleistungsabzeichen in Bronze erworben 
wurden. 

Es zeigt sich überhaupt, daß die aufgestellten Bedin­
gungen so gewählt sind, daß sie einerseits von trainier­
ten Schützen erfüllt werden können und anderseits auch 
für die ausgezeichneten Schützen einen erfreulichen An­
reiz bieten. 

Wir gratulieren: 
Gend.-lVIajor Alois Farnleitner (GSVK) zum Goldenen 

Schießleistungsabzeichen, 
Gend.-Rayonsinspektor Johann Bergmoser (GSVK) zum 

Silbernen Schießleistungsabzeichen und 
Gend.-Rayonsinspektor Friedrich Walter (GSVV) zum 

Brcnzenen Schießleistungsabzeichen. 
Die Verbandsleitung 

CSV Oberiislerreich 
Abteilungs- und Bezirksmeisterschaften im KK-Schießen 

Am 25. Mai 1963 wurden in Gosau die Abteilungs- und 
Bezirksmeisterschaften des Gendarmerieabteilungskomman­
dos Gmunden erstmalig mit KK-Waffen ausgetragen. 

An diesem Schießwettbewerb haben sich 60 Sci1ützen 
- Gendarmen und Zivilgäste - beteiligt.

Abteilungsmeister wurde: Gend.-Rayonsinspektor Her­
mann Klinglmair; 

Bezirksmeister wurden: Gend.-Rayonsinspektor Hermann 
Klinglmair und Gend.-Rayonsinspektor Alfred Jakob. 

Auf den weiteren Plätzen folgten: Gend.-Rayonsinspek­
tor Adolf Fröschl, Gend.-Rayonsinspektor Ernst Greger, 
Gend.-Revierinspektor Johann Spanlang und Gend.-Revier­
inspektor Franz Eckkrammer. 

Im Zimmergewehrwettbewerb siegten: Gend.-Ray::ms­
inspektor Robert Höller, Gend.-Rittmeister Alfons Kaß­
mannhuber und Gend.-Rayonsinspektor Leopold Spitzbart. 

SOS Kinderdorf erhüll einen Pkw „Steyr Fiol 600" · 
zum Geschenk 

Am 28. Juni 1963 hat die offizielle Verkaufsstelle der 
Steyr-Daimler-Puch AG Fritz Nekam in ihrem Stadt­
geschäft in Wien I, Rathausplatz 4, im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde aus Anlaß der Auslieferung des 
20.000sten Kraftfahrzeuges seit 1945, dem Leiter des SOS­
Kinderdorfes Direktor Dr. h. c. Hermann Gmeiner einen 
Steyr-Fiat der Type 600 übergeben. 

Gleichzeitig wmden an den 20.000sten und an die bei­
den nachfolgenden Kunden Geschenke übergeben, und 
zwar an Anton Schimek, Wien XXI, ein Puch-Moped, an 

Franz Mui.k, Mannswörth, fünf für seinen Wagen passende 
Reifen und an Josef Sima, Bruck an der Leitha, ein 
Geschenkkorb, in ·dem sich unter anderem ein Autoradio 
befand. 

Die ausgelieferten 20.000 Kraftfahrzeuge von einer Aus­
lieferungsstelle, an sich schon eine beachtliche Anzahl, 
würden nicht nur, hintereinander aufgestellt, eine Länge 

Im Hintergrund der Pkw, links Direktor Nekam, rechts Direktor 
Dr. h. c. Gmeiner 

von fast 100 km ergeben, sondern sprechen auch für die 
Qualität der gelieferten Kraftfahrzeuge und die ausgezeich­
nete Bedienung der Käufer durch die Verkaufsstelle Fritz 
Nekam. 

Direktor Fritz Nekam persönlich übergab nach einem 
Rückblick über die Erzeugerfirma Steyr-Daimler-Puch und 
seine ve�kaufsstelle den Personenkraftwagen und brachte 
zum Ausdrucke, auf diese Art dem gemeinnützigen Werk 
,,SOS Kinderdorf" einen Beitrag zu leisten und des Be­
triebserfolges_ der Verkaufsstelle zu gedenken. 

Direktor Gmeiner dankte für das Geschenk und meinte, 
das Kraftfahrzeug sei ein weiterer Baustein zu den vie­
len, auf denen das Gemeinschaftswerk des SOS-Kinder­
dorfes aufgebaut sei. 

An der Feierstunde nahmen Vertreter der Fa. Steyr­
Daimler-Puch, der Verkaufsstelle Fritz Nekam, der SOS­
Kinderdorigemeinschaft, des öffentlichen Lebens sowie 
der Presse teil. 

Weltkurort Bodgoslein 
Von Gend.-Revierinspektor HERl\1ANN HOLZFEICHTNER, Badgastein 

Wo noch vor etwa 150 Jahren einige ärmliche Gehöfte 
und ein paar Badehäuser an den steilen Bergflanken kleb­
ten und das stufenförmige Felsmassiv um den tosenden, 
symbolhaften Gasteiner Wasserfall nur Alpenflora und 
einzelne Baumgruppen zierten., erheben sich heute auf 
den knappen, zumeist dem Fels entrissenen Plätzen gigan­
tische Hotelpaläste, moderne Kurhäuser und gemütliche 
Pensionen. Dazwischen schlängeln sich bergauf, bergab 
Straßen und Promenaden, auf denen stets reger Fahrzeug­
und Fußgängerverkehr pulsiert. Aber die Geschichte Bad­
gasteins begann nicht erst mit seinem vor etwa 100 Jah­
ren einsetzenden enormen Aufschwung. Funde aus der 
Römerzeit, interessante Sagen aus der Zeit der Christiani­
sierung Salzburgs und eine große Menge aufschlußreicher 
Dokumente geben Zeugnis davon, daß das Gasteiner Tal 
mit dem über 2000 Jahre zurückreichenden Goldbergbdu 
und Badgastein mit seinen Thermalquellen auch bis zur 

Mitte des vorigen Jahrhunderts eine bewegte Geschichte 
aufzuweisen hat. Auf diese zweifellos sehr interessante 
Historie des Gasteiner Tales, über die sowohl Kurdirektor 
i. R.. Heinrich von Zimburg als auch der Hauptschul­
lehrer Hinterseer von Bad Hofgastein erschöpfende Werke
der Oeffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben, kann im
Rahmen dieses Artikels nicht näher eingegangen werden.

Errichtung der Gemeinde Badgastein und eines Gendar-
meriepostens in Bad Hofgastein 

Nach der im Jahre 1849 erfolgten Errichtung der Gen­
darmerie in der ganzen Monarchie wurde bereits im Jahre 
1850 in dem inmitten des Gasteiner Tales liegenden Bad 
Hofgastein ein k. k. Gendarmerieposten aufgestellt. Die 
damals berittenen vier Gendarmen hatten das ganze Ga­
steiner Tal von der Gasteiner Klamm bei Lend bis ins 
Anlau(tal und Naßfeld bei Böckstein zu überwachen. In-
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folge seiner zentralen und das ganze Tal beherrschenden 
Lage war Hofgastein seit dem Mittelalter der Sitz zahl­
reicher Adelsgeschlechter, darunter der bekannten Weit­
moser sowie P.ines erzbischöflichen Pflegegerichtes. Im 
Jahr 1849 wurden nach der neuen österreichischen Reichs­
verfassung die Gemeinden geschaffen und die heutige Ge­
meinde Badgastein unter dem Namen Wildbad-Böck-
stein" errichtet. 

" 

Der Aufstieg Badgasteins vom Wildbad zum Weltbad 

Die „Wildbadzeit" Badgasteins ging damals bereits ihrem 
Ende zu. Mit dem Bau der ersten Großhotels und einer 
Wasserhebemaschine zum Thermalwassertranspart an ent­
legene Stellen wurde der Aufstieg zum Weltkurort ein­
geleitet. Die Zahl der Kurgäste stieg von Jahr zu Jahr 

beträchtlich an und erreichte im Jahre 1855 bereits 3000. 
Wohl aus diesem Anlaß und mit Rücksicht darauf, daß in 
zunehmendem Maße „hohe und allerhöchste Herrschaften" 
Badgastein besuchten, wurde der Stand des Gendarmerie­
postens in Bad Hofgastein auf sechs Gendarmen erhöht 
und außerdem von Mai bis September Beamte des da­
maligen k. k. Polizeikommissariates Salzburg nach Bad­
gastein kommandiert. Natürlich fehlte es schon damals 
nicht an genauen Instruktionen, an strengen und gehei­
men Weisungen anläßlich der Anwesenheit hoher Herr­
schaften im Weltbad. 

Welche Bedeutung einem ordnungsgemäßen Kurbetrieb 
von höchster Stelle beigemessen wurde, bestätigt die Tat­
sache, daß im Jahre 1863 die k. k. Kurinspektion dem Poli­
zeikommissariat Salzburg unterstellt worden ist. 

Die Entwicklung Badgasteins wurde durch die im Jahre 
1875 erfolgte Eröffnung der Giselabahn (Strecke Salzburg 
-Innsbruck) zusätzlich begünstigt, weil der Kurort da­
durch auf 25 km an das internationale Eisenbahnnetz heran­
rückte, was eine wesentliche Verbilligung und Verkür­
zung der Anreise und dieses wiederum ein ruckartiges 
Ansteigen der Kurgästezahl zur Folge hatte. 

Der hierauf einsetzende enorme Gästezustrom veranlaßte 
das damalige Landesgendarmeriekommando Salzburg ab
1877 in Badgastein für die Saisondauer eine mit zwei Gen­
darmen besetzte Gendarmerieexpositur zu errichten. Diese 
Expositur wurde erst 20 Jahre später in einen ständigen 
Gendarmerieposten umgewandelt. Eine derart sparsame 
Personalpolitik in einem Weltkurort war nur dadurch 
möglich, daß in den fünf Jahrzehnten bis zur Eröffnung 
der Tauernbahn nur das bestsituierte Publikum Bad­
gastein besuchen konnte und von der Hotellerie nur ver­
läßlichstes Personal aufgenommen wurde. Mit Ausnahme 
von zwei Jägerm::irden durch Wilderer in der weiteren 
Umgebung von Badgastein war von 1850 bis zur Jahr­
hundertwende keine ins Gewicht fallende Kriminalität 
zu verzeichnen. Dessenungeachtet wurde der Gendarmerie­
posten anläßlich des Besuches „allerhöchster Herrschaf­
ten" fallweise verstärkt. Für die mit großer Umsicht und 
Ausdauer geleisteten Dienste wurden viele Gendarmen mit 
in- und ausländischen Orden ausgezeichnet oder erhiel­
ten Belohnungen und Belebungen, woraus allein auf die 
enorme Beanspruchung des Postens geschlossen werden 
kann. 

Die ständig ansteigende Kurgästezahl hatte eine rege
private und öffentliche Bautätigkeit zur Folge. Großhotels 
und elegante Kurhäuser schossen wie die Pilze aus dem 
Boden, von der Gemeinde wurde ein Elektrizitätswerk 
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gebaut und die Thermalquellen besser gefaßt und aus­
gebaut, um dem steigenden Thermalwasserbedarf gerecht 
werden zu können. Uebrigens bestand damals für die 
Quellen die große Gefahr, daß sie der privaten Speku­
lation anheimfallen würden, weil das damals verschuldete 
Land Salzburg als Eigentümer unter anderem auch zum 
Verkauf der Gasteiner Thermalquellen gezwungen war. 
Diese für das ganze Gasteiner Tal gefährliche Situation 
bannte der damalige weitsichtige Bürgermeister und kai­
serliche Rat Carl Straubinger dadurch, daß er 1886 Kai­
ser Franz Joseph zum Ankauf der Quellen und des Bade­
schlosses durch den „allerhöchsten Familienfonds" für 
550.000 Gulden zu bewegen verstand. 1897 erhielt die Ge­
meinde Badgastein das Pachtrecht, dem später die käuf­
liche Erwerbung der Quellen folgte. Viel Interessantes 
gäbe es über die Gasteiner Therme zu berichten; nur um 
dem Ahnungslosen einen Begriff über den gewaltigen aus 
der Erde quellenden Segen zu machen, sei erwähnt, daß 
die 15 Quellen mit insgesamt 44 Austritten binnen 24 Stun­
den 4613,2 Kubikmeter (das ist ein Behälter von 24 X 24 x 8 m)
des heilenden Wassers für die leidende Menschheit her­
vorbringen! 

Vom Bau der Tauernbahn bis zum ersten Weltkrieg 

Bereits seit 1886 befaßten sich die Gasteiner mit dem 
Plan des Baues einer Bahn von Lend nach Badgastein 
und zwar in der Form einer Zahnradbahn von Lend bi; 
Klammstein, von dort eine Schmalspurbahn bis Bad Bruck 
und anschließend wieder eine Zahnradbahn bis Badgastein. 
Alle derartigen Projekte mußten wegen der hohen Ko­
sten und mangelnden Rentabilität verworfen werden. In­
zwischen ließ_ das k. _k. Eisenbahnministerium Projekte für 
eme Nord-Sud-Verbmdung über die Alpen ausarbeiten 
wobei sic_h zehn_ Möglichkeiten für die Trassenführung er� 
gaben. Die an Jeder geplanten Trasse liegenden Gemein­
den kämpften hartnäckig um den Bau der betreffenden 
Bahnlinie. Wieder war es der Tatkraft des damaligen Bür­
germeist_ers Straubinger zu verdanken, daß dieses jahre­
lange Rmgen zugunsten des Projektes Schwarzach-Bad­
gastein-Spittal an der Drau entschieden wurde. 

Für das Gasteiner Tal war der Baubeginn im Juli 1901 
auch «:1as Ende der gemächlichen, ruhigen, alten Zeit. Etwa 
1500 m Baracken untergebrachte Arbeiter bevölkerten 
Badgastein. In _Böckstein und Dorfgastein mußten wegen 
der . Anw�senhe1t weiterer tausender Arbeiter, die das da­
mahge _volkergem1�ch der Monarchie widerspiegelten, Gen­
darmeneposte:i erncht�t und die bestehenden in Badgastein 
und �ofgastem verstarkt werden. Wie aus der Posten­
chromk zu entnehmen 1st, haben sich die Arbeiter im
eigenen Rayon ziemlich ruhig verhalten, aber in Böck­
stein kam es zu mehreren Massenstreiks sowie zu Mord 
und Totschlag unter den Bauarbeitern. Trotzdem verlief 
der Kurbetrieb in diesen Jahren ohne Störung und mit 
steigender Frequenz, was zweifellos der Tatkraft und Um­
sicht aller Postengendarmen zuzuschreiben ist, deren Lei­
stungen nach Beendigung des Bahnbaues von höchster 
Stelle entsprechend gewürdigt wurden. 

Auch bei der im Jahre 1903 über Badgastein herein­
gebrochenen Hochwasserkatastrophe haben sich die Gen­
darmen des Postens dadurch hervorragend bewährt daß 
sie unter Einsatz des eigenen Lebens mehrere Fa�ilien 
aus den vom Einsturz bedrohten Häusern retteten. Auf 
über 200.000 Kronen beliefen sich die Hochwasserschäden 
die Badgastein erst nach Jahren beheben und überwinde� 
konnte. 

Das bedeutendste und freudigste Ereignis für den Welt­
kurort war die Eröffnung der ersten Teilstrecke der 
Tauernbahn (Schwarzach-Badgastein) am 20. September 
1905 durch Kaiser Franz Jaseph I. Aber auch dieser Freu­
dentag der Gasteiner ging nicht ganz ohne Wermutstrop­
fen zu Ende. Die Postkutsche trat an diesem geschicht­
lichen Tage das letzte Mal die Fahrt nach Lend an. Das 
gemütliche Zeitalter des Postillons war nun auch für 
Gastein zu Ende. Eine gigantische Leistung wurde in vier 
Jahren mit dem Bau der 31 km langen Strecke voll­
bracht, . auf der im Zuge der kühnen Trassenführung an 
den steilen Bergflanken des Salzach- und Gasteiner Tales 
ne1m große Viadukte, sieben lange Stahlkonstrukti::>ns­
brucken sowie vier Tunnels mit einer Gesamtlänge von 
2,5 km gebaut werden mußten. 

Im Jahre 1908 berichtet die Chronik zum ersten Male 
von einem großen Juwelendiebstahl in einem Badgasteiner 
Hotel. Die zunächst unbekannten Diebe erbeuteten Ju­
welen und Pretiosen im Werte von 14.000 Mark. Es ge-

lang aber bald, zwölf Mitglieder einer internationalen 
Hoteldiebsbande in verschiedenen Städten Europas zu ver­
haften und einen Teil des Diebsgutes sicherzustellen. Die 
billige Anreise mit der Bahn erleichterte es nun bedauer­
licherweise auch kriminellen Elementen, in den Welt­
kurort vorzudringen. 

Nach der Errichtung der Tauernbahn, deren Teilstrecke 
Badgastein-Spittal an der Drau am 5. Juli 1909 feierlich 
dem Verkehr übergeben wurde, schnellten die Besucher­
zahlen ruckartig hinauf. Den 9043 Gästen im Jahre 1905 
folgten bereits 13.470 im Jahre 1906, und 1912 waren es 
schon über 23.000! Wenn der Weltkurort durch die billig 
gewordene Anreisemöglichkeit etwas an Exklusivität ein­
gebüßt hat, so blieb es doch das mondäne Weltbad, das 
infolge seiner stürmischen Weiterentwicklung heute in der 
Lage ist, allen Schichten der Bevölkerung im gewünsch­
ten Milieu zu angemessenen Preisen die heilende �äder­
kur oder einen erholsamen Sommer- oder Winteraufenthalt 
zu ermöglichen. 

Durch die in der Welt einzig dastehende Einrichtung, 
in 110 Häusern die Thermalbäder nehmen zu können, fer­
ner durch die Errichtung der Unterwassertherapiestation, 
die Erschließung des Böcksteiner Heilstollens, den Bau 
von Seilbahnen und Liften in die herrliche Gebirgswelt 
der Hohen Tauern, die Anlegung eines Golfplatzes, den 
Betrieb eines Spielkasinos und die Schaffung anderer schö­
ner, angenehmer Einrichtungen (unter anderem über 30 km 
bestens angelegte Promenaden) erfüllt Badgastein alle 
Ansprüche und Erwartungen, die an ein Weltbad und an 
einen erstrangigen Wintersportort gestellt werden.

- - - - -- ----- -- -

H. WALLI
.. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT 

Papier· und Zellstaffwattefabriken 

Werk Grimmenstein und Olbersdorf, N.-Ö. 

Verkauf Molett-Vertrieb Wien 111,

Salesianergasse 31 

Erzeugung von: Molett-Zellwattetaschentüchern, 

·Zellwatteservietten, -Zellstoffwindeln usw. 

,,Schärdinger" 
Oberösterreichischer Molkereiverband 

----- . -

reg. Gen. m. b. H. 

Milchhof-Wien 

XIV., Linzer Straße 225-231 

Tel. 92 26 71 FS 01-1604 

SESSEL- UND HOLZWARENFABRIK 

.JOHANN BRAUN & SÖHNE 
Lockenhaus, Burgenland, Telephon (0 26 16) 204 

Sessel und Tische für alle Verwendungszwecke; Schultische 
und Schulsessel; Gartenmöbel; Kindermöbel; Gasthausmöbel. 

Hsp.-Schaltgeräte, Nsp.-Trennsicherungsschalter 
und Verteileranlagen, Baustellenverteiler 

ING. LEPSCHI 
Kommanditgesellschaft 

Oberndorf/Sbg. Tel. 0 62 72/315 
- -- --------------------

K L E l;:D E R H A U S 

ZAHRI\DNIK 
9Aaz �iptaf=l:: 
DAMEN- UND HERRENBEKLEIDUNG 

1 
Felix Kobald • GRAZ
Radetzkystr.18 - Telephon 9 2313 

PLATTEN, LEISTEN und MÖBELFÜSSE 
FÜR DEN BASTLER! 

e 

FACHGESCHÄFT 

OTTO WENZEL. 
GRAZ, Grazbachgasse 50, Tel. 8 78 11 

KAFF E E -TE E - GEW O R Z-1 M PORT 

KAFFEE-GROSSRÖSTEREI 

KLABENFURT 

Karfreibtraße, Paulitschgasse 

Spezlalist In Kaffeemischungen empfiehlt seinen 

aromatisch-feinen Röstkaffee 

und seine Espressomlschungen 

• Einkauf • Verkauf • Umhrnsch
BÜROMASCHINEN 

RÜROBEDARF 
AUGUST U N Y f 9 WIEN IX, SCHLICKGASSE 6

�� ..... Telephon 34 12 86, 34 12 87 

Eigene Reparaturwerkstätte 
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VALLUGABAHN 
PENATEN - Creme 

PENATEN-Puder 

PENATEN-Seile 
HÖCHSTE SEILBAHN ÖSTERREICHS 

1304 - 2811 m unentbeh rliche Helf er 

in der 
ST. ANTON AM ARLBERG Säuglings- und Kinderpflege 

SKIZENTRUM 
St. Anton am Arlberg, 1304 m 

St. Christoph am Arlberg, 1800 m 

Ein Skiplatz mit berühmten Abfahrten und weitem, idealem Übungsgelände -
Skischule _ Kinderskischule - Vallugabahn, 2811 m - Kapall-Doppelsessel­
bahn, 2326 m - 10 Skilifts - Eislaufen - Curling - Gesel�schaftliche 

-�
er­

anstaltungen _ 3000 Betten in Hotels und Pensionen - Informationen (auch uber 
günstige Sommeraufenthalte) Verkehrsverein St. Anton am Arlberg, Telephon 269 

,-
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lnnsbrucker 

Verkehrsbetriebe A. G. 
INNSBRUCK, KLOSTERGASSE 2 

Straßenbahn-, 

Auto- und Obuslinien 

Linien nach 

Solbad Hall 

Linien nach Igls 

mit Anschluß an die 

Seilschwebebahn 

Igls-Patscherkofel 

Sessellift Patscherkofel 

Stubaitalbahn mit 

Anschluß an die 

Muttereralmbahn 

Hungerburgbahn mit 

Anschluß an die 

Nordkettenbahn 

Autobuslinien 

Innsbruck-Neustift 

Fulpmes-Ranalt 

Mach 
mal* 

Pause 
. TRINK ·�sICHUIJMAIU 

0 

0 

"" 
CX) 

■ ■ 

* .. Coca-Cola" und „Mach mal Pause .. " sind

eingetragene Marken

� rm mm (W mm 

1 \ \ �- ,'u..--- --
====--====-=-: � -=:..1-\.---\--'r',------

Offizieller Reparaturdienst von 

BUICK - CADILLAC 

CHEVROLET-OPEL 

,,AUTOMAG" 
Verkaufsgesellschaft m. b. H. - Nach!. 

KANDL & WARTENBERG OHG 

Wien 111, Ungargasse 37 

Telephon 

Ersatzteilmagazin 73 56 51 

Werkstätte . . . .  73 33 91 

Büro . . . . . . . .  73 31 01 

Telegrammadresse: 

Magauto Wien 

Fernschreiber: 01-2724 

i!',c'':�!'!!"::6'�r��:���I( 
WIEN l/.1 KLEINE STADTGUTGASSE 9 

• 
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt Wien 111/ 40
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500 D / 650 T MODELL FIAT

Gut. für wenig Geld. Groß bei 
kleinen Maßen. Sparsam bei hoher 
Leistung. Verläßlich bei geringer 
Wartung. 
Das Beruhigendste: 367 Service­
stellen in ganz Osterreich. 

STEVR-DAI M LE R-PU CH A. G. 
-�,_.,....,.___..:.•· . .

:�·· . 

1 

' 
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78. WIENER
INTERNATIONALE 

MESSE 
8.-15. September 1963 

TEXTILIEN UND MODE 
Pelzsalon - Luxusartikel - Kunstgewerbe 
- Spielwaren - Sportgeriiteschau - Mode­
schauen - Sonderschauen: .Alles fürs Baby"
- ,,Zu Tisch bitte"

Kollektivausstellungen der Wirtschaftsfö rderungs· 
institute Niederösterreich und Tirol 

TECHNIK, INDUSTRIE, GEWERBE 
Maschinen - Geriite - Werkzeuge - Bau­
messe - Kunststoffe - Verpackungsschau -
Technik im Haushalt 

Sonderausstellung: 
,,Der Handel im Dienste des Volkes" 

LANDWIRTSCHAFT 
Sonderschau „Besseres Obst'' - Lnnrlma­
sehinenschau mit Vorführungen - Saatgut­
Zucht- und Nutzviehexportschau - Gefliigel­
lehrschau - Nahrungs- und Genußmittel -
Weinkost 

OFFIZIELLE KOLLEKTIVAUSSTELLUNGEN 
VON 16 STAATEN AUS EUROPA UND ÜBERSEE 

Besuchen Sie die 14.000 m2 große JUBILÄUMS· 
HALLE auf dem Messegelände 
D_ic �eitlen ftfcssennlagen - ltfes:-;eptllnst und ;\lesseye/ii1u/e - sin�I 
tl,gllch uon !) bis 18 Uhr, IVeinlwsl und Lebensmitlelm(�sse bis 
20 Uhr yeöf[11el. 
Fnh rpreisermiißigu11r1e11 fiir nw:1würliyc Messebesudwr auf t:isen­
buhn- und Aulobusliuien. i\.lesscuusweise bri den Ln11de.-.Juw1mer11 
der gcwerblid,eu 1Virl8chnfl, den Landes- und 8ezirllsbaucr11-
knm11�er11 (m16ge11omme11 'l'irol und Vor1Jrlber!I) urul nllen du1'<.'h 
✓tusluwg yelwrwzeichnelen Verllaufsstellen ( Reisebiirus us11'.) 

AUTO 
R

0

ETTUNG,'.HILFE, BERGUNG 
TOMAN & eo. 
Tel. 65 65 41 

IV., PRINZ-EUGEN-STR. 30 
Tag•, Nacht-, Sonn• und 

Feiertagsdienst 
Verladungen mit modern­
sten Kränen von t -40 t 

Fiihrendes Spezialhaus fiir den Herrn 

Wien III, Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 
Telephor. 72 03 Q7, 73 51 62 

Leadln1 Meo's 
wear store 

Tout pour 

Monsieur 

Relchhalti.ge 
Auswahl in orig. 
englischen 
Stoffen 

•---- Erstklassig 
geschulte Kräfte 
ln unserer 

____ _. Maßabteilung 




